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(Beginn: 14.02 Uhr)

Zweiter Vizepräsident Prof. Dr. Peter Paul Gantzer:  
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich eröffne die 
26. Vollsitzung des Bayerischen Landtags. Presse, 
Funk und Fernsehen sowie Fotografen haben um Auf
nahmegenehmigung gebeten. Die Genehmigung ist 
wie immer erteilt worden.

Meine Damen und Herren, bevor wir in die Tagesord
nung eintreten, möchte ich noch einen nachträglichen 
Glückwunsch aussprechen. In der hinteren Reihe des 
Saales sehe ich Herrn Kollegen Halbleib. Am 4. Juli 
haben Sie einen halbrunden Geburtstag gefeiert. Im 
Namen aller Kolleginnen und Kollegen gratuliere ich 
Ihnen ganz herzlich.  

(Allgemeiner Beifall)

Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 1:

Ministerbefragung gem. § 73 GeschO auf Vorschlag 
der FDPFraktion
"Auswirkungen des doppelten Abiturjahrgangs 
2011 auf die bayerischen Hochschulen."

Die vorschlagsberechtigte FDPFraktion hat das 
Thema für die heutige Ministerbefragung ausgewählt. 
Zuständig für die Beantwortung ist der Staatsminister 
für Wissenschaft, Forschung und Kunst, den ich heute 
ebenfalls recht herzlich begrüße. Die erste Fragestel
lerin ist Frau Dr. Bulfon.

(Tobias Thalhammer (FDP): Abgeordnete Julika 
Sandt wird anstelle von Abgeordneter Annette Bul
fon die Ministerbefragung durchführen. Sie haben 
getauscht.)

 Das wusste ich nicht. Diese Information liegt mir nicht 
vor. Die FDP ist wohl nicht daran gewöhnt, dass wir um 
14.00 Uhr anfangen. Herr Minister, es tut mir leid, dass 
die FDPFraktion noch nicht da ist. Der zuständige Mi
nister ist jedoch da. Frau Kollegin, Sie haben das Wort. 
Bitte schön.

Julika Sandt (FDP):  Wir sprechen heute über den 
doppelten Abiturjahrgang. Mit welchen Maßnahmen 
will die Staatsregierung sicherstellen, dass trotz des 
damit verbundenen hohen Anstiegs der Studienbewer
berzahl eine zeitnahe Aufnahme des Studiums unter 
akzeptablen Studienbedingungen möglich ist?

Staatsminister Dr. Wolfgang Heubisch (Wissen
schaftsministerium):  Sehr geehrtes Präsidium, meine 
sehr geehrten Damen und Herren! Ich möchte ganz 
herzlich die Spargel und Dirndlköniginnen auf der Be
suchertribüne begrüßen. 

(Allgemeiner Beifall)

Es könnte sein, dass Sie eine Hochschule besuchen 
oder demnächst eine Hochschule besuchen werden. 
Damit würden Sie in meinen Zuständigkeitsbereich fal
len. Ich freue mich, dass Sie heute da sind.

Die Hochschulen stehen vor der Herausforderung stark 
ansteigender Studierendenzahlen und müssen diese 
bewältigen. Dabei ist insbesondere der doppelte Ab
iturjahrgang 2011 eine Herausforderung. Die Rahmen
bedingungen zur Bewältigung dieser Situation hat die 
Bayerische Staatsregierung geschaffen, und zwar mit 
den Ministerratsbeschlüssen vom 12.06.2007 zum per
sonellen Ausbau, vom 15.07.2008 zum räumlichen 
Ausbau sowie vom 31.07.2007 zum Splitting der Ab
iturprüfungen. Selbst die Wirtschaftsverbände, die 
kommunalen Spitzenverbände und die außeruniversi
tären Forschungseinrichtungen bekennen sich über 
das Bündnis "Studieren in Bayern" zu ihrer gesamtge
sellschaftlichen Verantwortung. Auf der Grundlage 
einer StudierendenzahlenPrognose für die staatlichen 
bayerischen Hochschulen hat die Staatsregierung am 
12.06.2007 beschlossen, stufenweise bis zum Beginn 
des Jahres 2011 38.000 neue Studienplätze zu schaf
fen sowie die dafür erforderlichen räumlichen und per
sonellen Kapazitäten bereitzustellen. Die Studieren
denzahl betrug 2005 rund 190.000 in der 
Regelstudienzeit bei etwa 10.000 freien Studienplatz
kapazitäten. 2012 wird die Studierendenzahl auf rund 
238.000 in der Regelstudienzeit ansteigen.

Die für den erforderlichen Personalaufbau notwendigen 
Mittel in Höhe von 35,66 Millionen Euro im Jahr 2008, 
83,21 Millionen Euro im Jahr 2009, 154,54 Millionen 
Euro im Jahr 2010 und 225,86 Millionen Euro ab dem 
Jahr 2011 bis zum Jahr 2014 wurden ausgewiesen 
sowie die Modalitäten für deren Anschlussfinanzierung 
festgelegt. Der Zuschlag für Sachkosten  das ist auch 
wichtig  beträgt 25 %. Die vom Bund über den Hoch
schulpakt bereitgestellten Mittel fließen in die Finanzie
rung ein. Die 3.000 zusätzlichen Stellen werden bis zum 
Jahr 2014 ungeschmälert bereit gestellt. Danach folgt 
eine Anpassung auf 2.700 Stellen. Die Schaffung die
ser zusätzlichen Plätze deckt nach derzeitigen Berech
nungen den Bedarf der staatlichen Hochschulen bis 
einschließlich 2012 ab. Für die danach bis 2016 weiter 
steigenden Studierendenzahlen sind im Koalitionsver
trag weitere 10.000 Studienplätze und 800 Personal
stellen vereinbart, die nötig sind, um den Absolventen
jahrgängen, die dem doppelten Abiturjahrgang folgen, 
gleiche Studienbedingungen zu bieten.

Sehr geehrte Damen und Herren, im Programm "Zu
kunft Bayern 2020" wurden Projekte zum räumlichen 
Ausbau in Höhe von 235 Millionen Euro beschlossen. 
Am 15. Juli 2008 hat der Ministerrat festgestellt, dass 
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zur räumlichen Umsetzung der Ausbauplanung über 
die im Programm "Zukunft Bayern 2020" enthaltenen 
Baumaßnahmen hinaus aufseiten der Hochschulen ein 
zusätzlicher Flächenbedarf von rund 96.000 qm Haupt
nutzfläche bestehe. Dieser sei überwiegend durch An
mietungen zu decken, wofür im Vollausbau ab 2011 im 
Staatshaushalt 15,2 Millionen Euro pro Jahr notwendig 
seien. Sie sollen bis zu diesem Zeitpunkt stufenweise 
zur Verfügung gestellt und in diesem Umfang bis min
destens 2014 fortgeschrieben werden. Im Doppelhaus
halt 2009/2010 werden für Anmietungen folgende 
Beträge bereit gestellt:  Im Jahr 2009  5 Millionen Euro, 
im Jahr 2010  9,25 Millionen Euro. 

Am 31. Juli 2007 hat die Staatsregierung beschlossen, 
die Abiturprüfungen des letzten G9Jahrgangs 2011 
zeitlich vorzuverlegen. Damit soll den Absolventen die
ses Jahrgangs die Möglichkeit gegeben werden, das 
Studium zum Sommersemester 2011 in Studiengän
gen aufzunehmen, die einen Studienbeginn im Som
mersemester vorsehen und keiner Zulassungsbe
schränkung unterliegen. 

Mit dem am 18. Januar 2008 abgeschlossenen Bündnis 
"Studieren in Bayern" bekennen sich Staatsregierung, 
Hochschulverbünde, Wirtschaftsverbände, kommunale 
Spitzenverbände und außeruniversitäre Forschungs
einrichtungen gemeinsam zu ihrer gesamtgesellschaft
lichen Verantwortung bei der Bewältigung der steigen
den Studierendenzahlen.

Auf der Grundlage dieser Beschlüsse des Ministerrats 
haben das Staatsministerium für Wissenschaft, For
schung und Kunst und die bayerischen Hochschulen 
ein Bündel von Maßnahmen eingeleitet. Damit wollen 
wir den Absolventinnen und Absolventen des doppelten 
Abiturjahrgangs und der nachfolgenden starken Jahr
gänge ebenso gute Studienbedingungen bieten wie 
ihren Mitschülern anderer Jahrgänge. 

Dieses Maßnahmenbündel wird abgestimmt zum einen 
im Lenkungsausschuss "steigende Studierendenzah
len", in dem das Staatsministerium für Wissenschaft, 
Forschung und Kunst, die bayerischen Hochschulen 
und das Staatsinstitut für Hochschulforschung und 
Hochschulplanung vertreten sind, zum anderen in der 
Arbeitsgruppe "Studienbeginn Sommersemester 
2011", dem Vertreter des Staatsministeriums für Wis
senschaft, Forschung und Kunst, des Staatsministeri
ums für Unterricht und Kultus, des Staatsministeriums 
für Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen und 
Vertreter der Hochschulen angehören. 

Lenkungsausschuss und Arbeitsgruppe tagen regel
mäßig, mindestens zweimal im Jahr. Zuletzt haben sie 
am 5. Mai 2009 bzw. am 23. Juni 2009 getagt. Die Fe
derführung liegt dabei in meinem Ministerium. 

Zur weiteren Umsetzung habe ich am 12. Dezember 
2008 mit den Hochschulen Zielvereinbarungen abge
schlossen, die insbesondere inhaltlich und zeitlich ver
bindliche Festlegungen enthalten, und zwar über die 
konkrete Aufteilung der zusätzlichen Studienplätze auf 
Hochschulen und Studienfelder, die daraus resultieren
de Verteilung der Ressourcen sowie die damit korre
spondierende Gegenleistung der Hochschulen.

Bei der Ausbauplanung geht es um einen Ausbau 
grundständiger Studienangebote im Bereich des Ba
chelor bzw. Staatsexamens mit Schwerpunkt in den 
Ingenieur und Naturwissenschaften. Hier sollen etwa 
54 % eingestellt werden; in den Wirtschafts und 
Rechtswissenschaften sollen es 23 % sein. 

Die neuen Studienplätze sind jeweils zu 40 % für die 
Universitäten und die Fachhochschulen vorgesehen. 
20 % sind zur bedarfsgerechten Nachsteuerung vorge
sehen. 

Auch die Absolventen des letzten G9Jahrgangs sollen 
die Möglichkeit erhalten, bei Studiengängen, die einen 
Studienbeginn im Sommersemester vorsehen und kei
ner Zulassungsbeschränkung unterliegen, das Studi
um zum Sommersemester 2011 aufzunehmen. Des
halb wurden die Abiturtermine zeitlich entzerrt. 

Es ist wichtig, dass wir für das G 9 das Abitur vom 21. 
März bis 15. April 2011 abhalten. Das Abitur G 8 soll 
daran anschließend vom 16. Mai bis 10. Juni 2011 ab
gehalten werden. Damit werden die G9Abiturienten 
frühzeitig zum 2. Mai 2011 entlassen. Das Sommerse
mester 2011 wird in Absprache mit den Hochschulen 
zu diesem Termin beginnen. 

Zulassungsbeschränkte Studiengänge können wegen 
des notwendigen zeitlichen Vorlaufs für die letzten G9
Abiturienten nicht angeboten werden. Deshalb wurde 
die Möglichkeit geschaffen, bestehende örtliche Zulas
sungsbeschränkungen im Sommersemester 2011 auf
zuheben und stattdessen Eignungsfeststellungsverfah
ren durchzuführen. 

Alle G9Abiturienten erhalten im Dezember 2010 ein 
Bewerbungszeugnis, mit dem sie an Eignungsprüfun
gen der Hochschulen für einen Studienbeginn im Som
mersemester 2011 teilnehmen können. 

Teilnehmer an Überbrückungsangeboten können nach 
einer entsprechenden Änderung des Hochschulgeset
zes eingeschrieben werden. Die Regelstudienzeit ver
längert sich damit um ein Semester, um mögliche 
Nachteile beim Bezug von BAföGLeistungen zu ver
meiden. Studienbeiträge entfallen hierfür.

Als Auftaktveranstaltung des Bündnisses "Studieren in 
Bayern" wurden in den einzelnen Regierungsbezirken 
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Regionalkonferenzen durchgeführt. Dabei haben die 
regionalen Vertreter der Bündnispartner mögliche An
satzpunkte diskutiert. Die weitere Umsetzung vor Ort 
erfolgt über die Hochschulen. 

Mittlerweile liegen erste Berichte der Hochschulen zur 
Umsetzung des Bündnisses vor. Bestehende Koope
rationen zwischen den Hochschulen und den Bündnis
partnern werden fortgeführt und intensiviert. Die 
Schwerpunkte liegen zurzeit auf der Schaffung zusätz
licher Praktikumsplätze, auf der Ausweitung von Kin
derbetreuungseinrichtungen und auf der Akquisition 
zusätzlicher Räume. Die Maßnahmen im Rahmen des 
Bündnisses "Studieren in Bayern" werden sich aber na
türlich auf die Jahre 2011 und 2012 konzentrieren. 

Da mit Beginn des Schuljahres 2009/10 die Schüler des 
doppelten Abiturjahrgangs in die Oberstufe eintreten, 
rücken die Fragen zum doppelten Abiturjahrgang na
türlich immer stärker in das Bewusstsein der Öffentlich
keit, insbesondere der Eltern und der Schüler. Das 
Wissenschaftsministerium plant daher für die Zeit ab 
Herbst 2009 ein verstärkte, konzentrierte Informations
kampagne über die Maßnahmen, die zur Bewältigung 
des doppelten Abiturjahrgangs zu treffen sind. 

Unter "www.studiereninbayern.de" gibt es zum Beispiel 
eine interaktive BayernLandkarte zum Sommerseme
ster 2011. Es gibt Druckmaterial, Fach und Informati
onsveranstaltungen für Multiplikatoren und öffentlich
keitswirksame Informationsveranstaltungen. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, der Zwi
schenbericht der Hochschulen zur Umsetzung der Aus
bauplanung zeigt: Wir befinden uns auf einem guten 
Weg. Ich bin überzeugt, dass wir damit auch dem dop
pelten Abiturjahrgang in Bayern ausgezeichnete und 
gute Studienmöglichkeiten und bedingungen bieten 
werden, wie es auch in der Vergangenheit der Fall war. 

(Beifall bei der FDP und der CSU)

Zweiter Vizepräsident Prof. Dr. Peter Paul Gantzer: 
Herr Minister, ich danke Ihnen erst einmal für Ihre Re
gierungserklärung.

Ich gebe jetzt die Liste der Fragesteller bekannt. Es sind 
die Kolleginnen und Kollegen Frau Bulfon, Frau Gote, 
Frau Zacharias, Herr Sibler, Herr Piazolo und Herr 
Fahn. Das heißt: Nächste Fragestellung, bitte, Frau 
Kollegin Bulfon. 

Dr. Annette Bulfon (FDP):  Herr Heubisch, der dop
pelte Abiturjahrgang ist ein Kraftakt sowohl für das Mi
nisterium als auch für die Hochschulen. 70.000 Stu
denten werden als doppelter Abiturjahrgang im Jahr 
2011 vor den Türen der Universitäten stehen. Deswe
gen stelle ich eine Nachfrage: Welche konkreten Maß

nahmen gibt es vonseiten der Universitäten, um den 
doppelten Abiturjahrgang, um diese Herausforderung 
zu bewältigen? Wie ich sehe, währt die Arbeit daran 
schon sehr lange. Man hat sich auf die zu erwartenden 
erhöhten Studierendenzahlen vorbereitet. Aber was 
machen die Universitäten? 

(Beifall des Abgeordneten Tobias Thalhammer 
(FDP))

Zweiter Vizepräsident Prof. Dr. Peter Paul Gantzer: 
Herr Minister. 

Staatsminister Dr. Wolfgang Heubisch (Wissen
schaftsministerium):  Ich habe schon ausgeführt, dass 
es mit jeder einzelnen Hochschule Zielvereinbarungen 
gibt. Jede Hochschule weiß also genau, wie viel Raum, 
wie viel Studienplätze und wie viel Lehrpersonal sie im 
Jahr 2011 mehr anbieten muss.

Die Zielvereinbarungen werden von uns regelmäßig 
überprüft. Ich kann generell sagen, dass wir der Zeit 
voraus sind. Wir sind weiter als zu dem Zeitpunkt, wo 
die Zielvereinbarungen abgeschlossen wurden.

Die Dinge werden von mir sehr intensiv nachkontrolliert. 
Denn ich habe größtes Interesse daran, dass die Plan
zahlen entsprechend umgesetzt werden.

Ich kann Ihnen sagen, dass an den Hochschulen bis
lang insgesamt 1.081 Stellen neu geschaffen wurden. 
Es waren 542 im Jahr 2008, und es sind 539 im Jahr 
2009.  Wir wollten das Ganze hälftig auf Universitäten 
und Hochschulen aufteilen, wobei es wichtig ist zu wis
sen, dass zwar in den Universitäten erheblich mehr 
Studenten studieren, dass aber die Zuwachsraten bei 
den Hochschulen für angewandte Wissenschaften er
heblich größer sind. Deshalb haben wir die Stellen 
gleichwertig ausgebracht. 

Wir haben auch  ich weiß gar nicht, ob das im Einzel
nen so interessiert  Schwerpunkte bei der Besoldungs
gruppe A 13, Akademischer Rat, und vor allem im W 2
Bereich investiert, um die Erweiterung der 
Lehrkapazitäten zielgerichtet voranzutreiben. 

Zur räumlichen Unterbringung habe ich auch in meiner 
Hauptdarstellung bereits Ausführungen gemacht. Auch 
dazu kann ich sagen, dass es im Wesentlichen plan
mäßig vorangehen wird. Und noch einmal deutlich  das 
habe ich auch schon ausgeführt : Wir werden auch in 
erheblichem Anfang Anmietungen vornehmen. 

Auch die Baumaßnahmen liegen derzeit im geplanten 
Umfang. Die Mittel in der Anlage S sind vorhanden. Wir 
werden die Entwicklung genau beobachten. Falls not
wendig, werden wir natürlich auch im nächsten Dop
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pelhaushalt 2011/2012 die entsprechenden Anforde
rungen einstellen. 

Sehr geehrte Frau Bulfon, ich glaube, wir sind gut ge
rüstet. Dass es irgendwann an der einen oder anderen 
Stelle vor Ort haken wird, das liegt  das habe ich schon 
beim Hochschulgesetz gesagt  in der Natur der Sache. 
Das werden wir aber mit einer Task Force entspre
chend hinbringen. 

(Beifall bei der FDP)

Zweiter Vizepräsident Prof. Dr. Peter Paul Gantzer: 
Nächste Fragestellerin: Frau Zacharias.

Isabell Zacharias (SPD):  Werter Herr Minister, vielen 
Dank für den Bericht, den ich mir natürlich schon längst 
im Ausschuss gewünscht hätte. Dafür braucht man 
keine Ministerbefragung. 

(Beifall bei der SPD und den GRÜNEN  Staatsmi
nister Dr. Wolfgang Heubisch: Das liegt nicht an 
mir!)

Im Doppelhaushalt haben wir miteinander 3.000 Perso
nalstellen für den Mittelbau geschaffen, also für den 
nichtwissenschaftlichen Bereich. Wir haben zu bekla
gen, dass die neuen Studiengänge aufgrund des Bolo
gnaProzess immer betreuungsintensiver werden. Das 
wissen Sie. Diese 3.000 Stellen sind auf der Grundlage 
der Annahme berechnet worden, dass der Bachelor 
drei Jahre zelebriert wird und nicht wie einige Studien
gänge an den Universitäten schon auf dreieinhalb oder 
vier Jahre umgestellt wird. Sie verkünden gerade, dass 
Sie wünschen, dass es deutlich mehr MasterAbschlüs
se gibt. Ich möchte wissen: Wie viele Stellen für den 
Mittelbau werden für 2011 zusätzlich bereitgestellt?

Das Nächste bereitet mir echt Kopfschmerzen. Sie 
haben eben ausgeführt, wie die räumliche Situation an 
den Hochschulstandorten ist. Wir haben im letzten Jahr 
eine Erhebung durchgeführt. Sie hat gezeigt, dass die 
Überlastung an Räumen und technischen Ausstattun
gen an Universitäten bei 208 %, an der Hochschule 
Regensburg, bei 211 % an der Universität Passau, bei 
190 % an der Universität Augsburg liegt. Das, was Sie 
eben vorgestellt haben, mag vielleicht gerade diese Sa
chen kompensieren. Ich möchte aber genau wissen, 
was Sie für 2011 für den doppelten Abiturjahrgang pla
nen, nicht das, was in den letzten Jahren nicht funktio
niert hat. 

(Beifall bei der SPD und den GRÜNEN)

Als Drittes zur sozialen Lage der Studierenden. Sie wis
sen, Studierende haben Hunger, Studierende möchten 
schlafen gehen. Was ist 2011 konkret geplant? Wie 
viele Mensaplätze wird es zusätzlich geben? Wie viele 

Wohnheimplätze werden Sie zusätzlich schaffen, damit 
die Studierenden ihr müdes Haupt betten können?

Als Letztes: Ich habe heute mit Schrecken gehört, dass 
der CurriculumNormwert, also das Verhältnis Lehren
de zu Studierenden, zum Beispiel bei den Grundschul
pädagogen der LMU von 0,8 auf 0,75 reduziert wird. Ist 
das eine Tendenz, auf die ich mich hinsichtlich 2011 
einstellen darf?

(Beifall bei der SPD und den GRÜNEN)

Staatsminister Dr. Wolfgang Heubisch (Wissen
schaftsministerium):  Frau Zacharias, das war ein gan
zes Fragenbündel. Das mit der Fläche und dem 
Lehrpersonal habe ich in meiner ersten Antwort aber 
bereits ganz genau ausgeführt, und dabei bleibe ich 
auch. 

(Lachen bei der SPD)

 Aber sicher! Da muss man halt ein bisschen aufpas
sen und darf nicht bloß seine Fragen durchlesen. 

(Widerspruch bei der SPD)

 Ja, es ist halt so. Ich habe das genau ausgeführt. Oder 
erwarten Sie, dass ich das noch einmal vorlese? 

(Tanja Schweiger (FW): Nein!)

 Also, das brauchen wir nicht.

Jetzt müssen Sie mir noch einmal helfen. Das war das 
Problem mit den Wohnheimplätzen, mit den Mensen, 
glaube ich, und mit der Kinderbetreuung. 

(Unruhe bei der SPD)

Zur Wohnheimquote: Wir haben mit einer Wohnheim
quote von 13 % in Bayern einen Spitzenwert unter den 
westdeutschen Flächenländern. Das müssen wir auch 
einmal konstatieren. Natürlich gibt es Probleme. Das 
weiß ich genauso wie Sie, aber wir in Bayern sind mit 
13 % unter den Flächenländern mit an der Spitze.

Natürlich müssen wir uns anstrengen, aber Sie wissen 
auch, dass dafür die Studentenwerke verantwortlich 
sind. Das liegt ja nicht per se in der Verantwortung des 
Ministeriums, sondern in der der Studentenwerke. Als 
Eigenmittel der Studentenwerke für die Errichtung von 
Wohnheimplätzen stehen Mittel aus der Instandhal
tungsrücklage der Studentenwerke zur Verfügung, die 
entsprechend dem Beschluss des Haushaltsausschus
ses des Bayerischen Landtags vom 21. März 2000 
sukzessive bis auf ein bedarfsgerechtes Niveau redu
ziert werden sollen. Zusätzlich sind entsprechende 
Wohnbauförderungsmittel bei der Obersten Baubehör
de vorgesehen. Auf diese Weise können wir zusätzlich 
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circa 2.000 Studentenwohnungen finanzieren. Dann 
werden wir auch  das ist bereits geplant  im Doppel
haushalt 2011/2012 über eine Erhöhung der staatlichen 
Zuschüsse verhandeln müssen. Auch das ist selbst
verständlich, auch das ist vorgeplant. 

(Zurufe von der SPD)

 Zum nächsten Doppelhaushalt, früher geht es nicht. 

(Zurufe von der SPD)

Der Ausbau von Kinderbetreuungseinrichtungen am 
Hochschulort für Kinder von Hochschulbediensteten 
wird nach dem Bayerischen Kinderbildungs und
betreuungsgesetz gefördert. 

(Zuruf der Abgeordneten Margarete Bause (GRÜ
NE))

 Ja, Frau Bause, da müssen Sie halt aufpassen, was 
gefragt wird. 

(Lachen und Widerspruch bei der SPD und den 
GRÜNEN)

 Dann wiederholen Sie bitte Ihre Frage. 

(Isabell Zacharias (SPD): Es ging um das Schlafen 
und das Essen!  Weitere Zurufe von der SPD  
Glocke des Präsidenten)

Fangen wir ganz von vorn an. Also das ist mir völlig neu, 
dass Schlafen und Essen jetzt in meinem Bereich ab
gehandelt wird. 

(Margarete Bause (GRÜNE): Mensaessen!)

 Ja, das ist klar, gut. Das war eine klare Antwort. 

Zweiter Vizepräsident Prof. Dr. Peter Paul Gantzer: 
Ist die Frage damit beantwortet, Herr Minister?

(Zurufe von der SPD)

Staatsminister Dr. Wolfgang Heubisch (Wissen
schaftsministerium):   Also komm, jetzt wird es aber 
bald   

Zweiter Vizepräsident Prof. Dr. Peter Paul Gantzer: 
Aber trotzdem haben wir bei den Fragestellungen eine 
Reihenfolge. Herr Minister, wenn Sie jetzt fertig sind, 
rufe ich die nächste Fragestellerin auf. Frau Gote, bitte 
schön.

Ulrike Gote (GRÜNE):  Herr Minister, wir haben das ja 
eben schon geklärt. Die Motivation für diese Fragestun
de ist wohl eher Ihr Geburtstag und dass die Fraktion 
Ihnen auch einmal ein Geschenk machen wollte. Die 

Regierungserklärung war schon weg, und dann hat 
man es halt mit der Ministerbefragung versucht. 

(Beifall bei den GRÜNEN und der SPD)

Sie haben auch bewiesen, dass Sie im Grunde für die 
Antworten, die Sie geben, gar keine Fragen brauchen. 
Auch die Fragestellerinnen haben das eindrucksvoll 
untermauert. Nichtsdestotrotz, das Ganze ist ein netter 
Versuch, aber er wird auch nicht verfangen.

Sie können hier nicht so tun, als würden Sie jetzt hier 
die Scherben zusammenkehren, die Ihre Vorgänger mit 
der chaotischen Einführung des G 8 hinterlassen 
haben. Hier gilt nicht nur mitgefangen, sondern auch 
mitgehangen. Sie sind heute in der Verantwortung, und 
vieles, was in der Hochschulpolitik schief läuft, haben 
Sie unter anderem auch im Bund und mit Ihren Kollegen 
in den anderen Bundesländern mit zu verantworten. 

(Beifall bei den GRÜNEN und der SPD)

Wir warten immer noch darauf, dass Sie endlich um
steuern. Sie sind jetzt auch schon einige Monate im 
Amt. Wir haben im Wahlkampf noch ganz andere Töne 
gehört. Da hieß es, Bayern sei überhaupt noch nicht auf 
den doppelten Abiturjahrgang vorbereitet. Damals 
haben Sie noch mehr Studienplätze gefordert. Ich frage 
Sie: Was ist davon übrig geblieben, seit Sie Minister 
sind? 

(Beifall bei den GRÜNEN und der SPD)

Ich möchte daran erinnern, dass wir die ersten Nach
fragen zum doppelten Abiturjahrgang bereits 2005 ge
stellt haben. Befriedigende Antworten auf viele dieser 
Fragen haben wir bis heute nicht bekommen. In den 
letzten Jahren hat sich die Staatsregierung mehrfach 
widersprochen. Was das Splitting der Abiturprüfungen 
angeht, hieß es noch 2007, dass man das überhaupt 
nicht für sinnvoll halte. Auf einmal machen wir es doch 
im HauruckVerfahren. Wir sind gespannt, was dabei 
herauskommt.

Das größte Problem aber ist, dass Ihr Vorgänger fest
gelegt hat, als Bezugsjahr das Jahr 2005 zu nehmen. 
Wir halten also die Mangelverwaltung des Jahres 2005 
als Bezugspunkt fest, und alles, was bis 2015 läuft, ba
siert genau auf diesem Standard. Ich frage Sie heute: 
Halten Sie daran fest? Und dann sagen Sie das bitte 
auch draußen. Da helfen die vielen schönen Zahlen, die 
Sie uns genannt haben, nichts. Das heißt nichts ande
res, als dass wir weiterhin den Mangel verwalten, den 
wir 2004 mit den Sparhaushalten und mit der jahrzehn
telangen Unterfinanzierung der Hochschulen induziert 
haben. 
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(Beifall bei Abgeordneten der GRÜNEN und der 
SPD)

Sie wissen, dass die Hochschulen massiv überbelastet 
sind. Es ist überhaupt nicht zu erkennen, wie der Bolo
gnaProzess ohne doppelten Abiturjahrgang hätte ge
schultert werden können. Hier bleiben Sie viele Ant
worten schuldig.

Eine weitere Frage: Schauen Sie doch einmal über den 
Tellerrand Bayerns hinaus! Wie läuft die Zusammenar
beit mit den anderen Bundesländern? Sie haben gera
de auf Bundesebene die ZVS mehr oder weniger 
abgeschafft. Wir haben das absolute Zulassungscha
os. Vor dem Hintergrund, dass in den nächsten Jahren 
in mehreren Ländern doppelte Abiturjahrgänge kom
men, frage ich Sie: Wie wollen Sie die bewältigen?  Wie 
wir gehört haben, ist eine vernünftige Software, die die 
Lösung dieses Problems herbeiführen könnte, bis 
2011/12 nicht in Sicht. Wie also wollen Sie die Zusam
menarbeit zum einen mit denjenigen Bundesländern 
verbessern, die ebenfalls doppelte Abiturjahrgänge 
haben, und zum anderen auch generell, was die Ex 
und Importe von Abiturientinnen und Abiturienten an 
unsere Hochschulen in Bayern angeht?

(Beifall bei den GRÜNEN)

Diese Frage wird bei der ganzen Diskussion immer 
übersehen. Und dazu habe ich auch noch eine Detail
frage. Sie haben im Dezember das Bewerbungszeug
nis für die G9Abiturienten angesprochen. Gilt das in 
allen Bundesländern? Kann man sich damit auch in an
deren Bundesländern bewerben? Wenn Nein, was soll 
es dann? Glauben Sie, es reicht, nur auf die bayeri
schen Universitäten zu schauen?

(Beifall bei den GRÜNEN  Zurufe von der FDP)

Liebe Kollegen von der FDP, ich habe mehr Fragen ge
stellt, als Sie jemals zusammengebracht haben. Las
sen Sie mich hier ruhig weiterfragen.

(Zurufe von den GRÜNEN: Bravo!  Lebhafter Bei
fall bei den GRÜNEN  HansUlrich Pfaffmann 
(SPD): Und diese Fragen haben auch noch Sub
stanz!)

Zweiter Vizepräsident Prof. Dr. Peter Paul Gantzer: 
Herr Minister, Sie sind dran!

Staatsminister Dr. Wolfgang Heubisch (Wissen
schaftsministerium):  Frau Kollegin Gote, wir gehen 
nach wie vor von 71.000 Studienanfängern im 
Jahr 2011 und knapp 70.000 im Jahre 2012 aus. Das 
sind für 2011 rund 19.500 und für 2012 knapp 18.000 
mehr als im Jahre 2005. Wir bleiben bei unseren Be
rechnungen auf der Basis von 2005. Somit werden mit 

den 38.000 Studienplätzen  das sind die Berechnungs
methoden, die wir immer kommuniziert haben , zum 
01.01.2011 genügend Kapazitäten angeboten. Daran 
wird sich nichts ändern. Das reicht aus. Das wird so 
sein.

Zur ZVS: Es ist richtig, dass ich die ZVS seit Langem 
kritisiere. Das hat seinen guten Grund. Und es hat sich 
inzwischen auch etwas bewegt. Es liegt mittlerweile das 
Pflichtenheft für das neue Programm der ZVS bezüglich 
der Fächer mit örtlichem NC vor. Nichtsdestotrotz habe 
ich, da die ZVS ihren Standort in NordrheinWestfalen 
hat  

(Ulrike Gote (GRÜNE): Wer ist denn dort Minister?)

 lassen Sie mich doch ausreden! , mehrfach mit mei
nem Ministerkollegen Pinkwart darüber gesprochen. 
Man muss Probleme auch unter Freunden ordentlich 
und hart diskutieren können. 

(Johanna WernerMuggendorfer (SPD): Genau 
richtig!)

Und die ZVS ist eines der Probleme, da Bayern als 
nächstes mit dem verkürzten Abiturjahrgang dran ist, 
den wir im Auge haben müssen. Und da werde ich na
türlich auch meinen Mund aufmachen. Wir haben ver
einbart, uns Anfang August zu treffen, um das Ganze 
entsprechend zu gestalten.

Noch eines sage ich hier ganz deutlich in diesem Hohen 
Hause. Ich bin mit der Führung der ZVS überhaupt nicht 
zufrieden. 

(Beifall bei der FDP)

Ich will unbedingt, dass sich da etwas ändert. Auch das 
werde ich deutlich machen. 

(Ulrike Gote (GRÜNE): Das wird ein Chaos!)

 Frau Gote, ich kann Ihnen versichern, dass das nicht 
im Chaos enden wird. Die Problematik wird zielgerichtet 
frühzeitig von mir angegangen. Das ist und bleibt meine 
Intention.

Bei Ihrer dritten Frage, Frau Gote, könnten Sie mir viel
leicht noch einmal kurz helfen.

(Ulrike Gote (GRÜNE): Zusammenarbeit mit den 
anderen Bundesländern bei der Zulassung und der 
Anerkennung des Zeugnisses!)

Das kann ich Ihnen an dieser Stelle aus dem Stegreif 
nicht beantworten. Aber ich werde es Ihnen gerne 
schriftlich zukommen lassen. Ich glaube nicht, dass 
man immer jedes zwar wichtige, aber doch kleinste De
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tail kennen muss. Wir werden Ihnen das aber nachhal
tig, effizient und schnell beantworten.

Zweiter Vizepräsident Prof. Dr. Peter Paul Gantzer: 
Nächster Fragesteller: Herr Kollege Sibler, bitte!

Bernd Sibler (CSU):  Sehr geehrter Herr Staatsmini
ster, liebe Kolleginnen und Kollegen! Bei einer Tagung 
des Bayerischen Philologenverbandes vor einigen Mo
naten hat das CHE  Centrum für Hochschulentwick
lung  mit außerbayerischem Sitz festgehalten, dass der 
Freistaat Bayern im Vergleich zu den anderen Bundes
ländern in der Analyse der Zahlen, die Sie heute schon 
mehrfach genannt haben, bestens auf den doppelten 
Jahrgang vorbereitet ist. Mich würde trotzdem noch 
einmal die besonders schwierige Situation zum Som
mersemester des Jahres 2011 interessieren. Wie 
sehen die Angebote für die letzten im Mai an die Hoch
schulen kommenden G9Schulabgänger konkret aus? 
Welche Sprachen kann man wählen? Wie sehen die 
Überbrückungsangebote aus? Was alles kann man tun, 
um diese Zeit sinnvoll und vernünftig zu nutzen? Und 
wie sieht es dann in den folgenden Jahren aus? Man 
muss davon ausgehen, dass einige der Buben zur Bun
deswehr gehen oder dass einige das Freiwillige Soziale 
Jahr absolvieren. Gibt es auch in den Jahren 2012 und 
2013 noch die Möglichkeit, diese einfädeln zu lassen, 
um zum Studium zu kommen?

Für unsere Ausschussarbeit darf ich festhalten, liebe 
Kollegin Zacharias, dass wir übereingekommen sind, 
nach der Sommerpause das Thema im Ausschuss ver
tiefend zu behandeln. Das ist auch der Grund, warum 
ich den jetzt von Ihnen gestarteten Angriff nicht ganz 
nachvollziehen kann. 

(Zuruf des Abgeordneten Dr. Sepp Dürr (GRÜNE))

Sicher sehen Sie es als eine gute Gelegenheit an, zum 
Schuljahresende die Klingen noch einmal zu kreuzen. 
Aber dafür die Dinge zu intensivieren, wird es genügend 
Raum in den Herbstsitzungen des Ausschusses geben. 

(Zuruf des Abgeordneten Dr. Sepp Dürr (GRÜNE))

Staatsminister Dr. Wolfgang Heubisch (Wissen
schaftsministerium):  Die Bayerische Staatsregierung 
hat in Übereinkunft mit den Hochschulen festgelegt, für 
das Sommersemester 2011 in beiden Bereichen, also 
Hochschulen für Angewandte Wissenschaften und Uni
versitäten, jeweils circa 120 eigene Studiengänge an
zubieten. Damit können die Studenten, die nicht in den 
harten ZVSFächern studieren wollen  das muss man 
schon noch einmal deutlich machen , auch im Som
mersemester in vielen Bereichen in Bayern ihr Studium 
aufnehmen. Das ist für mich eine ganz wichtige Maß
nahme.

Des Weiteren habe ich auch bereits ausgeführt, dass 
es entsprechend gesichert ist, dass das Kindergeld 
nicht verfällt; das ist in einer Vereinbarung mit dem 
Bund erreicht worden. Insgesamt gibt es hier also ein 
Maßnahmenbündel, angefangen von propädeutischen 
Kursen bis hin zu Fremdsprachenkursen, um diesem 
G9Jahrgang den Einstieg so leicht und effizient wie 
möglich zu machen.

Die Regelstudienzeit  auch das habe ich ausgeführt  
wird entsprechend verlängert; die Studiengebühren fal
len dann für die Vorkurse nicht an.

Anhand dieses Maßnahmenbündels können Sie erken
nen, dass wir uns sehr wohl intensiv Gedanken darüber 
gemacht haben, wie wir es ermöglichen können, die 
Abiturienten bereits im Sommersemester 2011 an den 
Universitäten und Hochschulen zuzulassen. Denn es 
ist uns wichtig, dass sie einen geregelten Übergang 
vom Abitur an die Hochschulen haben. 

(Bernd Sibler (CSU): Und das ECTSProblem?)

 Das wissen wir noch nicht. Darüber stehen wir noch 
in Verhandlungen und da geht es um Maßnahmen, die 
wir auch entsprechend umsetzen werden.

Zweiter Vizepräsident Prof. Dr. Peter Paul Gantzer: 
Nächster Fragesteller: Herr Kollege Piazolo.

Prof. Dr. Michael Piazolo (FW):  Herr Staatsminister, 
Sie haben uns vorhin dargelegt, was geplant ist. Mir 
geht es nun um die Frage, was bereits geschehen ist. 
Von den sieben Jahren, die das G 8 dauert, sind bereits 
fünf vorbei. Das heißt, der Großteil der Zeit ist ver
braucht. Die Zahl von 38.000 neuen Studienplätzen, 
von 3.000 neuen Stellen und 130.000 qm neu, die Sie 
genannt haben, stehen im Raum. Was davon ist bereits 
realisiert? Wie viele Stellen sind besetzt? Wie viele Stu
dienplätze sind schon vorgesehen und wie viele Räume 
sind bereits angemietet für 2011?

Sie wissen, dass ein Berufungsverfahren in Bayern im 
Durchschnitt 1,5 Jahre dauert. Eigentlich müssten die 
Stellen bereits jetzt ausgeschrieben werden bzw. aus
geschrieben worden sein, damit sie bis zum Jahre 2011 
zur Verfügung stehen. Dazu bitte ich um die konkreten 
Zahlen.

Staatsminister Dr. Wolfgang Heubisch (Wissen
schaftsministerium):  Herr Kollege Piazolo, einige Zah
len hab ich Ihnen vorgelesen, aber alle merke ich mir 
natürlich auch nicht. Da muss ich nachsehen, aber auf 
alle Fälle ist eines klar. Wir sind über die Zielvereinba
rungen mit den Hochschulen längst hinaus. Wir sind im 
Grunde bereits bei 2010 angekommen.
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Herr Piazolo, es wäre doch ein Unding sagen zu wollen, 
wir wollten die 38.000 Studienplätze schlagartig im 
Sommer und Wintersemester des Jahres 2011 nach
weisen. Natürlich ist das ein bestimmter Aufbau, und 
genau das ist geschehen, sowohl in der räumlichen 
Ausstattung als auch in der personellen Ausstattung. 
Das ist ein Prozess, der nicht von Null auf Hundert geht, 
sondern es ist ein langsames Ansteigen, und gerade 
bei den Planstellen habe ich Ihnen das schon vorge
rechnet.

(Zuruf von den Freien Wählern)

 Ich kann Ihnen diese Zahlen noch einmal raussuchen. 
Ich habe sie vorhin genannt, glauben Sie es mir. Sie 
haben da einfach nicht aufgepasst.

(Dr. Thomas Beyer (SPD): Ist das nun eine Frage
stunde oder nicht?)

 Ja sicher, es ist eine Fragestunde, und wenn ich die 
Zahlen finde, sage ich sie Ihnen gleich noch.

Zweiter Vizepräsident Prof. Dr. Peter Paul Gantzer: 
Nächster Fragesteller: Herr Kollege Fahn.

Dr. Hans Jürgen Fahn (FW):  Herr Minister, vorhin 
wurde gesagt, die Zahlen des doppelten Schulabgän
gerjahrganges basierten auf den Zahlen des Jahres 
2005. Ich verstehe nicht ganz, warum das Jahr 2005 
genommen wurde. Warum schreiben Sie die Zahlen 
nicht fort? Das wurde vorhin von Frau Gote auch schon 
gefragt. Wir haben inzwischen das Jahr 2009.

Nächster Punkt: Sie wollen 3000 neue Stellen schaffen. 
Gut, welche Stellen sind das? Wollen Sie hier zum Bei
spiel Studienräte im Hochschuldienst einstellen? Wie 
gleicht die Staatsregierung den dadurch entstehenden 
verstärkten Lehrermangel wieder aus? Oder sollen zum 
Beispiel Personen aus der Wirtschaft mit entsprechen
den Werkverträgen eingestellt werden? Denn auch das 
wäre möglich.

Eine weitere Frage: Wie sieht die Strategie der Staats
regierung aus, um den Personalbestand der Hoch
schullehrer zu erhöhen? Denn Sie brauchen sicher 
auch mehr Hochschullehrer. Denken Sie vielleicht auch 
daran, die Hochschullehrer etwas besser zu besolden?

Ein weiteres Problem sind die Studienplätze in den Nu
merusClaususFächern. Wie gedenkt die Staatsregie
rung, in diesen Fächern das Problem der zusätzlichen 
Studenten zu lösen? Zum Beispiel sind im Fach Medizin 
im klinischen Semester die Plätze gedeckelt. Da kön
nen Sie nicht unbegrenzt neue Studienplätze schaffen. 
Denken Sie hier zum Beispiel an einen Verbund mit 
kleinen Krankenhäusern?

Letzter Punkt: Internetportal. Ein Internetportal soll für 
den doppelten Abiturjahrgang eingerichtet werden. 
Welche konkreten Informationen findet man in diesem 
Internetportal? Können Sie heute schon sagen, wann 
dieses Portal eröffnet wird, ab wann man hier auf Infor
mationen zugreifen kann?

Die Freien Wähler haben eine Koordinierungsstelle für 
Abiturienten gefordert. Warum hat die Staatsregierung 
diese abgelehnt? Denn eine Koordinierungsstelle für 
den doppelten Abiturjahrgang bedeutet, dass bei Be
darf Menschen konkrete Fragen beantworten. Das In
ternetportal ist dagegen nur eine anonyme Sache. Da 
wäre es besser, wenn Menschen Antworten auf Fragen 
geben.

Staatsminister Dr. Wolfgang Heubisch (Wissen
schaftsministerium):  Lassen Sie uns beginnen. Herr 
Piazolo, ich habe jetzt die Zahl gefunden. Ich darf auf 
Ihre Frage noch kurz antworten: An den Hochschulen 
wurden bislang 1.081 Stellen neu geschaffen, davon 
542 Stellen im Jahr 2008 und 539 im Jahr 2009, und so 
wird der Anstieg weiter voranschreiten, bis im Jahr 2011 
die 3.000 Stellen vorgehalten werden können.

Ich werde jetzt die weiteren Fragen abarbeiten:

Lehrpersonal: Die Frage des Lehrpersonals überlasse 
ich natürlich schon gerne den Hochschulen, denn die 
wissen am besten, welches Lehrpersonal sie brauchen. 

(Beifall bei der FDP)

Da greife ich als Staatsminister doch nicht zentralistisch 
ein und schreibe den Hochschulen vor, welche Hoch
schullehrer sie einzustellen haben und vielleicht auch 
noch, wie im Einzelnen die Besoldung sein soll.

(Beifall bei der FDP)

Das überlassen wir den Hochschulen. Dass sie es 
schaffen und dass es funktioniert, habe ich mit den 
Zahlen, die ich gerade vorgelesen habe, bewiesen. 
Selbstverständlich ist  auch das war eine Ihrer Fragen 
 die Professorenbesoldung immer ein Thema. Ich bin 
in Verhandlungen mit dem Finanzminister, dass wir dort 
entsprechende Maßnahmen ergreifen. Diese Maßnah
men werden aus meiner Sichtweise im Doppelhaushalt 
2011/2012 auch aufgegriffen werden. Generell kann ich 
Ihnen nur sagen: Wir werden auch darüber sprechen 
müssen, ob wir uns den Vergaberahmen einmal insge
samt genauer anschauen, damit die Hochschulen ent
sprechend der Leistungsfähigkeit der einzelnen Hoch
schullehrer mehr Flexibilität haben und auch agieren 
können. Wir sehen also ein, dass die Professorenbe
soldung an der unteren Grenze liegt. Wir setzen uns 
nachhaltig für eine Verbesserung ein.

Plenarprotokoll 16/26 v. 14.07.2009 Bayerischer Landtag  16. Wahlperiode 1997 

http://www.bayern.landtag.de:80/www/lebenslauf/lebenslauf_555500000113.html
http://www.bayern.landtag.de:80/www/lebenslauf/lebenslauf_555500000370.html
http://www.bayern.landtag.de:80/www/lebenslauf/lebenslauf_555500000378.html
http://www.bayern.landtag.de:80/www/lebenslauf/lebenslauf_555500000378.html


Was die Medizin betrifft, reichen in ganz Deutschland 
die Kapazitäten auch im Jahre 2011 mit dem doppelten 
Abiturgang zur Deckung des Bedarfs an Ärzten aus. Ich 
kann hier keinen bayerischen Sonderweg gehen, son
dern nur ganz Deutschland betrachten, weil das ein 
hartes NCFach mit ZVS ist. Es wird zu Engpässen 
kommen. Dieses Problem kann ich aber in Bayern allein 
nicht lösen. Ich sage Ihnen auch, warum? Wenn ich das 
in Bayern allein lösen würde, hätte ich, da es bundes
weit ein NCFach ist, vor allem die Bewerber außer
bayerischer Länder bei mir. Wenn ich hier Studienplät
ze aufbaue, hätte ich also überhaupt nicht 
gewährleistet, dass ich sie allein mit bayerischen Lan
deskindern besetzen kann. Deshalb ist dieses Problem 
im Bereich der Medizin  oder meinetwegen auch der 
Zahnmedizin  nur im Verbund mit den anderen Bun
desländern zu lösen, wie es von mir eingespielt und 
auch diskutiert werden wird.

Den Zeitpunkt für die Eröffnung des Internetauftritts 
habe ich Ihnen bereits gesagt: in Bayern ab Herbst 
2009. Das wird sich zeigen. Natürlich lebt eine Inter
netseite immer auch von der gegenseitigen Kommuni
kation. Wir wollen auch interaktive Karten einstellen, 
selbstverständlich Fragen zulassen und die Seite so 
gestalten, wie heute eine moderne Internetseite aufge
baut ist. Wir hoffen natürlich auf regen Zuspruch. Ich 
kann Ihnen nur sagen, dass zum gegenwärtigen Zeit
punkt im Grunde keine Nachfrage vorhanden ist. Die 
Schülerinnen und Schüler, die 2011 kommen werden, 
haben momentan noch nicht das Bedürfnis, dort inten
siv nachzufragen. Aber ab Herbst, also mit Beginn des 
neuen Schuljahres, wird die Internetseite vorgehalten 
werden. Ich möchte Sie wirklich herzlich auffordern, 
selbst vielleicht einer der Ersten zu sein und uns auch 
entsprechend Rückmeldung zu geben, wo man aus 
Ihrer Sicht etwas verbessern kann; denn verbessern 
kann man immer etwas.

Wir kommen jetzt auf die Koordinierungsstelle zu spre
chen. Zunächst generell: Zur Koordinierungsstelle hat 
hier im Hause Herr Piazolo schon einmal einen Antrag 
gestellt. Dieser Antrag ist von allen anderen Fraktionen 
abgelehnt worden, weil es Dirigismus per se ist. Das 
lehnen wir ab. Wir wollen stattdessen eine individuelle 
Lösung vor Ort. Wir sehen keine Vorteile einer zentra
len Stelle. Vor allem müssen Sie auch bedenken, dass 
wir bundesweit vernetzt sind und dann natürlich die ent
sprechenden Probleme lösen müssten. Wir bleiben bei 
dieser individuellen, auf Bayern zugeschnittenen Lö
sung.

Zweiter Vizepräsident Prof. Dr. Peter Paul Gantzer: 
Jetzt habe ich noch zwei Wortmeldungen, nämlich Frau 
Kollegin Sandt und Herr Kollege Pfaffmann. Frau Kol
legin Sandt, bitte schön.

Julika Sandt (FDP):  Herr Minister, es ist eine unserer 
zentralen gesellschaftlichen Aufgaben, den qualifizier
ten wissenschaftlichen Nachwuchs zu fördern und zu 
sichern. Deshalb haben wir auch im Koalitionsvertrag 
festgelegt, dass wir zunächst 38.000 zusätzliche Stu
dienplätze schaffen und dann ab 2011 weitere 
10.000 Studienplätze vorsehen werden. Meine Frage 
ist jetzt: Bis wann werden diese 10.000 zusätzlichen 
Studienplätze umgesetzt? Reicht das mit Blick auf die 
prognostizierten Studierendenzahlen bis 2016 aus, und 
zwar auch vor dem Hintergrund, dass es auch Studie
rende gibt, die nicht direkt nach dem Abitur das Studium 
aufnehmen, sondern erst später?

Staatsminister Dr. Wolfgang Heubisch (Wissen
schaftsministerium):  Vielen Dank für die Frage, weil es 
schon wichtig ist, das nochmals deutlich zu machen. Es 
ist richtig, dass mit dem doppelten Abiturjahrgang im 
Jahr darauf die Studienanfängerzahlen einbrechen 
werden. Das stimmt eben beileibe nicht; diese Zahl wird 
über Jahre hinweg hoch bleiben. Das heißt, dass aus 
meiner Sicht die bereits im Koalitionsvertrag angedach
te Ausweitung um 10.000 Studienplätze Wirklichkeit 
werden muss. Das steht im Koalitionsvertrag bei "Fi
nanzierungsmöglichkeit" drin. Ich sage Ihnen, dass sich 
ein Wissenschaftsminister selbstverständlich massiv 
einbringen wird, damit dies nicht nur eine Möglichkeit 
ist, sondern damit dies umgesetzt wird; 

(Beifall bei der FDP)

denn es gibt nichts Effizienteres, als genau im Bereich 
der Zukunft in die Jugend zu investieren. Auch das ist 
ein Punkt, der hier im Hause von allen Fraktionen mit
getragen werden kann. Wir werden das einfordern. Wir 
werden das auch verhandeln. Ich bin guter Dinge, dass 
wir das schaffen werden. Richtig ist also: Die Studien
anfängerzahlen bleiben auch nach 2011 hoch; wir 
schätzen, circa fünf Jahre.

Zweiter Vizepräsident Prof. Dr. Peter Paul Gantzer: 
Nächster Fragesteller: Herr Kollege Pfaffmann.

HansUlrich Pfaffmann (SPD):  Herr Staatsminister, 
nachdem ich aufmerksam zugehört habe und der Mei
nung bin, dass Sie auf die allermeisten Fragen, die von 
Oppositionsseite gekommen sind, keine konkrete Ant
wort gegeben haben

(Beifall bei Abgeordneten der FDP)

bis auf das, was Sie selber vorgelesen haben  aber 
auch das haben Sie vielleicht nicht ganz im Kopf , will 
ich es nochmals versuchen: Wie viele der 3.000 Stellen, 
die Sie jetzt für den Mittelbau vorgetragen haben, wer
den wann ausgeschrieben? Das war Punkt eins.
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Punkt zwei: Sie sagen, beim Ausbau der Mensen, der 
Übernachtungsmöglichkeiten und Wohnheime würden 
Sie über Geld verhandeln. Wann verhandeln Sie über 
Geld, nachdem der Doppelhaushalt 2011/2012 näch
stes Jahr ansteht?  Meinen Sie nicht auch, dass es 
dann viel zu spät ist, um mit dem Bau von Verpfle
gungsplätzen zu beginnen?

Die letzte Frage: Können Sie sicherstellen, dass im 
doppelten Abiturjahrgang 2011 jeder, der studiert, das 
Studium seiner Wahl aufnehmen kann? Oder können 
Sie das nicht sicherstellen?

(Beifall bei Abgeordneten der SPD)

Staatsminister Dr. Wolfgang Heubisch (Wissen
schaftsministerium):  Fangen wir mit der letzten Frage 
an, Herr Pfaffmann. Wenn der Numerus clausus nicht 
stimmt, kann ich das überhaupt nicht sicherstellen. 

(HansUlrich Pfaffmann (SPD): Das war aber nicht 
die Frage!)

Das möchte ich nur als Basis feststellen. Wir bieten an 
 das habe ich, glaube ich, intensiv vorgetragen , nach 
dem wahrscheinlichen Verhalten der Studenten  ich 
kann nur mit Wahrscheinlichkeiten operieren  so viele 
Studienplätze vorzuhalten, dass jede angehende Stu
dentin, jeder angehende Student das Fach studieren 
kann, das sie oder er auch will. 

(HansUlrich Pfaffmann (SPD): Ohne Ausnahme?)

 Was heißt "ohne Ausnahme"? Herr Pfaffmann, ich 
kann nicht garantieren, dass an einem Studienort mei
netwegen ein Engpass ist oder eine Eignungsprüfung 
stattfindet. Ich kann nur sagen, über Bayern hinweg 
wird das jedenfalls funktionieren  Nummer eins.

Nummer zwei: Betrieb der Mensen. Da ist das Studen
tenwerk. Ich habe nicht gesagt, dass ich das finanzieren 
muss. Da müssten wir uns entsprechend mit den Stu
dentenwerken vor Ort auseinandersetzen, aber selbst
verständlich läuft das planmäßig mit. Sie können mir 
glauben: Es wird in der Bayerischen Staatsregierung 
oder in meinem Ministerium auch daran gedacht, dass 
Studierende nicht nur studieren, sondern natürlich auch 
die entsprechenden Verpflegungskapazitäten brau
chen. Das läuft mit. 

(Zuruf des Abgeordneten HansUlrich Pfaffmann 
(SPD))

 Herr Pfaffmann, wenn Sie die Zahl wirklich so intensiv 
interessiert, dann würde ich Ihnen das gerne   Ich 
glaube nicht, dass das Hohe Haus die Quadratmeter
zahl interessiert. 

(HansUlrich Pfaffmann (SPD): Die Quadratmeter 
nicht, sondern die Finanzierung!)

Die Finanzierung läuft in diesem Falle mit. Ich kann es 
Ihnen an der Stelle nicht genau sagen.

Dass wir da natürlich vorausbauen, ist doch selbstver
ständlich, Herr Pfaffmann. Für so einfältig werden Sie 
uns nicht halten.

(HansUlrich Pfaffmann (SPD): Ich will Sie nicht in 
Bedrängnis bringen!)

 Nein, überhaupt nicht. Herr Pfaffmann, würden Sie mir 
das schriftlich geben?

Dann haben wir noch die 3.000 Stellen. Ich habe es, 
glaube ich, zweimal gesagt, jetzt sage ich es Ihnen 
noch mal. Wir haben bisher 1.081 Stellen neu geschaf
fen. Von den 3.000 sind bis zum Jahr 2009 1.081 be
reits geschaffen worden, davon 542 im Jahr 2008 und 
539 im Jahr 2009, sodass wir über dem Plan der Ziel
vereinbarung mit den einzelnen Hochschulen liegen. 
Noch einmal ganz klar: Wir sind dem Plan voraus.

Zweiter Vizepräsident Prof. Dr. Peter Paul Gantzer: 
Letzter Fragesteller: Herr Kollege Fahn. Sie haben 
16 Sekunden. 

Dr. Hans Jürgen Fahn (FW):  16 Sekunden? Jetzt nur 
noch 15. Sie haben gesagt, Herr Minister, die Studen
ten hätten noch kein Interesse an dem Internetportal. 
Aber es ist doch so: Wenn das Internetportal noch gar 
nicht geschaffen ist, wie sollen sich dann die Studenten 
artikulieren? Daher appelliere ich noch einmal an Sie, 
dass wir es möglichst bald einrichten.

Zweiter Punkt: Stellt die Wirtschaft überhaupt genü
gend Ausbildungsplätze bereit? Nach Prognosen müs
sen die Unternehmen circa 6.500 Ausbildungsplätze 
mehr verkraften. Was tut die Staatsregierung, damit 
das auch umgesetzt wird? Es geht um Steigerungsra
ten von 6 bis 8 % an zusätzlichen Ausbildungsplätzen. 

Staatsminister Dr. Wolfgang Heubisch (Wissen
schaftsministerium):  Mit Verlaub, ich weiß nicht, was 
Ausbildungsplätze in der Wirtschaft mit der Studien
platzkapazität zu tun haben sollen.

Noch einmal zur Internetseite. Wir haben natürlich 
schon über die Studienberatungen entsprechende 
Rückläufe, ob sich Schüler bereits melden. Ich kann 
Ihnen sagen: Bis jetzt ist vor Ort absolute Ruhe. Das 
wird sich aber ändern, hoffe ich. Ich habe größtes In
teresse daran, dass sich Studentinnen und Studenten 
rechtzeitig mit ihrer Zukunft beschäftigen, und das wird 
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ab Herbst mit dem Internetportal entsprechend umge
setzt werden. 

Zweiter Vizepräsident Prof. Dr. Peter Paul Gantzer: 
Die Ministerbefragung ist damit beendet. Herr Minister, 
vielen Dank. 

(Beifall bei der FDP und Abgeordneten der CSU)

Ich rufe den Tagesordnungspunkt 4 auf:

Gesetzentwurf der Staatsregierung
zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung des 
Gerichtsverfassungsgesetzes und von 
Verfahrensgesetzen des Bundes (Drs. 16/1061) 
 Zweite Lesung 

hierzu:

Änderungsantrag der Abg. Franz Schindler, Horst 
Arnold, Markus Rinderspacher u. a. (SPD)
(Drs. 16/1352) 

Eine Aussprache findet hierzu nicht statt. Wir kommen 
deshalb gleich zur Abstimmung.

Der Abstimmung liegen der Gesetzentwurf, Drucksa
che 16/1061, der Änderungsantrag, Drucksa
che 16/1352, und die Beschlussempfehlung mit Bericht 
des federführenden Ausschusses für Verfassung, 
Recht, Parlamentsfragen und Verbraucherschutz, 
Drucksache 16/1723, zugrunde. 

Ich lasse vorweg über den vom federführenden Aus
schuss für Verfassung, Recht, Parlamentsfragen und 
Verbraucherschutz zur Ablehnung vorgeschlagenen 
Änderungsantrag auf Drucksache 16/1352 abstimmen. 
Wer entgegen dem Ausschussvotum dem Änderungs
antrag zustimmen möchte, den bitte ich um das Hand
zeichen.  Das sind die SPDFraktion, die Freien Wähler 
und die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Gegen
stimmen?  Das sind die CSUFraktion und die FDP
Fraktion. Gibt es Stimmenthaltungen?  Das ist nicht der 
Fall. Dann ist der Änderungsantrag abgelehnt.  

Der federführende Ausschuss empfiehlt den Gesetz
entwurf zur unveränderten Annahme. Wer dem Ge
setzentwurf zustimmen will, den bitte ich um das 
Handzeichen.  Das sind alle Fraktionen. Gibt es Ge
genstimmen?  Das ist nicht der Fall. Dann ist es so 
beschlossen. 

Da ein Antrag auf Dritte Lesung nicht gestellt wurde, 
führen wir gemäß § 56 der Geschäftsordnung sofort die 
Schlussabstimmung durch. Ich schlage vor, sie in ein
facher Form durchzuführen. Das gilt auch für alle wei
teren folgenden Beschlussfassungen.  

Wer dem Gesetzentwurf seine Zustimmung geben will, 
den bitte ich, sich vom Platz zu erheben.  Gegenprobe! 
 Enthaltungen?  Das Abstimmungsergebnis ist das
selbe. Das Gesetz ist damit angenommen. Es hat den 
Titel: "Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausfüh
rung des Gerichtsverfassungsgesetzes und von Ver
fahrensgesetzen des Bundes". 

Ich rufe den Tagesordnungspunkt 5 auf:

Gesetzentwurf der Staatsregierung
zur Anpassung von Landesgesetzen an das 
Bayerische Beamtengesetz (Drs. 16/1153) 
 Zweite Lesung 

hierzu:

Änderungsantrag der Abg.
Ingrid Heckner u. a. (CSU),
Thomas Hacker, Tobias Thalhammer, Prof. Dr. 
Georg Barfuß und Fraktion (FDP)
(Drs. 16/1501) 

Es findet wieder keine Aussprache statt, und wir kom
men deswegen sofort zur Abstimmung.

Der Abstimmung liegen der eben genannte Gesetzent
wurf auf Drucksache 16/1153 und der Änderungsantrag 
auf Drucksache 16/1501 zugrunde. Der federführende 
und endberatende Ausschuss für Verfassung, Recht, 
Parlamentsfragen und Verbraucherschutz empfiehlt 
Zustimmung mit der Maßgabe von Änderungen. Ich 
verweise insoweit auf die Drucksache 16/1804.  

Wer dem Gesetzentwurf zustimmen will, den bitte ich 
um das Handzeichen.  Gegenprobe!  Enthaltungen?  
Dann ist einstimmig so beschlossen. 

Ein Antrag auf Dritte Lesung wurde nicht gestellt, des
wegen Abstimmung in einfacher Form. Wer dem Ge
setzentwurf in der Fassung des endberatenden Aus
schusses seine Zustimmung geben will, den bitte ich, 
sich vom Platz zu erheben.  Gegenprobe!  Enthaltun
gen?  Das ist genau dasselbe Abstimmungsergebnis.

Es tut mir leid, Sie müssen jetzt noch vier, fünfmal 
Gymnastik machen.  

Das Gesetz ist so angenommen. Es hat den Titel: " Ge
setz zur Anpassung von Landesgesetzen an das Baye
rische Beamtengesetz".  

Mit der Annahme des Gesetzentwurfs in der soeben 
beschlossenen Fassung hat der Änderungsantrag 
seine Erledigung gefunden. 

Ich rufe den Tagesordnungspunkt 6 auf:

Gesetzentwurf der Staatsregierung
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zur Änderung des Bayerischen 
Katastrophenschutzgesetzes (Drs. 16/1229) 
 Zweite Lesung 

Auch hier wurde vereinbart: keine Aussprache. Wir kön
nen deswegen zur Abstimmung kommen.

Zugrunde liegen der eben zitierte Gesetzentwurf und 
die Beschlussempfehlung mit Bericht des federführen
den Ausschusses für Kommunale Fragen und Innere 
Sicherheit, Drucksache 16/1802.

Der federführende Ausschuss für Kommunale Fragen 
und Innere Sicherheit empfiehlt die unveränderte An
nahme. Der Ausschuss für Verfassung, Recht, Parla
mentsfragen und Verbraucherschutz stimmt ebenfalls 
zu und schlägt vor, in § 2 als Datum des Inkrafttretens 
den "1. August 2009" einzufügen.  

Wer dem Gesetzentwurf mit dieser Ergänzung zustim
men will, den bitte ich um das Handzeichen.  Gegen
probe!  Enthaltungen?  Dann ist das so beschlossen. 

Ein Antrag auf Dritte Lesung wurde nicht gestellt. Wer 
dem Gesetzentwurf in der Fassung des endberatenden 
Ausschusses für Verfassung, Recht, Parlamentsfragen 
und Verbraucherschutz seine Zustimmung geben will, 
den bitte ich, sich vom Platz zu erheben.  Gegenprobe! 
 Enthaltungen?  Dann ist das so beschlossen.  

Das Gesetz ist angenommen und hat den Titel: "Gesetz 
zur Änderung des Bayerischen Katastrophenschutzge
setzes". 

Ich rufe den Tagesordnungspunkt 7 auf:

Gesetzentwurf der Staatsregierung
zur Änderung des Bayerischen 
Verwaltungsverfahrensgesetzes und anderer 
Rechtsvorschriften (Drs. 16/1251) 
 Zweite Lesung 

Auch hier findet keine Aussprache statt, sodass wir so
fort zur Abstimmung kommen können.

Zugrunde liegt der Gesetzentwurf, Drucksa
che 16/1251, und die Beschlussempfehlung mit Bericht 
des federführenden Ausschusses für Verfassung, 
Recht, Parlamentsfragen und Verbraucherschutz, 
Drucksache 16/1803.

Der federführende und endberatende Ausschuss emp
fiehlt Zustimmung mit der Maßgabe, dass in § 5 Ab
satz 1 als Datum des Inkrafttretens der "1. August 2009" 
eingefügt wird.  

Wer dem Gesetzentwurf mit dieser Ergänzung zustim
men will, den bitte ich um das Handzeichen.  Gegen
probe!  Enthaltungen?  Dann ist das so beschlossen. 

Ein Antrag auf Dritte Lesung wurde ebenfalls nicht ge
stellt.

Wer dem Gesetzentwurf in der Fassung des endbera
tenden Ausschusses seine Zustimmung geben will, den 
bitte ich, sich vom Platz zu erheben.  Gegenprobe!  
Enthaltungen?  Dasselbe Abstimmungsergebnis.  

Das Gesetz ist damit angenommen. Es hat den Titel: 
"Gesetz zur Änderung des Bayerischen Verwaltungs
verfahrensgesetzes und anderer Rechtsvorschriften". 

Ich rufe Tagesordnungspunkt 8 auf:

Gesetzentwurf der Abg.
Georg Schmid, Thomas Kreuzer, Petra 
Guttenberger und Fraktion (CSU),
Franz Maget, Prof. Dr. Peter Paul Gantzer, Harald 
Güller und Fraktion (SPD),
Hubert Aiwanger, Tanja Schweiger, Bernhard Pohl 
u. a. und Fraktion (FW),
Margarete Bause, Sepp Daxenberger, Ulrike Gote u. 
a. und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN),
Thomas Hacker, Jörg Rohde, Tobias Thalhammer 
und Fraktion (FDP)
zur Änderung des Bayerischen 
Abgeordnetengesetzes (Drs. 16/1581) 
 Zweite Lesung 

hierzu:

Änderungsantrag der Abg. Margarete Bause, Sepp 
Daxenberger, Ulrike Gote u. a. und Fraktion 
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)
(Drs. 16/1766) 

Eine Aussprache findet ebenfalls nicht statt. 

Wir stimmen ab. Der Abstimmung liegen der vorge
nannte Gesetzentwurf, der Änderungsantrag  eben 
genannt  und die Beschlussempfehlung und der Be
richt des federführenden Ausschusses für Verfassung, 
Recht, Parlamentsfragen und Verbraucherschutz auf 
Drucksache 16/1808 zugrunde. Der endberatende 
Ausschuss empfiehlt Zustimmung mit der Maßgabe 
von Änderungen. Ich verweise insoweit auf die Druck
sache 16/1808. Außerdem ist in § 1 Nummer 7 Buch
stabe a) des Gesetzentwurfs noch eine Änderung 
veranlasst; denn in Artikel 11 Absatz 2 Satz 2 muss das 
Wort "Landtags" durch das Wort "Landes" ersetzt wer
den. 

Wer dem Gesetzentwurf in der Fassung des endbera
tenden Ausschusses mit der von mir vorgeschlagenen 
Änderung zustimmen will, den bitte ich um das Hand
zeichen.  Gibt es Gegenstimmen? Gibt es Enthaltun
gen?  Das ist nicht der Fall. Dann ist das so 
beschlossen.
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(Zurufe von den GRÜNEN)

 Entschuldigung. Es tut mir leid.  Drei Stimmenthal
tungen aus dem Bereich BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. 

Da ein Antrag auf Dritte Lesung nicht gestellt wurde, 
führen wir gemäß § 56 der Geschäftsordnung sofort die 
Schlussabstimmung durch. Wer dem Gesetzentwurf in 
der Fassung des endberatenden Ausschusses in der 
von mir vorgeschlagenen Änderung seine Zustimmung 
geben will, den bitte ich, sich vom Platz zu erheben.  
Gegenprobe!  Enthaltungen?  Das sind wieder die drei 
Enthaltungen aus der Fraktion des BÜNDNISSES 90/
DIE GRÜNEN. Damit ist das Gesetz so angenommen 
und hat den Titel "Gesetz zur Änderung des Bayeri
schen Abgeordnetengesetzes".  

Mit der Annahme des Gesetzentwurfs hat der Ände
rungsantrag auf der Drucksache 16/1766 seine Erledi
gung gefunden. 

Ich rufe Tagesordnungspunkt 9 auf:

Gesetzentwurf der Abg.
Georg Schmid, Thomas Kreuzer, Petra 
Guttenberger und Fraktion (CSU),
Franz Maget, Prof. Dr. Peter Paul Gantzer, Harald 
Güller und Fraktion (SPD),
Thomas Hacker, Jörg Rohde, Tobias Thalhammer 
und Fraktion (FDP)
zur Änderung des Bayerischen 
Abgeordnetengesetzes (Drs. 16/1582) 
 Zweite Lesung 

Es findet keine Aussprache statt.  

Der Abstimmung liegen der eben genannte Gesetzent
wurf und die Beschlussempfehlung mit Bericht des fe
derführenden Ausschusses für Verfassung, Recht, 
Parlamentsfragen und Verbraucherschutz auf Druck
sache 16/1787 zugrunde. Der federführende Aus
schuss empfiehlt die unveränderte Annahme. Wer dem 
Gesetzentwurf zustimmen will, den bitte ich um das 
Handzeichen.  Gegenprobe!  Das sind jetzt BÜND
NIS 90/DIE GRÜNEN, eine Stimme aus der CSUFrak
tion, keine aus der SPDFraktion. Gibt es Enthaltun
gen?  Das ist nicht der Fall. Dann ist das so 
beschlossen.  

Ein Antrag auf Dritte Lesung wurde nicht gestellt, so
dass wir sofort zur Schlussabstimmung kommen. Wer 
dem Gesetzentwurf seine Zustimmung geben will, den 
bitte ich, sich vom Platz zu erheben.  Gegenprobe!  
Das sind die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und 
der Kollege Nöth. Gibt es Enthaltungen?  Keine. Dann 
ist das Gesetz so angenommen. Es hat den Titel "Ge

setz zur Änderung des Bayerischen Abgeordnetenge
setzes".

Ich rufe Tagesordnungspunkt 10 auf:

Gesetzentwurf der Abg. Margarete Bause, Sepp 
Daxenberger, Renate Ackermann u. a. und Fraktion 
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)
zur Änderung des Bayerischen 
Abgeordnetengesetzes (Drs. 16/1583) 
 Zweite Lesung 

Es findet ebenfalls keine Aussprache statt. 

Der Abstimmung liegt der Gesetzentwurf der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN auf der eben genannten 
Drucksache zugrunde. Der federführende Ausschuss 
für Verfassung, Recht, Parlamentsfragen und Verbrau
cherschutz empfiehlt auf Drucksache 16/1785 die Ab
lehnung des Gesetzentwurfs. Wer dagegen dem Ge
setzentwurf zustimmen will, den bitte ich um das 
Handzeichen.  Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN  
nicht alle  und die SPDFraktion und Fraktion Freie 
Wähler. Und Frau Pauli wie die Freien Wähler. Gegen
stimmen?  Das ist die CSUFraktion und FDPFraktion. 
Gibt es Stimmenthaltungen?  Das ist ein Teil von 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Der Gesetzentwurf ist 
damit abgelehnt.

Ich rufe jetzt auf zur gemeinsamen Beratung die 
Tagesordnungspunkte 11, 12 und 13:

Gesetzentwurf der Abg. Margarete Bause, Sepp 
Daxenberger, Ulrike Gote u. a. und Fraktion 
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)
zur Änderung des Polizeiaufgabengesetzes
(heimliche Computerausforschung) (Drs. 16/67) 
 Zweite Lesung 

und

Gesetzentwurf der Abg. Margarete Bause, Sepp 
Daxenberger, Ulrike Gote u. a. und Fraktion 
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)
zur Änderung des Bayerischen 
Verfassungsschutzgesetzes (Drs. 16/68) 
 Zweite Lesung 

und

Gesetzentwurf der Abg.
Thomas Hacker, Dr. Andreas Fischer, Jörg Rohde 
u. a. (FDP),
Georg Schmid, Thomas Kreuzer, Christian Meißner 
u. a. (CSU)
zur Änderung des Polizeiaufgabengesetzes, des 
Bayerischen Verfassungsschutzgesetzes und des 
Bayerischen Datenschutzgesetzes (Drs. 16/1271) 
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 Zweite Lesung 

hierzu:

Änderungsantrag der Abg. Franz Schindler, Florian 
Ritter, Adelheid Rupp u. a. (SPD)
(Drs. 16/1760) 

Ich eröffne die gemeinsame Aussprache. 

Es wurde eine Redezeit von 20 Minuten pro Fraktion 
vereinbart. Erste Rednerin ist die Frau Kollegin Tau
sendfreund. Ich habe mich schon gewundert, Frau Kol
legin, dass Sie so still sitzen geblieben sind. 

Susanna Tausendfreund (GRÜNE):  Herr Präsident, 
liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir haben in diesem 
Jahr sehr viele Feiern zu dem Jubiläum unseres Grund
gesetzes begehen können. Dabei ist uns wieder be
wusst geworden, dass das Grundgesetz sehr freiheit
lich ist und mit starken Grundrechten ausgestattet 
worden ist. Nicht nur der wehrhafte Staat ist normiert 
worden; vielmehr stehen auch die Freiheitsrechte der 
einzelnen Menschen im Land deutlich im Vordergrund. 
Ich darf hier nur die Menschenwürde, das Recht auf 
Asyl, das Recht auf freie Persönlichkeitsentfaltung, die 
Unverletzlichkeit der Wohnung und der Privatsphäre, 
das Brief, Fernmelde und Telekommunikationsge
heimnis, das Versammlungsrecht und sogar das Wi
derstandsrecht nennen.

Wie sieht aber die Verfassungswirklichkeit aus? Die 
Freiheitsrechte wurden und werden immer wieder aus
gehöhlt. Ich nenne als Stichwort das Asylrecht, von dem 
praktisch nichts mehr übrig geblieben ist. Die Kontroll 
und Überwachungsmöglichkeiten der Polizei und des 
Verfassungsschutzes wurden und werden über die 
Schmerzgrenze hinaus ausgedehnt, und sie werden 
zum Teil exzessiv angewandt. Gerade nach dem 
11. September 2001 fand ein gnadenloser Wettlauf um 
die schärfsten Sicherheitsgesetze statt, der unseres Er
achtens unserer Verfassung nicht würdig gewesen ist. 
Das Bundesverfassungsgericht hat zum Glück immer 
wieder die Notbremse gezogen und die Politik auf der 
Bundes und der Landesebene, insbesondere in Bay
ern, in die Schranken gewiesen. Ich bin sehr froh, dass 
zwei neue Grundrechte geschaffen worden sind, ein
mal das Recht auf informationelle Selbstbestimmung 
 das war im Zusammenhang mit dem Volkszählungs
urteil  und zum anderen  jetzt ganz aktuell vom letzten 
Jahr  das neue Recht auf Vertraulichkeit und Integrität 
informationstechnischer Systeme. Das betrifft den E
MailVerkehr, die Daten auf dem Computer und alles, 
was man abspeichern und wieder abrufen kann.

Was ist nach dem 11. September in Bayern gesche
hen? Ich nenne einige Beispiele: Die vorsorgliche Te
lekommunikationsüberwachung, die vorsorgliche aku

stische Wohnraumüberwachung, das Scannen von 
Autokennzeichen, was meistens auf den Autobahnen 
geschieht, der automatische Datenabgleich und die 
Onlinedurchsuchung, also die heimliche Ausforschung 
des Computers, sind eingeführt worden. Da die Länder 
nur im präventiven Bereich auf Grundlage des Polizei
aufgabengesetzes zuständig sind, geschieht dies 
alles  das ist das Besondere  im Vorfeld von möglichen 
Straftaten, allein wegen einer möglichen Gefahr, dass 
eine Straftat begangen werden könnte, bzw. allein auf 
Verdacht. Das ist ein besonders sensibler Bereich; 
denn gerade in diesem Bereich ist die Gefahr sehr groß, 
grundlos in eine dieser Überwachungsmaßnahmen zu 
geraten, weil diese Maßnahmen eben auf Verdacht er
folgen können. Sie kennen sicher den einen oder an
deren Fall. Auch uns sind sehr viele Fälle bekannt, in 
denen Menschen grundlos in diese Überwachungsma
schinerie geraten sind und dann große Schwierigkeiten 
hatten, den Verdacht wieder loszuwerden und rehabili
tiert zu werden.

Die Eingriffsschwellen für diese vorsorglichen Maßnah
men sind viel zu niedrig, weil diese Maßnahmen auf 
reinen Verdacht hin erfolgen können. Deshalb waren 
Nachbesserungen immer wieder nötig. Das Bundes
verfassungsgericht hat immer wieder Korrekturen an
gebracht, zum Beispiel bei dem ursprünglichen bayeri
schen Gesetz über die Onlinedurchsuchung. Die CSU 
hat seinerzeit, als sie noch die Zweidrittelmehrheit in 
diesem Hause hatte, nicht das Urteil des Bundesver
fassungsgerichts zu der gesetzlichen Grundlage in 
NordrheinWestfalen abgewartet, sondern sie hat 
gleich ihr Gesetz durchgezogen.

Sie musste dann nachbessern, und dieses Gesetz steht 
heute wieder auf dem Prüfstand. Auch beim Kennzei
chenscanning musste aufgrund eines Urteils des Bun
desverfassungsgerichts nachgebessert werden. Aktu
ell sind die wesentlichen Bestandteile des Bayerischen 
Versammlungsgesetzes in einem Verfahren wegen des 
Antrags auf Erlass einer einstweiligen Anordnung 
außer Kraft gesetzt worden. Die Hauptsacheentschei
dung dazu steht noch aus. 

In Bayern ist unter der alten CSURegierung leider ein 
System eingeführt worden, nach dem bei den Sicher
heitsgesetzen zunächst einmal die Grenzen überschrit
ten wurden, um sich dann von den Verfassungsgerich
ten wiederum die Leviten lesen zu lassen. Dieses 
Vorgehen ist eines demokratischen Rechtsstaats nicht 
würdig. Wir sehen unsere gesetzgeberische Verant
wortung darin, dass wir uns von vornherein in einem 
Rahmen bewegen, der keinen Anlass für eine verfas
sungsgerichtliche Auseinandersetzung gibt, und dass 
wir die Grundrechte beachten.
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Beim Gesetzentwurf der Koalitionsfraktionen sehen wir 
wieder, dass die Grenzen, die das Bundesverfassungs
gericht vorgegeben hat, nicht eingehalten sind. Dieser 
Gesetzentwurf geht wiederum auf Konfrontation mit 
den bereits vom Bundesverfassungsgericht aufgestell
ten Vorgaben. Darüber hinaus geht er auf Konfrontation 
mit den Bedenken unseres Datenschutzbeauftragten, 
der ein ganzes Paket an Stellungnahmen zu den Über
wachungs und Eingriffsmöglichkeiten nach dem Poli
zeiaufgabengesetz und nach dem Verfassungsschutz
gesetz zusammengestellt hat. Dieser Gesetzentwurf ist 
wieder kein großer Wurf, obwohl insbesondere die Kol
leginnen und Kollegen von der FDP vollmundig ange
kündigt haben, dass sie sich durchsetzen und ein 
liberales OnlineDurchsuchungsgesetz auf den Weg 
bringen wollen. Von den Ankündigungen ist nicht viel 
übrig geblieben. Das, worüber wir heute zu verhandeln 
haben, ist sehr enttäuschend.

Überhaupt nicht nachvollziehen kann ich die Position 
der Kolleginnen und Kollegen von den Freien Wählern, 
die aus welchem Grund auch immer dieses Gesetz mit
tragen. Für sie gilt keine Koalitionsdisziplin, die man der 
FDP vielleicht noch zugute halten kann. Auch die Freien 
Wähler hatten die Stellungnahme des Datenschutzbe
auftragten zur Verfügung. Obwohl die Freien Wähler in 
früheren Zeiten ihre Kritik an der OnlineDurchsuchung 
geäußert haben, haben sie jetzt in der Vorberatung die
sem Gesetzentwurf zugestimmt. Dazu werden aber die 
Kolleginnen und Kollegen von den Freien Wählern si
cher noch Stellung nehmen.

Man muss zugeben, dass das Gesetz ein paar Verbes
serungen enthält. Dies sind aber nur Marginalien. Ein 
wesentlicher Punkt ist der Wegfall der Begleitmaßnah
men. Wohnungen dürfen nicht mehr heimlich betreten 
werden, um an den Computer heranzukommen. Eine 
heimliche Wohnungsdurchsuchung darf nicht mehr 
stattfinden. Auch die Bestimmungen über die Benach
richtigungspflichten sind ein bisschen verbessert wor
den. Die Frist für die Speicherung der Daten ist etwas 
verkürzt worden. Die Hürden für den Einsatz der Onli
neDurchsuchung und auch der Telekommunikations
überwachung sind etwas höher gesetzt worden. 

An den vielen grundlegend kritisierten Punkten hat sich 
aber nichts geändert. Bereits jetzt ist klar, dass erneut 
Nachbesserungen am Polizeiaufgabengesetz und am 
Verfassungsschutzgesetz notwendig sein werden. Das 
gilt nicht nur für die OnlineDurchsuchung, sondern 
auch für die Wohnraumüberwachung, für die Telekom
munikationsüberwachung und für das Kennzeichens
canning. 

Die wesentlichen Kritikpunkte bei der OnlineDurchsu
chung: Wir haben eine viel zu lange Anordnungsfrist. 
Die Anordnung kann für bis zu drei Monate ausgespro

chen werden. Bei der Telekommunikationsüberwa
chung ist die Frist deutlich kürzer. Nachdem der Eingriff 
der OnlineDurchsuchung deutlich erheblicher ist als 
die Telefonüberwachung, hätte die Frist kürzer sein 
müssen. Es gibt Mängel bei der Pflicht zur Benachrich
tigung der Betroffenen. Das Verbot der Verwertung von 
Daten, wenn eigentlich ein Zeugnisverweigerungsrecht 
Betroffener greifen würde, ist lückenhaft. Die Berufsge
heimnisträger sind nur mangelhaft geschützt. Es gibt 
Berufsgeheimnisträger erster Klasse, die geschützt 
sind. Wir haben daneben aber auch Berufsgeheimnis
träger zweiter Klasse, die nicht geschützt sind. Diese 
Unterscheidung ist überhaupt nicht nachvollziehbar. 
Hier muss auf alle Fälle nachgebessert werden. Sämt
liche Berufsgeheimnisträger wie Seelsorger, Rechts
anwälte  egal ob sie Strafverteidiger sind oder nicht  
oder andere Personen, die in einem besonderen 
Vertrauensverhältnis zu den Betroffenen stehen, müs
sen insgesamt vor solchen Überwachungsmaßnahmen 
geschützt werden.

Die Protokollierung der Eingriffe und die Kennzeich
nung der gewonnenen Daten sind ebenfalls nur lücken
haft geregelt. Gleiches gilt auch für die Löschungs
pflichten. Ganz wesentlich ist, dass für die Betroffenen 
ein effektiver Rechtschutz gegen diese Maßnahmen 
nicht gegeben ist. 

Auf ein Problem möchte ich noch eingehen, nämlich auf 
die parallelen Zuständigkeiten. Einerseits darf die Poli
zei, andererseits darf auch der Verfassungsschutz 
diese Maßnahmen durchführen. Das führt zu etwas 
verqueren Ergebnissen. Das Bundesverfassungsge
richt fordert als Voraussetzung für die OnlineDurchsu
chung eine ganz konkrete Gefahr für ein überwiegend 
wichtiges Rechtsgut. Diese konkrete Gefahr muss vor
liegen, um überhaupt eine OnlineDurchsuchung an
ordnen zu können und sie durchzuführen. Bei der 
Abwehr einer konkreten Gefahr sind wir aber sofort bei 
der Zuständigkeit der Polizei. Dann ist dies nicht mehr 
Aufgabe des Verfassungsschutzes. Der Verfassungs
schutz beobachtet. Für die reine Beobachtungstätigkeit 
bestimmter Aktivitäten durch den Verfassungsschutz 
ist dieser Eingriff aber zu gravierend. 

Das Verfassungsschutzgesetz leidet außerdem unter 
dem Mangel, dass es rechtsstaatlichen Grundsätzen 
insgesamt nicht ausreichend gerecht wird. Als Stich
wort erwähne ich nur die vom Bundesverfassungsge
richt entwickelte Wesentlichkeitstheorie. Es gibt eine 
ganze Reihe von nachrichtendienstlichen Mitteln, wie 
den Einsatz von VLeuten, die Bildung von Legenden 
für Leute, die eingeschleust werden, Brieföffnungen 
etc. Diese nachrichtendienstlichen Mittel sind im Ver
fassungsschutzgesetz nicht aufgeführt. Die Wesent
lichkeitstheorie besagt aber, dass der Gesetzgeber 
derart wesentliche Befugnisse selbst regeln muss. Die 
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nachrichtendienstlichen Mittel dürfen nicht nur in einer 
geheimen Dienstanweisung aufgeführt werden.

Bei der Wohnraumüberwachung nach dem Polizeiauf
gabengesetz haben wir keine konkretisierenden Maß
stäbe für den Schutz des absoluten Kernbereichs der 
privaten Lebensgestaltung. Dieser Kernbereich ist für 
sämtliche Überwachungsmaßnahmen völlig tabu. Die
sen Kernbereichsschutz fordert das Bundesverfas
sungsgericht schon eine ganze Weile. Dieser Konkre
tisierungsforderung ist der Gesetzgeber in Bayern 
bisher aber noch nicht nachgekommen. Es muss klar 
definiert werden, was genau vom absoluten Kernbe
reich der privaten Lebensgestaltung umfasst ist. 

Beim Kennzeichnenscanning ist der Verhältnismäßig
keitsgrundsatz verletzt, weil es keine Beschränkung auf 
Stichproben gibt. Der automatisierte Abgleich mit den 
allgemeinen polizeilichen Daten ist zu unbestimmt ge
regelt. Außerdem werden beim Kennzeichensacanning 
weitgehend Strafverfolgungsmaßnahmen durchge
führt, denn das Auto, nach dem gesucht wird, ist bereits 
gestohlen. Deshalb hat Bayern für das Kennzeichens
canning gar keine Gesetzgebungskompetenz, weil 
Bayern nur für präventive Maßnahmen zuständig ist. 
Strafverfolgungsmaßnahmen werden in der Strafpro
zessordnung geregelt. Hier sind wir auch einer Meinung 
mit dem ADAC. Der ADAC ist normalerweise nicht 
unser Kronzeuge. Es gibt aber ein sehr gutes Gutach
ten von Herrn Professor Roßnagel. Er hat genau dar
gestellt, warum das Kennzeichenscanning so, wie es in 
Bayern betrieben wird, unzulässig ist.

Unsere Gesetzentwürfe sind bestechend einfach. Wir 
wollen vollständig auf die OnlineDurchsuchung sowohl 
durch die Polizei als auch durch den Verfassungs
schutz verzichten. Wir streichen einen Artikel, der in
teressanterweise auch im Gesetzentwurf der Koaliti
onsfraktionen gestrichen wird. Leider haben die 
Koalitionsfraktionen unserem Gesetzentwurf nicht zu
gestimmt, obwohl er in diesem Punkt mit ihrem Entwurf 
identisch ist.  Wir wollen jedenfalls den vollständigen 
Verzicht auf die OnlineDurchsuchung, weil wir darin 
einen zu starken Eingriff in ein hohes Rechtsgut sehen. 
Die Beschlagnahmung eines Computers ist eine offene 
Aktion, gegen die sich der Betroffene mit rechtsstaatli
chen Mitteln wehren kann. Hier handelt es sich jedoch 
um eine heimliche Maßnahme, die dem Betroffenen gar 
nicht bekannt wird und gegen die er sich nicht wehren 
kann. Wir halten die OnlineDurchsuchung für kein ge
eignetes Mittel, um Verbrechen zu bekämpfen oder im 
Vorfeld aufzuklären. Sie ist keine geeignete Maßnahme 
zum Schutz vor Gefahren für Leib, Leben und Gesund
heit oder vor Terroranschlägen.

Nicht jeder Zweck heiligt die Mittel. Von der CSUFrak
tion wird immer wieder angeführt, ohne die heimliche 

Durchforschung und Überwachung von Computern 
wäre die SauerlandGruppe nicht aufgeflogen. Dazu 
muss ich sagen: Die Ermittlungen gegen die Sauer
landgruppe richteten sich bereits nach der Strafpro
zessordnung; denn Vorbereitungshandlungen zu Ter
roranschlägen sind bereits Straftaten. Das BKA hat die 
Ermittlungen geführt. Es wurde gesagt, dass ein aus
ländischer Geheimdienst einen Tipp gegeben hätte. 
Wir wissen nicht, ob dieser Geheimdienst durch rechts
staatliche oder nicht rechtsstaatliche Mittel zu dieser 
Information gekommen ist. Der wesentliche Teil der Er
mittlungen wurde jedoch ganz normal nach den Regeln 
der Strafverfolgung durchgeführt.

Für uns ist es nicht hinnehmbar, dass wegen der vagen 
Möglichkeit, einen Zufallshinweis zu erhalten, ein derart 
schwerwiegender Grundrechtseingriff gegenüber der 
Bevölkerung in Kauf genommen wird.

(Beifall bei den GRÜNEN und der SPD)

Bezüglich der Tauglichkeit der OnlineDurchsuchung 
für die Verbrechensbekämpfung bestehen nicht nur bei 
uns, sondern auch in Fachkreisen erhebliche Zweifel. 
Spätestens nach der Festnahme der SauerlandGrup
pe wird wohl kein Terrorist mehr seine Pläne im Netz 
oder auf dem eigenen Computer ausbreiten. 

(Beifall bei den GRÜNEN)

Fünfter Vizepräsident Jörg Rohde:  Als nächstem 
Redner erteile ich Herrn Dr. Manfred Weiß für die CSU
Fraktion das Wort. 

Dr. Manfred Weiß (CSU):  Herr Präsident, Hohes 
Haus! Ich muss zunächst einmal Frau Kollegin Tau
sendfreund recht geben: Die Anschläge des 11. Sep
tember haben uns aufgerüttelt. Sie haben uns gezeigt, 
dass wir mit Anschlägen und Verbrechen in einem Aus
maß rechnen müssen, das sich vorher keiner vorstellen 
konnte. Wir befinden uns in der Situation, dass wir uns 
auf Anschläge vorbereiten müssen, die wir uns gar nicht 
vorstellen können. Wir müssen uns etwas vorstellen, 
das nahezu undenkbar ist. Wir müssen dies in dem Be
streben tun, die Sicherheit unserer Bürger zu gewähr
leisten.

Es gab nicht nur die Anschläge vom 11. September. Die 
Anschläge in Madrid und London haben uns gezeigt, 
dass so etwas überall auf der Welt geschehen kann. Sie 
haben die SauerlandAttentäter angesprochen. Hier 
hatten wir großes Glück, dass nichts passiert ist. Wir 
kennen die gegenwärtige Sicherheitslage, in der die 
Behörden sagen, dass eine gewisse Gefahr bestünde, 
dass bei uns durch einen terroristischen Anschlag Ein
fluss auf die Bundestagswahl genommen werden soll, 
wie das auch in Madrid der Fall war.
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Wir haben eine brisante Sicherheitslage. Deshalb halte 
ich es für die verdammte Pflicht und Schuldigkeit der 
verantwortlichen Politiker, sich Gedanken darüber zu 
machen, wie diesen Gefahren begegnet werden kann. 
Wir haben deshalb mit dem Gesetz vom 8. Juli 2008 der 
Polizei und den Verfassungsschutzbehörden die Mög
lichkeit eröffnet, unter ganz engen Vorgaben verdeckt 
auf informationstechnische Systeme zuzugreifen. Wir 
haben damals nicht gegen Verfassungsrecht versto
ßen, sondern die damals aktuelle Entscheidung des 
Bundesverfassungsgerichts vom 27. Februar 2008 zur 
Grundlage gemacht. In diesem Urteil hat das Verfas
sungsgericht entschieden, dass es ein Grundrecht auf 
die Gewährleistung der Vertraulichkeit und die Integrität 
informationstechnischer Systeme gibt. Das Gericht hat 
aber auch deutlich gesagt, dass dieses Recht nicht 
schrankenlos gilt, sondern dass unter bestimmten 
engen Grenzen darin eingegriffen werden kann.

Wenn ein Politiker weiß, dass eine riesige Bedrohung 
da ist, und eine Entscheidung des Bundesverfassungs
gerichts vorliegt, die ihm die Möglichkeit zum Eingreifen 
eröffnet, ist es die Aufgabe dieses Politikers, auszulo
ten, wie weit er gehen kann. Wir haben damals die 
Praktiker angehört, kontrovers diskutiert und uns dann 
entschlossen, den Rahmen, den uns das Bundesver
fassungsgericht vorgegeben hat, voll auszuschöpfen. 
Wir haben dies einerseits wegen der riesigen Bedro
hung für unsere Bürger getan und andererseits des
halb, weil wir wissen, dass diese Möglichkeiten, die wir 
der Polizei und dem Verfassungsschutz gewähren, an 
Organisationen gegeben werden, die sich an das Ge
setz halten und für die der Grundsatz der Verhältnis
mäßigkeit gilt.

Frau Kollegin Tausendfreund, ich habe immer den Ein
druck, dass Sie diese Behörden für Räuberbanden hal
ten, denen man nicht vertrauen kann. Sie glauben 
offenbar, diesen Organisationen dürften keine Eingriffs
rechte übertragen werden, weil sie diese Rechte 
missbrauchen würden. Ich habe Vertrauen in die Poli
zei. Ich habe Vertrauen in den Verfassungsschutz. Ich 
kenne die Leute, die diese Gesetze anwenden. Ich 
glaube, dass sie dies stets nach bestem Wissen und 
Gewissen tun. An dieser Stelle möchte ich ein Danke
schön an all diejenigen sagen, die sich für unsere Si
cherheit einsetzen und die von der Opposition manch
mal ungerechtfertigterweise in Misskredit gebracht 
werden. 

(Horst Arnold (SPD): Na, na!)

Wir haben am 8. Juli ein Gesetz geschaffen, das nach 
meiner Überzeugung der Verfassung entspricht und 
das praktikabel ist. Natürlich findet bei Sicherheitsfra
gen immer eine Abwägung statt. Wenn ich mich für die 
Sicherheit einsetze, kann es zu einer Einschränkung 

der persönlichen Freiheit kommen. Unser Koalitions
partner sieht die Grenze etwas anders, als wir sie ge
sehen haben. Es fand demzufolge eine Abwägung 
statt, in der etwas mehr Freiheit gewährt wird, bei der 
ich aber die Sorge habe, dass die Möglichkeiten zum 
Schutze unserer Bürger zurückgedrängt werden.

Was sind die wesentlichen Änderungen? Es wird kein 
verdecktes Betreten von Wohnungen geben, um direkt 
auf einen Computer Einfluss zu nehmen. Unser Koali
tionspartner sieht hier verfassungsrechtliche Probleme. 
Ich sehe diese Probleme nicht. Ich weiß allerdings in
zwischen aus der Praxis, dass wir dieses ganze Gesetz 
vergessen können, wenn die Sicherheitskräfte nicht in 
die Wohnungen hinein dürfen. Die Möglichkeit des Auf
spielens von Trojanern klingt theoretisch hervorragend, 
ist aber in der Praxis nicht durchführbar. Wenn der Be
sitzer des Computers einigermaßen clever vorgeht, 
werden wir hier nichts bewirken.

Der Zugriff von außen ist unheimlich schwierig. Ich 
habe die Hoffnung, dass sich die Technik weiterent
wickeln wird und wir dieses wichtige Instrument doch 
noch nutzen können, um auf Computer zuzugreifen, auf 
denen Anleitungen zum Bombenbau gespeichert wer
den, mit denen Einsatzbefehle gegeben werden und 
auf denen Informationen ausgetauscht werden. Ich 
hoffe, dass wir dadurch doch noch die Erkenntnisse, die 
wir zum Schutz unserer Bürger brauchen, gewinnen 
können.

Unser Gesetzentwurf enthält das Verbot der automati
schen Aufzeichnung von Wohnräumen und Räumlich
keiten von Geheimnisträgern. Es ist nachvollziehbar, 
dass hier nicht mehr die Gefahr eines ungewollten Ab
hörens oder Eindringens in den Kernbereich stattfinden 
kann. Allerdings möchte ich doch eines deutlich sagen: 
Schon bisher war geregelt, dass ein Gespräch, bei dem 
sich herausgestellt hat, dass es nicht abgehört werden 
durfte, wieder gelöscht werden muss. Ich vertraue dar
auf, dass dies auch so geschehen wäre.

Kurzum: Wir müssen damit leben, obwohl es eine er
hebliche zusätzliche Belastung für die Polizei und Ver
fassungsschutzbehörden ist, wenn sie bei jedem Ge
spräch nun direkt mithören müssen.

Im Gesetz werden die richterliche Anordnung sowie die 
Überprüfungskompetenz bei OnlineDurchsuchungen 
auf ein Kollegialgericht übertragen. Früher hat das der 
Einzelrichter gemacht. Der Koalitionspartner wollte der 
Schwere des Eingriffs gerecht werden. Während der 
Diskussion sind aber auch, so glaube ich, dem Koaliti
onspartner gewisse Zweifel gekommen, ob das die 
ideale Lösung ist. Bisher konnte man für einen Eingriff 
einen Einzelrichter hinzuziehen. Jetzt braucht man ein 
Kollegialgericht. Man muss also eine Kammer zusam
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menbringen. Es könnte durchaus sein, dass öfters der 
Spruchkörper nicht erreichbar ist und wir dadurch eine 
größere Anzahl von Eilfällen haben werden, die von der 
Verwaltung zu entscheiden sind. Das ist für mich keine 
Glaubensfrage. Wir sollten die Regelung anhand der 
Praxis überprüfen. Sollte sich nach einer gewissen Zeit 
herausstellen, dass die Regelung nicht optimal ist, soll
ten wir  ich gehe davon aus, dass unser Koalitions
partner das auch so sehen wird  wieder zum Einzel
richter zurückkehren. Im Moment haben wir die andere 
Regelung. Ich kann sie auch mit vertreten. 

In unserem Gesetzentwurf wird die Speicherfrist für 
Bild und Tonaufnahmen von zwei Monaten auf drei 
Wochen verkürzt. Ich habe das Vertrauen, dass die Be
hörden mit dem gespeicherten Material rechtmäßig um
gehen. Ich weiß nicht, ob der Gewinn so viel größer sein 
wird, wenn man die Informationen früher löscht. Ich be
fürchte keinen Missbrauch. Wir werden das aber ent
sprechend beschließen. 

Die Berichtspflicht an den Landtag wird wesentlich er
weitert. Ich leite ein Gremium, dem zu berichten ist. 
Bisher musste sehr wenig berichtet werden, weil es na
hezu keine Eingriffe gegeben hat. Wenn es aber keine 
Eingriffe gegeben hat, ist der Umfang der Berichterstat
tung von geringerer Bedeutung. Darüber muss man gar 
nicht diskutieren. 

Angesprochen wurde auch, dass Polizei und Verfas
sungsschutz in gewissen Bereichen parallel arbeiten. 
Anscheinend müssen wir die Diskussion wiederholen, 
die wir schon ein paar Mal in den Ausschüssen geführt 
haben. Es ist selbstverständlich, dass der Verfassungs
schutz die Angelegenheit an die Polizei gibt, wenn er 
seine Ermittlungen abgeschlossen hat. Es gibt aber 
auch Situationen, zu denen Quellenschutz besteht oder 
Informationen von befreundeten Diensten vorliegen, 
die nicht an die Polizei weitergegeben werden können. 
Deshalb ist es sinnvoll, dass die Verfassungsschutzbe
hörden diese Verfahren noch eine gewisse Zeit weiter 
betreiben. 

Sie vonseiten der GRÜNEN haben das KfzKennzei
chenscanning angesprochen. Sie mussten feststellen, 
dass Sie in dieser Sache hier alleine auf weiter Flur 
sind, weil Ihnen jeder Praktiker sagt, dass die gesetzli
chen Vorgaben so eng sind, dass kein Missbrauch 
getrieben wird. Die beiden Entscheidungen des Bun
desverfassungsgerichts betrafen andere Bundeslän
der. Unsere Regelung entspricht dem, was das Bun
desverfassungsgericht gefordert hat. Und zur 
Beruhigung für alle, die Angst haben, dass große Men
gen Daten gespeichert werden könnten: Es werden 
Treffer gespeichert. Wenn jemand zur Festnahme oder 
Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben ist und der Ab
gleich ergibt einen Treffer, wird das gespeichert. Dage

gen kann man sicherlich nichts sagen. Ergibt es keinen 
Treffer, werden die Daten in derselben Sekunde ge
löscht. Dieses Problem haben wir also auch nicht.

Zu dem gemeinsamen Gesetzentwurf der CSU und der 
FDP kann ich sagen, dass dieser ein Kompromiss ist. 
Meine Begeisterung ist nicht so groß wie die des Kol
legen Dr. Fischer, der später reden wird. Ich glaube 
aber, dass wir mit diesen Regelungen leben können. 
Ich hoffe, dass die Praktiker der Verfassungsschutz 
und Polizeibehörden damit zurechtkommen. 

Wir sollten den Teufel nicht an die Wand malen. Aber 
wir haben eine ernste Bedrohung, und unsere Aufgabe 
als Politiker ist es, zur Sicherheit der Bürger alles zu tun, 
damit keines der Drohpotenziale verwirklicht werden 
kann. Ich bitte Sie also, den Antrag der GRÜNEN ab
zulehnen und dem Antrag von CSU und FDP zuzustim
men. 

(Beifall bei der CSU und der FDP)

Fünfter Vizepräsident Jörg Rohde:  Für die SPD
Fraktion erteile ich Horst Arnold das Wort. 

Horst Arnold (SPD):  Herr Präsident, werte Kollegin
nen und Kollegen! Wir sprechen über ein Gesetz, das 
gerade einmal ein Jahr alt ist und das mit Pauken und 
Trompeten als der Meilenstein zur Terrorismusabwehr 
gefeiert wurde. Es wurde kein einziges Mal wegen einer 
immensen Gefahrenlage angewandt. Mir kommt es so 
vor, als wäre dieser Änderungsantrag von einer Truppe 
eingereicht, die sich vorgenommen hat, den Gipfel zu 
stürmen, aber schon in der ersten Bergstation einkehrt 
und nicht mehr weitermacht.

Will man Grundrechtsschutz im Sinne des Bundesver
fassungsgerichts betreiben, muss man auf das achten, 
was die Sachverständigen sagen, wie der Datenschutz
beauftragte des Freistaates Bayern, der dankenswer
terweise seit dem 1. Juli 2009 seinen Dienst tut. Die 
SPDFraktion hat das getan und deshalb in den Ände
rungsanträgen einiges eingebaut. Darauf komme ich 
später zu sprechen.

Herr Dr. Weiß, Sie haben von "Vertrauen" gesprochen. 
Dieses Vertrauen haben wir in Hinsicht auf die gesetz
geberische Qualität nicht mehr. Deshalb hat meine 
Fraktion bereits Ende September des letzten Jahres 
gegen dieses Gesetz, obwohl es noch nicht geändert 
ist, Verfassungsbeschwerde eingelegt. Es wäre wich
tig, das Ergebnis der Verfassungsbeschwerde abzu
warten. Uns ist auch im Hinblick auf die Änderungen, 
die CSU und FDP einführen wollen, nicht um das 
Schicksal unserer Verfassungsbeschwerde bange, 
denn unserer Ansicht nach sind wesentliche Bereiche 
nicht so stark berücksichtigt, sodass die Entscheidung 
des Bundesverfassungsgerichts mit an Sicherheit gren
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zender Wahrscheinlichkeit das Gesetz, zumindest den 
Kernbereich des Gesetzes, wieder in die Luft fliegen 
lässt.

Bei der OnlineDurchsuchung handelt es sich generell 
um einen schweren Eingriff in hohe Grundrechte wie 
Vertraulichkeit, Integrität und Information. Dies ver
schafft den staatlichen Behörden die Möglichkeit, na
hezu ein komplettes Bild einer Person zu bekommen; 
denn das Internet hat mittlerweile eine hohe Bedeutung 
im sozialen Zusammenleben unserer Gesellschaft ge
wonnen. Deshalb ist eine hohe Eingriffsschwelle erfor
derlich, wenn die entsprechenden Maßnahmen ge
macht werden. Einigkeit besteht darüber, dass die 
Verhältnismäßigkeit immer gewahrt werden muss. Wir 
müssen von dringenden Gefahren für hochwertige 
Schutzgüter ausgehen. Das können nur Leib und 
Leben sein. Die innere Sicherheit als solche erscheint 
mir begrifflich in diesem Zusammenhang zu mau.

Sie haben von Abwehr der Terrorgefahren gesprochen. 
Als Strafrechtler bin ich der Ansicht, dass die Vorberei
tung eines Sprengstoffanschlags oder die Anschaffung 
von 5.000 Litern Wasserstoffperoxid durchaus strafba
re Vorbereitungshandlungen sind, sodass eine Einlei
tungsmaßnahme der Staatsanwaltschaft gegeben sein 
wird. Damit sind wir im Bereich der Strafprozessord
nung, die vor der Gefahrenabwehr geht.

Eine Parallelität zwischen Strafprozessordnung und 
Gefahrenabwehr darf es aus unserer Sicht nicht geben, 
weil wir rechtsstaatlich handeln und transparent bleiben 
wollen. Es drängt sich der Verdacht auf, dass Sie mit 
dem Gesetz die Strafprozessordnung umgehen wollen, 
weil sie diese die Möglichkeiten an sich nicht vorsieht. 
Sie wollen sie umgehen und das Ganze auf sicher
heitsrechtliche Belange im Freistaat Bayern gründen. 
Der "Bayerntrojaner", ein Trojanisches Pferd, das in 
sich die List und Tücke birgt, strafprozessuale Maß
nahmen nicht durchzuführen, weil es sie nicht gibt. Zu 
Recht fordert die Justizministerin aus dieser Konse
quenz heraus, die OnlineDurchsuchungsbefugnisse in 
die Strafprozessordnung einzubauen. Das geht poli
tisch aber nicht. Dagegen gibt es erhebliche Bedenken, 
sodass die Änderung eindeutig als Versuch zu kenn
zeichnen ist, die Strafprozessordnung auszuhebeln.

Es stellt sich die Frage, ob die OnlineDurchsuchung 
tatsächlich das geeignete Mittel ist. Sicherlich, die Lage 
ist angespannt. Der jüngste Bericht des Verfassungs
schutzpräsidenten besagt aber, dass man die Situation 
auch ohne OnlineDurchsuchung im Griff habe. In 
einem Artikel eines TerrorismusExperten war zu lesen, 
dass die OnlineDurchsuchung nur ein Mittel sei, um 
dumme Terroristen von ihrem Treiben abzubringen; 
denn die alQaida sei bekanntermaßen schon seit fünf 
Jahren vom Netz weg. Wenn die OnlineDurchsuchung 

mit großem Brimborium eingeführt wird, ist für die Täter 
und die Gefährder klar, dass sie sich entsprechend ver
halten werden. Wir können dann mit der OnlineDurch
suchung nicht anders verfahren, als das Papier weg
zuschmeißen, auf das die Berichte gedruckt werden. 
Das muss man deutlich sehen.

Gleichwohl muss ich darauf hinweisen: Wenn so hohe 
Schwellen da sind, und wenn die Verhältnismäßigkeit 
zu wahren ist, wenn das nur zur Abwehr von Gefahren 
dienen kann, dann darf die OnlineDurchsuchung nach 
unserer Auffassung nicht dem Verfassungsschutz an 
die Hand gegeben werden.

(Beifall des Abgeordneten Franz Schindler (SPD))

Es steht in Ihrem eigenen Verfassungsschutzbericht, 
warum das so ist. Dem Verfassungsschutz stehen 
keine polizeilichen Befugnisse zu. Polizeibehörden und 
Verfassungsschutz sind voneinander getrennt. Des
halb dürfen die Mitarbeiter des Verfassungsschutzes 
keinerlei Zwangsmaßnahmen wie Festnahmen, Durch
suchungen oder Beschlagnahmungen durchführen. 
Verfassungsschutzbehörden dürfen auch keiner poli
zeilichen Dienststelle angegliedert werden. Das ist der 
Grund. Wenn jemand keine Gefahren abwehren darf 
und sich selbst dazu bekennt, warum sollte er dann im 
Internet irgendwelche Rechner anbohren können?  
Das leuchtet uns nicht ein.

(Beifall bei der SPD)

In diesem Zusammenhang haben wir das nicht als Ein
zelmeinung zu sehen, sondern der Datenschutzbeauf
tragte des Freistaats Bayern vertritt dieselbe Ansicht. 
Wenn man seinen Bericht nachliest, dann vertritt er 
diese Auffassung auch sehr fundiert. In diesem Zusam
menhang möchte ich nicht weiter darauf eingehen.

Dankenswerterweise ist in dieser Vorschrift für beide 
ein sogenannter Richtervorbehalt vorgesehen. Herr 
Kollege Weiß hat über das Kollegialgericht bereits ge
redet. Man muss sich aber einmal vorstellen: Wenn die 
Gefahr brennt, wenn Not am Manne ist, und dann ein 
Kollegialgericht zusammentreten muss, dann dauert 
das schon eine gewisse Zeit. Das dauert auch dann, 
wenn schon alle im Dienst sein sollten. Darüber hinaus, 
und auch das muss man sehen, ist der Rechtsweg ver
kürzt. Gegen die Beschlüsse gibt es keine weitere Be
schwerde, wie das normalerweise der Fall wäre. Sie 
mussten das Gesetz ändern. Wenn das Gericht einen 
Beschluss gefasst hat, ist keine Rechtsbeschwerde 
mehr möglich, weil das OLG bereits die zweite Instanz, 
die Beschwerdeinstanz, ist. Mit der Verkürzung des 
Rechtsweges schaffen Sie ein virulentes Problem. Nur 
weil eine Kollegialgericht entscheidet, weshalb sollte 
der BGH dann nicht mehr darüber entscheiden? So ist 
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das doch auch nicht bei den Entscheidungen des Land
gerichts. Ich verstehe das nicht.

Das Problem der Erreichbarkeit ist in Bereitschaftsdien
sten zu klären. Dieses Gesetz ist gar nicht anwendbar, 
weil Sie das Gerichtsverfassungsgesetz ändern müs
sten, das Ausführungsgesetz im Freistaat Bayern, wel
ches die Zuständigkeit einer Kammer des Landgerichts 
vorsieht. Das ist schon heute nicht anwendbar. Das 
brauche ich Ihnen wohl nicht zu sagen.

Ein weiteres Problem ist das Löschen von Daten. Der 
entsprechende Überwacher verfügt über die Befugnis, 
Daten zu löschen. So eine Löschung ist ein massiver 
Eingriff. Wir haben uns darüber unterhalten, wann das 
überhaupt sein darf. Das geht nur bei allergrößter Ge
fahr für Leib und Leben. Wir haben lange darüber nach
gedacht, wie ein solcher Fall überhaupt aussehen 
würde. Herr Kollege Dr. Fischer von der FDP hat mir 
beigepflichtet und pflichtet mir wohl auch noch bei, 
wenn er seiner Linie treu bleibt: So ein Fall ist gesetzlich 
eigentlich undenkbar. Eine gesetzliche Regelung zu 
schaffen für eine abstrakte Gefahr, die nicht im Raum 
steht, ist so überflüssig wie ein Kropf. Wenn wir uns 
Gedanken darüber machen, Leute zu finden, die Poli
zistinnen und Polizisten schlagen und diese Leute nicht 
finden, das aber ein solches Gesetz in Wort und Form 
gießen, muss ich schon fragen, was das soll. Hier 
schießt das Ziel über den Täter hinaus und nicht um
gekehrt. 

In diesem Fragenbereich ist auch noch die Tatsache 
wichtig, dass die Polizei Bericht erstatten muss, wenn 
ein derartiger Eingriff stattfindet. Das befürworten wir. 
Aus der Praxis heraus ist aber auf Artikel 36 des Poli
zeiaufgabengesetzes zu verweisen. Wir haben die 
Sorge, dass das nicht geschieht, wenn irgendwelche 
Interessen von weiteren Ermittlungen gefährdet sein 
sollten. Ich sage Ihnen eines: Wenn die Polizei am 
Rechner war und die Gefahr ist vorüber, dann ist das 
insoweit mitzuteilen. So viel Respekt muss man diesem 
Grundrecht zollen.

Einen weiteren Aspekt, der mit unseren Änderungen 
einhergeht, haben wir tatsächlich eingebracht. Wir wol
len die Berufsgeheimnisträger auch als solche bezeich
nen. Sie hingegen schaffen mit Ihrem Gesetzentwurf 
eine Zweiklassengesellschaft von Berufsgeheimnisträ
gern. Das muss abgeschafft werden. Das hat die FDP 
auch schon wiederholt verkündet. Wie gesagt, wenn 
man den Gipfel erreichen will, darf man nicht in der 
Bergstation hängen bleiben. 

(Beifall bei der SPD)

Folgendes ist uns auch noch wichtig, wenn wir das 
Grundrecht und diese Situation angemessen würdigen 
wollen. Eine Aufzeichnung kann nicht automatisch 

stattfinden. Man kann nicht automatisch eine Mail nach 
der anderen empfangen, und irgendwann setzt sich je
mand hin, um die Mails auszuwerten. Aus unserer Sicht 
ist das eine unmögliche Vorgehensweise. Deshalb sind 
wir dafür, und das ist im Hinblick auf diesen gravieren
den Grundrechtseingriff auch notwendig, dass die Po
lizei tatsächlich dabeisitzt, wenn der EMailVerkehr 
überwacht wird. Die Polizei entscheidet dann von Fall 
zu Fall.

Der Schutz des persönlichen Kernbereichs ist ganz 
wichtig; hier kann ich auch den Datenschutzbeauftrag
ten zitieren. Wir haben die Pflicht, bestimmte Gesetze 
zu machen. Jeder muss wissen, was sich der Gesetz
geber in diesem Zusammenhang vorstellt und woran er 
ist. Wenn aber der Kernbereich  sich unmittelbar im 
privaten Gespräch zu äußern, im Verwandtenkreis, 
Freunden gegenüber, beruflich  nicht geschützt ist, 
weil man ihn gar nicht erst definiert, dann ist das ver
fassungstechnisch grob falsch.

Dieser Kernbereich soll nachträglich durch das Gericht 
überwacht werden. Wenn eine solche Maßnahme ein
geleitet werden sollte, was hat dann ein Kollegialgericht 
in diesem Zusammenhang zu tun?  Wenn diese Leute 
wirklich gefährlich sind, dann müsste man hunderte, 
tausende EMails lesen und danach bewerten, ob sie 
den Kernbereich oder den Nichtkernbereich treffen. 
Das ist vollkommen überflüssig, und es ist auch nicht 
tauglich. Wir müssen diesen Kernbereich, wenn wir ihn 
tatsächlich im Gesetz haben wollen, insoweit definie
ren, als es heißt, Aufzeichnungen, so wie das in unse
rem Antrag steht, sind unzulässig, wenn sie den 
persönlichen, den privaten Kernbereich, die private Le
bensgestaltung betreffen. Von konkreten Anhaltspunk
ten ist dann auszugehen, wenn die Kommunikation mit 
engsten Familienangehörigen geführt wird oder mit 
Personen, mit denen man in gleicher Weise vertraut ist. 
Das ist unser Vorschlag, in dem wir den Kernbereich 
sozusagen festzurren, damit der Richter Möglichkeiten 
hat, zu entscheiden. Das ist im Gesetzentwurf der 
Staatsregierung nicht geschehen. Aus unserer Sicht ist 
die Norm zu unbestimmt. Ich bin deshalb davon über
zeugt, dass Ihnen das Bundesverfassungsgericht auf 
unseren Antrag hin das Gleiche sagen wird.

(Beifall bei der SPD)

An die Adresse der FDP muss ich sagen: Sie lehnen 
eigentlich die OnlineDurchsuchung ab, wenn ich das 
richtig sehe. Sie erachten die Eingriffe als gravierend, 
aber Sie machen mit, damit sie auch weiterhin Teil der 
Regierung sein dürfen.

(Dr. Andreas Fischer (FDP): Was machen Sie 
denn in Berlin?)
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Sie tun das unter dem Gesichtspunkt: Hauptsache ich 
bin dabei. Gleichzeitig aber sagen Sie: Wir schützen die 
Grundrecht, wir sind liberal.  Wenn das Ihre Liberalität 
ist, um dabei zu sein, dann haben Sie recht. Das ent
spricht aber nicht unserem Verständnis von Liberalität.

(Beifall bei der SPD)

Als weitere Bemerkung in diesem Zusammenhang 
muss ich sagen, ich verstehe auch nicht, warum Sie 
nicht gleich Nägel mit Köpfen machen und den Bericht 
des Datenschutzbeauftragten in den Gesetzentwurf 
einarbeiten. Sie haben doch festgestellt, dass es beim 
Kernschutz deutliche Mängel gibt. Sie warten es aber 
lieber ab. Der Gipfel an Frivolität wäre es aber, wenn 
Sie unsere Verfassungsbeschwerde abwarten würden, 
um hinterher die Gründe einzuarbeiten und dann zu 
sagen: Wir haben es geschafft, jetzt ist das Gesetz ver
fassungskonform.  Wir sind nicht Ihre Seilbahn, damit 
Sie auf den Gipfel kommen. So geht das nicht.

(Beifall bei der SPD)

Ich wundere mich, denn die Materialien des Daten
schutzbeauftragten lagen sowohl im Ausschuss für 
Kommunale Fragen und Innere Sicherheit als auch im 
Ausschuss für Verfassung, Recht, Parlamentsfragen 
und Verbraucherschutz vor. Wir von der SPD sind, wie 
auch die GRÜNEN, intensiv darauf eingegangen. Wir 
haben von Ihnen aber keine Reaktion gehört. Der Da
tenschutzbeauftragte meint, wenn man das mit dem 
Kernbereich macht, müsse man auch deutlich sagen, 
unter welchen Bedingungen die Vermutung, die das 
Bundesverfassungsgericht für den Kernbereich in den 
Raum stellt, entkräftet wird. Das ist ein ganz zentraler 
Punkt. Ich zitiere den Datenschutzbeauftragten: "Dafür 
gibt es zwar Kriterien, nach meiner Auffassung sind 
diese aber nicht klar genug gefasst. Deshalb hätte ich 
die dringende Bitte, dass man diese Stelle präziser 
fasst". Sonst fürchte ich, dass wir in der nächsten 
Runde in Karlsruhe eine heftige Ohrfeige bekommen. 
Hier sagt das Bundesverfassungsgericht nämlich: 
Stopp!  Das ist der absolute Kernbereich privater Le
bensgestaltung. Das ist dem Datenschutzbeauftragten 
ein Herzensanliegen.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, auch uns ist es ein 
Herzensanliegen, dass zumindest dieser Kernbereich 
berücksichtigt wird. Das haben Sie nicht getan. Wir zei
gen Ihnen immer die Gelbe Karte  oder die Rote, je 
nachdem , aber es nützt nichts; Sie bleiben auf dem 
Feld. Also müssen wir zu Gericht. Welchen Eindruck 
macht das auf die Bevölkerung, wenn wir unsere Ge
setze immer wieder über das Bundesverfassungsge
richt kontrollieren müssen und nicht selbst Manns und 
"Fraus" genug sind, Gesetze zu machen, die mit der 
Verfassung konform sind? 

Wir sind vor diesem Hintergrund gegen Ihren Gesetz
entwurf, weil er unsere Belange nicht hinreichend be
rücksichtigt. Wir sind für unsere Änderungsanträge, die 
Sie ablehnen werden. 

Darüber hinaus ist aufgrund der vorhin gemachten Äu
ßerungen auch logisch, dass eine Nichtbefassung mit 
Online noch schöner wäre. Da findet ein massiver 
Grundrechtseingriff mit wenigen Ergebnissen für die in
nere Sicherheit statt. Daher wäre es am besten, es 
gäbe ihn gar nicht und wir würden uns über andere 
Dinge unterhalten. Deswegen werden wir uns bei der 
Abstimmung so verhalten. 

(Beifall bei der SPD)

Fünfter Vizepräsident Jörg Rohde:  Vielen Dank, 
Herr Kollege. Als nächsten Redner darf ich Herrn Kol
legen Joachim Hanisch von den Freien Wählern an das 
Mikrofon bitten. 

Joachim Hanisch (FW):  Herr Präsident, meine sehr 
verehrten Damen und Herren! Wir werden die Beiträge 
zu diesem Thema auf zwei Redner verteilen; deshalb 
fasse ich mich etwas kürzer. Vorhin wurde schon der 
11. September erwähnt. Wir müssen gar nicht nach 
Amerika schauen, sondern wir können das in Deutsch
land genauso mitverfolgen. Denken Sie an die Amok
läufe, die es immer wieder gibt, insbesondere an 
unseren Schulen. Schauen Sie sich an, was passiert, 
wenn Kinderschänder aktiv sind. Hinterher schreit die 
Bevölkerung dann immer zu Recht auf.

Die andere Seite der Medaille besteht darin, dass wir 
rechtzeitig etwas regeln. Wir haben die nicht ganz ein
fache Aufgabe, zwischen den Interessen des Einzelnen 
und denen der Allgemeinheit abzuwägen. Wir werden 
einen Mittelweg dazwischen finden müssen, was wir, 
ausgehend von unterschiedlichen Anschauungen, in 
unterschiedlicher Art und Weise tun werden. Wir kom
men aber nicht an klaren Entscheidungen vorbei.

Im Prinzip geht es um einen effektiven Verbraucher
schutz, um die Bekämpfung von Terrorismus, um die 
Verhinderung von Amokläufen und um rechtzeitigen 
Schutz. Für das verdeckte Betreten von Wohnungen 
müssen wir richtige, zukunftsweisende Richtlinien for
mulieren. Wir müssen uns mit dem Urteil des Bundes
verfassungsgerichts beschäftigen, das uns dazu 
zwingt, weil die bisherige gesetzliche Grundlage ein
fach nicht verfassungskonform ist.

Beim verdeckten Betreten von Wohnungen geht es um 
das Grundrecht auf Vertraulichkeit und um die Integrität 
informationstechnischer Systeme, um den verdeckten 
Zugriff auf informationstechnische Systeme und damit 
um einen tiefen Eingriff in die Privatsphäre des Einzel
nen. Das ist eben nur in Ausnahmefällen zulässig, wenn 
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Anhaltspunkte für eine konkrete Gefahr als überragend 
wichtiges Rechtsgut bestehen. Das ist dadurch ge
währleistet, dass das Betreten von Wohnungen in der 
Form, wie das bisher im Gesetz enthalten war, wegfällt.

Nun komme ich zu Punkt zwei, zur parlamentarischen 
Kontrolle. Durch die Unterrichtungspflicht ist die parla
mentarische Kontrolle aus der Sicht der Freien Wähler 
umfassend gewährleistet. Wir wissen sehr wohl, dass 
der Datenschutzbeauftragte eine noch weitergehende 
Unterrichtung, auch für die Zugangsdaten, gefordert 
hat. Wir werden nach der ersten Unterrichtung der 
Staatsregierung entscheiden, ob die jetzt getroffene 
Regelung ausreicht oder ob eine Ausdehnung auf die 
Zugangsdaten notwendig ist. Diese Evaluierung haben 
wir in allen Ausschüssen rechtzeitig angesprochen, und 
darauf bestehen wir.

Ich komme zu Punkt drei, zum Schutzgedanken des 
allgemeinen Persönlichkeitsrechts. Mit der Reduzie
rung der Speicherfrist von zwei Monaten auf drei Wo
chen wird unseren Forderungen Rechnung getragen. 
Bild und Tonaufzeichnungen können einfach nur über 
einen möglichst kleinen Zeitraum hinweg gespeichert 
werden.

Zu Punkt vier, den Fällen der polizeilichen Beobachtung 
und zur nachträglichen Unterrichtung des Betroffenen: 
Auch hier sind wir der Auffassung, dass diesen Zielen 
mit dem Gesetzentwurf Rechnung getragen wird.

Insgesamt erfüllen die heute abzustimmenden Ände
rungen des PAG die Erfordernisse, die das Bundesver
fassungsgericht in seiner Entscheidung am 27.02.2008 
für die Vertraulichkeit und Integrität eigengenutzter in
formationstechnischer Systeme postuliert hat. Die jetzt 
vorgenommene Konkretisierung des PAG schafft in un
seren Augen eine ausgewogene Balance zwischen der 
Freiheit des Einzelnen und der Sicherheit der Allge
meinheit. Meine Damen und Herren, salopp ausge
drückt könnte man fragen: Was ist schlimmer, Fehler, 
die beim Datenschutz passieren können, oder Fehler 
bei der Verbrechensbekämpfung? Hier muss man sich 
eindeutig positionieren. Das ist durch den Gesetzent
wurf der CSU und FDP wohl am besten gewährleistet.

Wir haben uns bei Google Street View klar positioniert. 
Der Unterschied dazu besteht für uns in der Kommer
zialisierung, die wir nicht mitmachen wollen. Hier sind 
der Schutz der Allgemeinheit und die Interessen des 
Einzelnen wesentlich stärker zu gewichten.

Wie gesagt, wir werden den Vollzug des Gesetzes wei
terhin verfolgen, und wir werden auf Berichten darüber 
bestehen, wie sich das Gesetz in der Praxis bewährt 
hat. Dann muss man unter Umständen reagieren.

(Beifall bei den Freien Wählern  Horst Arnold 
(SPD): Das Gesetz verfolgt Sie dann!)

Fünfter Vizepräsident Jörg Rohde:  Vielen Dank, 
Herr Kollege. Für die FDPFraktion darf ich nun Herrn 
Dr. Andreas Fischer das Wort erteilen. 

Dr. Andreas Fischer (FDP):  Sehr geehrter Herr Prä
sident, meine sehr geehrten Damen und Herren, Kol
leginnen und Kollegen! Heute ist wieder ein Tag der 
Freude wegen der Stärkung der Bürgerrechte. 

(Beifall bei der FDP  Widerspruch bei der SPD)

Frau Tausendfreund, deswegen verstehe ich Ihre Ent
täuschung nicht. Sie sagen, wir hätten nur Marginalien 
geändert. Das steht in einem interessanten Wider
spruch zu dem, was mein Vorredner Kollege Weiß aus
geführt hat, dass nämlich ein Praktiker gesagt habe, 
ohne Begleitmaßnahmen könne man den ganzen Ge
setzentwurf wegwerfen. Das zeigt deutlich, in welchem 
Spannungsfeld wir uns bewegen. Das ist vielleicht auch 
ein gutes Zeichen dafür, dass wir uns auf einem ver
nünftigen Mittelweg befinden.

Bayern bekommt heute ein Stück Freiheit zurück. Ich 
verspreche Ihnen: Es wird nicht das letzte bleiben. 

(Beifall bei der FDP)

Ich darf den Blick zurückwenden. Vor einem Jahr hat 
der Bayerische Landtag die rechtlichen Voraussetzun
gen für die OnlineDurchsuchung geschaffen, die weit
reichende Befugnisse beinhalten. Nicht nur die Online
Durchsuchung wurde ermöglicht; die Änderungen 
sahen auch vor, dass als sogenannte notwendige Be
gleitmaßnahme Polizei und Verfassungsschutz das 
Recht haben, die Wohnungen der Betroffenen heimlich 
zu betreten und zu durchsuchen. Zur Klarstellung: Es 
geht nicht nur um Wohnungen der Verdächtigen. Be
troffen sein kann auch, wer beispielsweise mit jeman
dem in einer Wohngemeinschaft lebt, der ins Visier der 
Behörden gerät, oder wer einen Austauschschüler be
herbergt, der möglicherweise als Gefahr angesehen 
wird. Es geht hier nicht um eine offene Durchsuchung, 
sondern um eine heimliche Maßnahme, von welcher 
der Bürger nichts weiß und die deswegen einen we
sentlich stärkeren Grundrechtseingriff darstellt. Wir hal
ten das Grundrecht aus Artikel 13 des Grundgesetzes, 
die Unverletzlichkeit der Wohnung, hoch. Deshalb 
haben wir dafür gesorgt, dass diese als notwendige Be
gleitmaßnahme ausgedrückte Befugnis wegfallen wird. 

(Beifall bei der FDP)

Wir sehen die OnlineDurchsuchung insgesamt kritisch 
 das ist richtig , nicht deswegen, weil wir der Polizei 
oder dem Verfassungsschutz misstrauen würden, und 
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schon gar nicht deswegen, weil wir die innere Sicherheit 
in diesem Land nicht ernst nehmen würden. Wir sind 
aber der Auffassung, dass die OnlineDurchsuchung in 
den allermeisten Fällen kein geeignetes Mittel zur Be
kämpfung der Kriminalität darstellt. Ein Mittel, das so 
wenig Eignung besitzt, rechtfertigt in der Regel auch 
keine so schwerwiegenden Grundrechtseingriffe. Ich 
sage ganz offen und genauso ehrlich, wie Kollege Weiß 
das dargestellt hat: Wir hätten die OnlineDurchsu
chung gerne weiter zurückgefahren, wir hätten sie 
gerne abgeschafft. 

(Beifall bei der FDP)

Insofern ist das ein Kompromiss, und wir tragen diesen 
Kompromiss mit.

Ich möchte zu den einzelnen Punkten einige klarstel
lende Bemerkungen machen. Der Kernpunkt ist ganz 
sicher die Streichung des Betretungs und Durchsu
chungsrechts. Es gibt eine Reihe weiterer Punkte, die 
es verdienen, zusätzlich angesprochen zu werden. Wir 
haben die Voraussetzungen, unter denen eine Online
Durchsuchung möglich ist, klarer geregelt. Formulie
rungen wie "Wenn konkrete Vorbereitungshandlungen 
für sich oder zusammen mit weiteren bestimmten Tat
sachen die begründete Aufnahme rechtfertigen, dass 
eine Person eine schwerwiegende Straftat nach Arti
kel 30 Absatz 5 begehen werde, …" haben wir wegfal
len lassen. 

Dabei sind wir nicht stehen geblieben. Das Verändern 
und Löschen von Daten wurde angesprochen. Herr 
Kollege Arnold, Sie haben gesagt, dass es gar keinen 
Anwendungsfall mehr für das Löschen von Daten gebe 
und deswegen diese Befugnis gestrichen werden 
müsse. Ich pflichte Ihnen bei, und ich kann Sie beruhi
gen. Ich bleibe meiner Linie treu. Ich halte kaum einen 
Anwendungsfall für möglich. Wenn das größte Problem 
in diesem Land darin besteht, dass wir eine Befugnis 
haben, die niemals Anwendung finden wird, dann kön
nen wir ruhig schlafen.

(Beifall bei der FDP)

Verehrte Kolleginnen und Kollegen, wichtig ist, dass wir 
das Verändern von Daten durch Manipulation staatli
cher Organe, völlig gestrichen haben. Diese Manipula
tionen wird es nicht mehr geben. Das Löschen von 
Daten ist gesetzlich festgeschrieben. Ob dieses Gesetz 
angewendet wird oder nicht, werden wir sehen. 

Ein weiterer wichtiger Punkt ist die geänderte richterli
che Kontrolle. Hierzu ist sehr viel gesagt worden. Ja, 
wir haben die Kontrolle einem Kollegialgericht übertra
gen. Ich möchte jedoch klarstellen, warum wir dies 
getan haben. Es ist ein Naturgesetz, dass drei Perso
nen mehr sehen als eine. Die Übertragung der Kontrolle 

auf ein Kollegialgericht ist kein Misstrauen gegenüber 
einem Einzelrichter und hat nichts mit mangelndem 
Vertrauen zu tun, sondern liegt in der Natur der Sache. 
Aus diesem Grund entscheidet im Strafrecht ein Ein
zelrichter über einen Diebstahl und eine fünfköpfige 
Schwurgerichtskammer über einen Mord. Genau das
selbe Prinzip soll für die OnlineDurchsuchung gelten. 
Wir wollen die Schwelle erhöhen. Wir wollen, dass man 
sich ganz genau überlegt, welche Maßnahmen ange
ordnet werden. Da es auch für Mord einen kürzeren 
Rechtsweg gibt als für Diebstahl, soll der kürzere 
Rechtsweg auch für die OnlineDurchsuchung einge
führt werden. Wir haben die Kontrolle über die Zahl der 
Augen, die über diese Maßnahmen entscheidet. Wenn 
Sie sagen, es werde zu einer höheren Zahl von Eilfällen 
kommen, dann sage ich, das sei nicht verfassungs
rechtlich. Nur weil ein Gericht nicht erreichbar ist, kann 
nicht alles über einen Eilfall geregelt werden. Das wäre 
verfassungswidrig. Das werden wir so nicht akzeptie
ren. 

(Beifall bei der FDP)

Im Zeitalter des Handys ist das überhaupt kein Problem 
mehr. Wir reden nicht über den Verzugsfall oder den 
eiligen Fall. Wir reden über einen Fall, über den schnell 
entschieden werden muss. Ich sage Ihnen: Das ist 
möglich. 

Herr Arnold, Sie hatten bei der Ersten Lesung erwähnt, 
Sie seien froh, wenn im OLG ein Bereitschaftsdienst 
eingerichtet würde. Das Kollegialgericht, welches die 
Entscheidungen treffen wird, wird am Landgericht an
sässig sein. Landgerichten sind Eilentscheidungen 
nicht fremd, und einstweilige Verfügungen zu jeder 
Tages und Nachtzeit sind an der Tagesordnung. Des
wegen teile ich Ihre Befürchtungen in diesem Punkt 
nicht. 

Für erwähnenswert halte ich ebenfalls, dass wir die Eil
vorschrift dahingehend geändert haben, dass nur noch 
ein Polizeipräsident oder der Präsident des Landeskri
minalamtes Maßnahmen bei Gefahr im Verzug anord
nen kann. Damit wollen wir die Bedeutung dieser 
Maßnahme hervorheben. 

Außerdem haben wir die parlamentarische Kontrolle 
verbessert. Das Innenministerium muss dem Landtag 
jährlich einen genauen Bericht darüber vorlegen, wie 
viele OnlineDurchsuchungen stattgefunden haben 
und warum. All das sind wesentliche Verbesserungen, 
die durch Regelungen des PAG begleitet werden. 

Wir haben die maximale Speicherfrist für Videoauf
zeichnungen von zwei Monaten auf drei Wochen redu
ziert. Es ist interessant, einen Blick auf andere Länder 
zu richten, denen diese Regelung nicht weit genug 
geht. Im Bundesland NordrheinWestfalen, in dem CDU 
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und FDP regieren, beträgt die Frist einen Monat. In 
Berlin und RheinlandPfalz beträgt die Frist nach wie 
vor zwei Monate. Ich meine mich zu erinnern, dass dort 
die SPD an der Regierung beteiligt ist.

Außerdem haben wir die automatische Aufzeichnung in 
Privaträumen verboten. Wir haben die Regelung ein
geführt, dass jeder, der von der Polizei beobachtet wird, 
hinterher benachrichtigt werden muss. Das gilt sowohl 
für diejenigen Personen, gegen die diese Maßnahmen 
gerichtet waren, als auch für diejenigen Personen, 
deren personenbezogene Daten gemeldet worden 
sind. Hierin liegt ein wesentlicher Fortschritt. 

Sie haben ebenfalls die Punkte angesprochen, die 
Ihnen noch fehlen. Herr Kollege Arnold, ich freue mich 
sehr, dass Sie anerkennen, dass wir an der Bergstation 
angekommen sind. Die Bergstation ist in den bayeri
schen Bergen meist nicht weit vom Gipfel entfernt. Sie 
hingegen sind mit Ihrer Partei vor allem auf Bundes
ebene noch nicht einmal an der Talstation in die Seil
bahn eingestiegen. 

(Beifall bei der FDP)

Ich frage mich wirklich, ob eine Partei, die im Bund rei
henweise verfassungswidrige Gesetze produziert hat,  
das Luftsicherheitsgesetz, das Gesetz zum Europäi
schen Haftbefehl und die Vorratsdatenspeicherung  
das Recht hat, auf Landesebene den Saubermann zu 
spielen und uns vorzuschreiben, was wir umsetzen 
müssen. 

(Zuruf von der SPD: Wer ist an dieser Regierung 
beteiligt?)

 Noch regieren Sie in Berlin. Möglicherweise regieren 
Sie aber nicht mehr lange. Deswegen sage ich ganz 
klar: Der nächste Schritt, die Regelung des Kernbe
reichs, steht auf der Agenda. Wir haben uns das vor
genommen, und wir werden das umsetzen. Sie be
haupten, wir nähmen eine verfassungswidrige Situation 
in Kauf. Die FDPFraktion hat dieses Gesetz nicht er
lassen. Wir haben dieses Gesetz nicht verabschiedet, 
sondern haben dafür gesorgt, dass es jetzt geändert 
wird. 

(Beifall bei der FDP)

Unser Anliegen war es, die zentralen Punkte zu korri
gieren. Das ist uns gelungen. Es wird einen zweiten 
Schritt geben, in dem weitere Punkte korrigiert werden. 
Wir werden dies im Einvernehmen mit unserem Koali
tionspartner tun. Ich kann Ihnen versichern, dass es 
dabei sowohl um die Berufsgeheimnisträger als auch 
um den Kernbereichsschutz gehen wird. Liebe Kolle
ginnen und Kollegen von der SPD, bei den Berufsge
heimnisträgern spielen Sie doch dasselbe falsche 

Spiel. Sie haben mit dem BKAGesetz zugelassen, 
dass Rechtsanwälte, Notare, Ärzte, Psychotherapeu
ten, Journalisten und viele andere Berufsgruppen nur 
einen eingeschränkten Schutz genießen. Sie stellen 
sich hier im Landtag hin und sagen: Es gibt zwei Klas
sen. Das sind dieselben zwei Klassen, die es auch im 
Bund gibt. Ich sage Ihnen: Wir haben das Ziel, diese 
Regelung für Bayern zu ändern. 

(Beifall bei der FDP)

Wenn Sie in Berlin der Opposition angehören werden, 
wird das genauso laufen, wie hier im Landtag. Wir von 
der FDP werden mit dem Koalitionspartner der Union 
dafür sorgen, dass die unliberalen Gesetze geändert 
werden, die andere verbockt haben. 

(Beifall bei der FDP)

Sie haben die doppelte Zuständigkeit für den Verfas
sungsschutz und die Polizei angesprochen. Ich gebe 
zu, dass es sich dabei um einen Punkt handelt, zu dem 
man unterschiedliche Auffassungen haben kann. Je
doch gibt es gute Gründe, eine strikte Trennung zwi
schen Verfassungsschutz und Polizei vorzunehmen 
und durchzuhalten. Die Diskussion über das BKAGe
setz ist noch nicht beendet, da eine Verfassungsbe
schwerde eingelegt wurde. Die SPD hat im Bund kein 
Kompetenzproblem gesehen, ist aber im Landtag 
davon überzeugt, dass unsere Regelung verfassungs
widrig ist. Der ganzen Debatte täte ein bisschen mehr 
Ehrlichkeit gut. Wir sind ehrlich und sagen, dass wir 
gerne mehr geändert hätten. Der Koalitionspartner 
hätte gerne weniger geändert. Das Ergebnis der Ver
handlungen ist ein fairer Kompromiss; Ein Kompromiss 
zum Wohle der Bürger, ein Kompromiss, der nicht auf 
Sicherheit verzichtet, aber trotzdem Freiraum und Bür
gerrechte ermöglicht. 

(Beifall bei der FDP)

Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet:  Als Nächster 
hat Herr Kollege Florian Streibl das Wort. 

Florian Streibl (FW):  Sehr geehrter Herr Präsident, 
werte Kolleginnen und Kollegen! Wir buchen Flüge und 
Bahnfahrkarten über das Internet, korrespondieren per 
EMail, nehmen an elektronischen Foren teil und geben 
dabei Informationen über unseren Gesundheitszu
stand, über unsere Gedanken und über unser Innerstes 
preis. Fotos, Videos, Musikstücke werden ebenso auf 
dem Computer gespeichert wie wichtige Dokumente 
und persönliche Tagebücher. Das Leben spielt immer 
mehr auf der virtuellen Ebene des World Wide Web, auf 
der Ebene der Computer und des elektronischen Da
tenaustausches statt. Dies lässt einen ganz tiefen Ein
blick in die Persönlichkeitsstrukturen des Computeran
wenders zu.
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Allerdings ist die Welt der Computer nicht nur eine heile 
Welt, welche sich dem Wahren, Guten und Schönen 
verpflichtet fühlt, sondern auch eine Welt ohne Tabus, 
mit abscheulicher, ekelerregender, menschenverach
tender Gewalt. Es ist auch die Welt der Kriminellen, der 
Verbrecher und der internationalen Terroristen.

Hier stellt sich die Frage: Ist es dem Staat erlaubt, einen 
Computer zu durchsuchen? Ich bin zusammen mit den 
Freien Wählern der Überzeugung, dass der Staat dies 
darf, dass er dies tun können muss. Der Staat, dass 
sind wir, sind wir alle. Der Staat muss sich schützen 
können.

Der Staat besitzt nach unserer Auffassung das Gewalt
monopol und muss daher die Möglichkeit haben, in 
Computersysteme einzudringen, um, wie es auch das 
Verfassungsgericht sagt, bei einer dringenden, konkre
ten Gefahr hochrangige Schutzgüter, den Staat, die 
Bürgerinnen und Bürger des Staates, schützen zu kön
nen.

Zwar stellt der Eingriff bei einer OnlineDurchsuchung 
auf der einen Seite einen schweren, nahezu unerträg
lichen Eingriff in persönliche Freiheiten dar; auf der 
anderen Seite ist er aber notwendig, damit überragend 
hochrangige Schutzgüter vor Gewalttaten geschützt 
werden können.

Immer wieder wird gesagt, Freiheit und Sicherheit seien 
Gegensätze, die Freiheit dürfe der Sicherheit nicht ge
opfert werden. Aber bedingen die beiden sich nicht 
gegenseitig? Es gibt doch keine Freiheit ohne Sicher
heit.

Wir können in Deutschland, in Bayern, in jeder Stadt, in 
jeder Gemeinde nur dann in Freiheit leben, wenn wir 
auch die Sicherheit haben, dass wir vor Verbrechern, 
Gewalttaten und Terrorismus geschützt werden.

Wo ist denn die Freiheit, wenn wir uns nicht mehr trauen 
können, auf die Straße zu gehen, weil wir Angst um das 
Leben unserer Familien und unserer Kinder haben 
müssen? Wenn wir diese Angst haben müssen, ist Frei
heit nicht mehr möglich. Diese Freiheit müssen wir 
schützen. Dafür brauchen wir auch das Instrument der 
OnlineDurchsuchung im Rahmen der Grenzen, die 
durch das Verfassungsgericht gezogen sind und auch 
noch gezogen werden.

Wie ich informiert wurde, gibt es pro Jahr ungefähr zehn 
OnlineDurchsuchungen in ganz Deutschland. Wenn 
man das positiv sieht, bedeutet das für Bayern noch 
nicht einmal eine Durchsuchung.

Demgegenüber steht der Schutz letztlich auch vor Ter
roranschlägen. In Deutschland konnten seit 2001 un
gefähr sieben Terroranschläge vom Ausmaß der An

schläge in Madrid und London verhindert werden. Dass 
es weiterhin so bleibt, setzt voraus, dass unsere Si
cherheitsbehörden  da möchte ich unsere Schweizer 
Freunde zitieren  gleich lange Spieße haben. Wir müs
sen hier also eine Waffengleichheit haben.

Die Frage der OnlineDurchsuchung hat mich persön
lich sehr lange bewegt und umgetrieben. Diese Frage 
ist nicht einfach zu lösen. Man gibt hier wirklich ein 
Stück Freiheit auf. Aber man muss fragen, wofür man 
das tut. Da ist eine Güterabwägung vorzunehmen.

Wir haben es vorhin schon gehört: Seit dem 11. Sep
tember ist das Undenkbare denkbar geworden, ist das 
Unvorstellbare vorstellbar geworden. Hier müssen wir 
uns ganz klar vor eine Alternativfrage stellen: Was wol
len wir schützen? Wollen wir einen Plastikeimer mit 
einer Menge von Drähten und Chips schützen, oder 
wollen wir uns, die Menschen, die Bürgerinnen und 
Bürger von Bayern, schützen?

Wenn man bezüglich einer solchen Frage eine größere 
Klarheit gewinnen will, lohnt es sich, sich einmal am 
Hauptbahnhof von München aufzustellen und die Men
schen anzusehen. Da kommt der Handlungsreisende 
und versucht, schnell noch seinen Zug zu erreichen. Da 
kommt der Wanderer, der, mit einem Rucksack be
packt, hinaus in die Berge fahren möchte. Dann ist da 
die Großmutter mit der Enkelin oder die Familie, die den 
Vater zu einer Geschäftsreise verabschiedet.

Meine Damen und Herren, das sind die Menschen, die 
wir schützen wollen. Das ist jedes Kind, jede Frau, jeder 
Mann im Freistaat Bayern. Sie alle müssen geschützt 
werden. 

(Beifall bei den Freien Wählern)

Angesichts dieser Fragestellungen halte ich es zum Teil 
für beschämend, wenn wir eine Diskussion um die On
lineDurchsuchung auf rechtsakademische Gespräche 
verkürzen. Denn nach meiner festen Überzeugung 
muss die Polizei und muss auch der Verfassungsschutz 
dieses Instrument haben, um die Freiheit in Bayern si
chern und schützen zu können.

Den Freunden in der Opposition möchte ich sagen: 
Dazu gehört auch die Tatsache, dass nicht jedes Ge
setz, das gemacht wird, vor dem Verfassungsgericht 
bestehen kann. Aber zur Demokratie gehört das Spiel 
zwischen den Gewalten, zwischen der Justiz und der 
Legislative. Gesetze werden entwickelt, und es wird um 
sie gerungen.

Bei der Opposition scheint immer auch ein gewisses 
Misstrauen gegen den eigenen Staat durch. Dieses 
Misstrauen kann ich aber nicht mittragen. Man sollte 
lieber darauf vertrauen, dass wir hoch qualifizierte Si
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cherheitsbehörden haben, die gerade dazu verpflichtet 
sind, die Menschenrechte und die Menschenwürde in 
Deutschland und Bayern zu schützen.

Wir wollen und dürfen nicht terroristische Bombenleger 
schützen. Wir müssen die Freiheit in Bayern schützen. 
Dazu sind wir hier. Wir wollen nicht eines Tages vor der 
Notwendigkeit stehen, zu sagen: Hier ist ein Terroran
schlag mit einer Unzahl von Opfern passiert; wir hätten 
den Anschlag verhindern können, wenn wir das not
wendige Instrument gehabt hätten. Es möchte doch 
keiner den Zustand haben, dass jemand sagt: Mir war 
die Freiheit im Internet mehr wert als das Leben der 
Menschen. Da müssen wir Farbe bekennen. Wenn es 
auch schwer ist, müssen wir uns zu dem Vorrang der 
Sicherheit bekennen. Denn diese hat den überragen
den Wert.

Bei diesen Überlegungen geht es ja nicht um Anschlä
ge, die man zur Kleinkriminalität rechnen könnte, son
dern es geht um massenhaften Mord. Diesen gilt es zu 
verhindern.

Wenn wir bedenken, dass es in Deutschland pro Jahr 
nur zehn Eingriffe gibt, dann sind die Eingriffe nach 
meiner Meinung verhältnismäßig. 

(Beifall bei den Freien Wählern)

Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet:  Als Nächste 
hat Frau Kollegin Tausendfreund das Wort.

Susanna Tausendfreund (GRÜNE):  Herr Präsident, 
liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich möchte auf ein paar 
Punkte eingehen. Deswegen habe ich mich nochmals 
zu Wort gemeldet.

Herr Kollege Streibl, ich glaube, die Tauglichkeit des 
Mittels der OnlineDurchsuchung wird von Ihnen maß
los überschätzt. Nach meiner Meinung müssen wir die 
Freiheit schützen. Wir dürfen sie nicht aufgeben. Es 
gehört zu unseren demokratischen Grundsätzen, die 
garantierten Grundrechte des Einzelnen nicht einfach 
für ein derart vages, untaugliches Mittel preiszugeben 
und außer Kraft zu setzen. Wir müssen uns vor Augen 
halten, dass die Computer inzwischen so etwas wie ein 
digitales Gedächtnis, ein höchstpersönliches Aufbe
wahrungsmittel für Informationen geworden sind.

Herr Fischer, ich bin auf den zweiten Schritt sehr ge
spannt, mit dem Sie Verbesserungen durchsetzen wol
len. Ich befürchte, dass dies nicht viel sein wird.

Ein Tag der Freude für die Bürgerrechte ist der heutige 
Tag mit Sicherheit nicht. Die Maßnahmen, die heute 
durch die Änderungen geschaffen werden sollen, also 
die Aufhebung der Begleitmaßnahmen, hätten vor dem 
Verfassungsgericht sowieso keinen Bestand gehabt. 

Ich meine die heimliche Wohnungsdurchsuchung und 
die heimliche Wohnungsbetretung. Von daher wird das 
Entgegenkommen der CSUFraktion wahrscheinlich 
gar nicht so schwer zu erreichen gewesen sein, weil sie 
sich dadurch eine weitere Niederlage vor dem Verfas
sungsgericht gespart hat.

Vertrauen ist gut. Sicherlich, Herr Dr. Weiß, grundsätz
lich vertraue ich natürlich auch unseren Sicherheitsbe
hörden, aber Kontrolle ist einfach besser.

(Beifall bei Abgeordneten der GRÜNEN)

Es kommt leider immer wieder vor, dass Missbrauch mit 
den Daten getrieben wird. Auch in einer rechtsstaatli
chen Demokratie sollten die Eingriffsbefugnisse für die 
Sicherheitsbehörden nicht überborden. 

Wenn wir uns die Kontrollmöglichkeiten anschauen, 
stellen wir fest, dass es durchaus erhebliche Defizite 
gibt. Wenn ich mir das ParlamentarischeKontrollgre
miumGesetz und die Möglichkeiten der Kontrolle des 
Verfassungsschutzes anschaue, wird deutlich, dass 
diese Möglichkeiten sehr dürftig sind. 

Ansonsten hätte ich mir in der Diskussion eine ernst
haftere Debatte zu der Kritik des Datenschutzbeauf
tragten gewünscht. Die Kritikpunkte, die er genannt hat, 
sind im Ausschuss einfach vom Tisch gewischt worden. 
Übrigens hat er auch Kritik am KennzeichenScanning 
geübt, wie es jetzt ausgestaltet ist, und er bestätigt un
sere Auffassung, dass die OnlineDurchsuchung beim 
Verfassungsschutz nichts verloren hat. 

Den SPDÄnderungsanträgen werden wir zustimmen. 
Das habe ich vorhin nicht erwähnt.

(Beifall bei den GRÜNEN und des Abgeordneten 
Horst Arnold (SPD))

Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet:  Danke 
schön, Frau Kollegin. Als Nächster hat Kollege Christi
an Meißner das Wort. Bitte schön. 

Christian Meißner (CSU):  Herr Präsident, Kolleginnen 
und Kollegen! Ich will das nicht allzu sehr verlängern. 
Zunächst einmal möchte ich dem Kollegen Streibl aus
drücklich beipflichten. Es ist in der Tat so, dass durch 
die rasante Entwicklung der IuKTechnologien und ihrer 
Bedeutung auch in unserem täglichen Leben die Politik 
natürlich nach Antworten sucht, denn diese Techniken 
machen es leichter, viel leichter als vorher, auch ent
sprechende Maßnahmen zu ergreifen. Nicht nur die 
Politik sucht Lösungen. Wenn man die letzten Monate 
verfolgt, stellt man fest, dass sich auch die Gerichte zu
nehmend mit diesen Fragen befassen.
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Es drängt mich aber schon, zu sagen, bei all der hehren 
Diskussion und bei aller Grundsatzdebatte, die manch
mal zwangsläufig abstrakt sein muss, sollten wir auch, 
wenn wir als Parlamentarier im Bayerischen Landtag 
über diese Angelegenheit reden, bei allen Diskussio
nen, die wir führen, eines nicht vergessen: Es geht hier 
auch um das Sicherheitsbedürfnis unserer bayerischen 
Bevölkerung, und deswegen ist es wichtig, dass dieser 
Gesetzentwurf so ausgefallen ist, wie er vorliegt, weil 
wir damit nämlich diesem Sicherheitsbedürfnis, diesem 
Sicherheitsanspruch in Bayern Rechnung tragen kön
nen und auch in Zukunft Rechnung tragen werden.

Kollege Arnold sagt selbst, dass das ursprünglich von 
uns beschlossene Gesetz so gar nicht angewendet 
wurde. Ich weiß nicht, ob das zutrifft. Aber Sie sehen 
allein daran schon, Herr Kollege Arnold, dass das na
türlich die Ultima Ratio ist, dass das natürlich nicht ohne 
Weiteres angewendet wird und dass wir sehr vorsichtig 
mit diesen Dingen umgehen.

Wenn Sie die Löschung von Daten ansprechen, mögen 
Sie ja recht haben, dass der Beispielsfall nicht auf der 
Hand liegt, wobei ich Ihnen mitteilen möchte, dass wir 
bei der Beratung des Gesetzentwurfes durchaus über 
Szenarien gesprochen haben, bei denen diese Lö
schung von Daten sehr wichtig werden kann. Deshalb 
sage ich Ihnen: Wenn man durch diese Befugnis, die in 
diesem Gesetz nach wie vor steht, mit rechtsstaatlichen 
Mitteln, die wir heute in diesem Gesetz beschließen, 
einen Terroranschlag verhindern kann, dann war das 
den Schweiß der Edlen wert, und dann halte ich diese 
Regelung auch für angemessen.

(Beifall bei Abgeordneten der CSU)

Vielen Dank, Kollegin Tausendfreund. Sie haben sämt
liche Grundrechte aufgezählt. Sie klingen gut, sie sind 
wichtig und jeder hat jedes Verständnis dafür, dass wir 
alle aufgerufen sind, sie auch entsprechend zu vertei
digen, manchmal mit unterschiedlicher Sichtweise. Ich 
wehre mich nur gegen Ihre Aussage, sie würden aus
gehöhlt, sie würden nicht für voll genommen. Ich glau
be, sie werden im Falle eines Falles beschränkt. Das ist 
in unserem Rechtsstaat auch so vorgesehen. Ich glau
be, auch Sie wissen am Ende des Tages, dass niemand 
die Beschränkung eines Grundrechts aus Jux und Tol
lerei vornimmt, sondern wir stehen als CSU dafür, dass 
wir ein Grundrecht dann beschränken, wenn wir das 
zum Schutz der Bevölkerung vor Terroranschlägen, vor 
schwersten Straftaten für notwendig erachten, und 
dann stehen wir zu einem solchen Vorgehen ohne 
Wenn und Aber.

Wir haben ein Gesetz vorgelegt, von dem wir überzeugt 
sind. Wir haben es, wie jeder weiß, gemäß dem Koali
tionsvertrag geändert. Ich denke, wir haben das hand

werklich sauber und praxisgerecht getan. Deswegen 
glaube ich, dass es falsch ist, davon zu sprechen, dass 
da ein Grundrecht ausgehöhlt werden soll. Nein, der 
Schutz der Bevölkerung soll gewährleistet werden.

Das führt mich dazu, auch ein Wort zu den Ausführun
gen des Kollegen Fischer zu sagen. Er hat erwähnt, 
dass heute ein guter Tag für die Grundrechte sei. Seit 
wir den Kollegen Fischer haben, haben die Grundrech
te und die bürgerlichen Freiheiten viele gute Tage. 

(Beifall bei der CSU und der FDP)

Aber, lieber Kollege Fischer, als Vertreter der CSU und 
auch in dieser Koalition lege ich schon Wert auf folgen
de Feststellung: Nicht die FDP hat irgendetwas durch
gesetzt, sondern wir haben gemeinsam den Koalitions
vertrag punktgenau umgesetzt. Wir haben um 
Lösungen gerungen, und wir haben, denke ich, dabei 
sichergestellt  und darauf lege ich Wert, und das 
haben, wenn Sie so wollen, wir durchgesetzt , dass die 
bayerischen Sicherheitsbehörden nach wie vor bei der 
Terrorabwehr handlungsfähig bleiben. Das ist unsere 
Handschrift als CSU. 

(Beifall bei der CSU)

Darauf sind wir  ich glaube, auch nicht ohne Grund  
stolz. Es wäre schön, wenn man trotz der vielen Fra
gezeichen in diesem Beitrag, zu diesem Gesetzent
wurf, den wir gemeinsam aus der Taufe gehoben 
haben, stehen würde. Es ist dann immer von einem 
zweiten Schritt und von allerhand weiteren Maßnah
men die Rede. Ich glaube, im Wesentlichen haben wir 
in diesem wichtigen und auch sensiblen Bereich den 
Koalitionsvertrag abgearbeitet. Damit, meine Damen 
und Herren, hat es für die CSU ihr Bewenden. Wir bitten 
um Zustimmung zu diesem Gesetzentwurf. 

(Beifall bei der CSU und Abgeordneten der FDP)

Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet:  Danke 
schön, Herr Kollege Meißner. Als Nächster hat Kollege 
Arnold das Wort. Bitte schön.

Horst Arnold (SPD):  Herr Präsident, liebe Kolleginnen 
und Kollegen! Herr Meißner, ich mache es ganz kurz. 
Wenn Sie sagen, Sie wollten hier transparent und ge
setzestreu arbeiten und Sie hätten die Sorgen der Be
völkerung und ihre Schutzbedürftigkeit vor Ihren Augen 
fokussiert, um dieses Gesetz zu machen, pflichte ich 
Ihnen bei. Das ist auch unsere Sorge. Wir unterschei
den uns da in keinerlei Art und Weise. Aber es ist die 
Verhältnismäßigkeit, die wir anders sehen bzw. mei
stens anders setzen müssen in Bezug auf Entschei
dungen des Bundesverfassungsgerichts.
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(Beifall der Abgeordneten Johanna WernerMug
gendorfer (SPD))

Aber auch beim Verfassungsschutz ist entscheidend, 
dass man da sauber und konkret arbeitet. In § 2 des 
Verfassungsschutzgesetzes ist eigentlich nur von 
"nachrichtendienstlichen Mitteln" die Rede, was immer 
das ist. Wir haben den Antrag gestellt, dass bei diesen 
nachrichtendienstlichen Mitteln genau aufgeschrieben 
wird, was das alles ist. Denn das macht so einen 
JamesBondCharakter aus, und James Bond kann ja 
alles. Wir wollen keinen JamesBondCharakter, weil 
wir wissen, dass der Verfassungsschutz notwendig ist. 
Deswegen muss auch hineingeschrieben werden, was 
nachrichtendienstliche Mittel sind. Trotz der Harmonie, 
die jetzt in der Regierungskoalition durch Sie rhetorisch 
hergestellt wurde, scheint mir unvermeidlich zu sein, 
dass wir uns in der nächsten Runde darüber unterhal
ten, auch das zu ändern. Das wäre uns allen dienlich, 
insbesondere auch der Glaubwürdigkeit nach außen, 
was den Verfassungsschutz anbetrifft. 

(Beifall bei Abgeordneten der SPD)

Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet:  Danke 
schön, Herr Kollege Arnold. Als Letzter hat nun der Herr 
Staatsminister das Wort. Bitte schön, Herr Staatsmini
ster Herrmann. 

Staatsminister Joachim Herrmann (Innenministeri
um):  Herr Präsident, Hohes Haus, liebe Kolleginnen 
und Kollegen! Wir stehen am Ende einer engagierten 
Debatte und vor der Beschlussfassung über eine wich
tige gesetzliche Weiterentwicklung. Aus meiner Sicht 
hat diese Debatte einmal mehr gezeigt, dass leider ins
besondere auf der Seite der SPD und der GRÜNEN 
eine erschreckende Ignoranz, ja Blindheit gegenüber 
den wirklichen Sicherheitsgefahren in unserem Land 
besteht. 

(Beifall bei der CSU  Susanna Tausendfreund 
(GRÜNE): Schon wieder Wahlkampf!)

 Ja, Frau Kollegin Tausendfreund, die GRÜNEN wäh
nen sich nach wie vor in einem Land, wo sie sich vor 
allem durch die Polizei bedroht fühlen. Ich kann Ihnen 
nur sagen, die große Mehrheit der Menschen in unse
rem Land will gerade durch diese Polizei vor Kriminellen 
und Terroristen beschützt werden. Das ist die Realität, 
und zu dieser Mehrheit der Menschen in unserem Land 
stehen auch wir weiterhin. 

(Beifall bei der CSU)

Dass die SPD in Bayern weit von jeder Regierungsver
antwortung entfernt ist, zeigt sich gerade bei solchen 
Debatten.  Man muss sich schon fragen, weshalb die 
SPD im Deutschen Bundestag der entsprechenden 

Einführung der OnlineDurchsuchung im Bundeskrimi
nalamtgesetz zugestimmt hat,

(Zuruf des Abgeordneten Horst Arnold (SPD))

während Sie hier auch heute wieder einen Rundum
schlag gegen jedes derartige Instrument führen, wie Sie 
es in den vergangenen Jahren schon des Öfteren getan 
haben. Besonders glaubwürdig ist das nicht. Ihre Ach
terbahnfahrten bei der Erklärung, Herr Kollege Arnold, 
warum die SPD in Berlin dafür ist und warum es in Bay
ern plötzlich nicht gut sein soll, sind letztendlich un
glaubwürdig. Sie werden in der Tat auf Ihrem Weg, die 
Prozentzahlen der SPD in Bayern weiter nach unten zu 
drücken, große Fortschritte bringen. 

(Beifall bei der CSU  Zurufe von der SPD)

Meine Damen und Herren, der Bund hat aus gutem 
Grund das Bundeskriminalamtgesetz fortentwickelt. 
Denn die Bedrohungen durch den islamistischen Ter
rorismus und Extremismus sind eben nicht theoreti
scher Natur, sondern sie sind ganz konkret. 

Es ist in der Debatte angesprochen worden, dass sich 
die Welt durch die Anschläge vom 11. September 2001 
verändert hat. Aber wir müssen auch immer wieder 
daran erinnern, dass es nicht nur der 11. Septem
ber 2001 gewesen ist, sondern es ist seitdem dieser 
Terrorismus längst in Europa angekommen, wie vorhin 
bereits zu Recht angesprochen wurde. 

Die Menschen in Madrid, in London und in anderen 
Orten mussten das leidvoll mit vielen Toten und Ver
letzten erleben. 

Wenn ich solche Debatten erlebe, habe ich manchmal 
den Eindruck, dass die Tatsache, dass Gott sei Dank in 
Deutschland die Anschläge, die versucht und vorberei
tet wurden, nicht zum Erfolg geführt haben oder recht
zeitig verhindert werden konnten, bei dem einen oder 
anderen zu der völlig trügerischen Wahrnehmung führ
te, dass wir keine derartigen Probleme hätten. Die Ge
richtsverfahren haben hier inzwischen konkret stattge
funden und finden statt. Die Kofferbombenattentäter 
waren doch konkret unterwegs. Es lag an einem kleinen 
technischen Detail, dass diese Bomben nicht hochge
gangen sind. Sonst hätte es im Jahre 2006 in den 
Zügen nach Koblenz und ins Ruhrgebiet bereits viele 
Tote und Verletzte gegeben. 

Bei den Gerichtsverfahren gegen die sogenannten 
Sauerlandattentäter, die inzwischen offene Geständ
nisse ablegen, dokumentiert sich, dass das alles keine 
Hirngespinste von Sicherheitsbehörden sind, sondern 
es waren Attentäter unterwegs, die ganz konkrete An
schläge verüben wollten. 
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Die Diskussion um die OnlineDurchsuchungen findet 
in Deutschland doch aufgrund des Erfahrungsberichts 
der Sicherheitsbehörden nach diesen Sauerlandatten
tatsversuchen statt. Dabei hat man festgestellt, dass 
dort monatelang an entsprechenden Plänen gearbeitet 
wurde und aus dem Ausland der Auftrag kam, bestimm
te Anschlagsziele auszukundschaften. Das eine oder 
andere hat man durch die von Richtern angeordneten 
Telefonabhörmaßnahmen erkannt, aber man hat 
gleichzeitig auch feststellen müssen, dass es bestimm
te Dinge gab, die nicht durch Telefonabhöraktionen 
festgestellt werden konnten. 

Es gab bestimmte Dinge, bei denen auch die akusti
sche Wohnraumüberwachung, die zum Einsatz kam, 
nicht zu den entsprechenden Erkenntnissen geführt 
hat. Man wusste aber, dass das auf dem PC zu finden 
sein würde. Und da gäbe es dann  nach der Rechtsla
ge, sagen Sie , nur die Möglichkeit, in die Wohnung zu 
gehen und alles zu beschlagnahmen. So ist es letzt
endlich auch geschehen. Aber in dem Moment wurde 
alles offenkundig. Man könnte dann keine Hintermän
ner mehr ermitteln oder nach verborgenen Strukturen 
forschen, um weiteren möglichen Tätern auf die Spur 
zu kommen.

(Horst Arnold (SPD): Ich denke, es geht um eine 
ganz andere Problematik!)

Das ist doch das Problem, lieber Herr Kollege Arnold, 
und da sind Sie in Ihren Ausführungen hinsichtlich des
sen, wer präventiv tätig wird, und wer repressiv tätig 
wird, wer also zur Gefahrenabwehr tätig wird oder zur 
Strafverfolgung tätig wird, sehr verwirrend. 

(Horst Arnold (SPD): Es geht doch auch um den 
Ermittlungsdruck!)

Ich habe das jedenfalls nicht ganz nachvollziehen kön
nen.

(Johanna WernerMuggendorfer (SPD): Es ist die 
Frage, an wem das liegt!)

Nicht verschweigen sollten Sie bei der Debatte, dass 
mit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts eindeu
tig einerseits enge Grenzen gezogen wurden, die Zu
lässigkeit von OnlineDurchsuchungen andererseits 
aber nicht grundsätzlich infrage gestellt wurde, sondern 
dass ausschließlich definiert wurde, unter welchen Vor
aussetzungen auch das Instrument der OnlineDurch
suchung möglich und zulässig ist.

Wir setzen genau diese Urteilspassagen mit unserem 
Gesetzentwurf um. 

Es ist natürlich auch die Aufgabe des Verfassungs
schutzes, Gefahren abwehrend tätig zu werden. Denn 

der Verfassungsschutz ist nicht unterwegs, um jedes 
Jahr einen schönen Bericht an uns abzuliefern, sondern 
um zu konkreten Ergebnissen zu kommen, und dort, wo 
es um die Gefahrenabwehr geht, diese Erkenntnisse 
gegebenenfalls an die Polizei oder an andere Sicher
heitsbehörden weiterzugeben, damit diese Stellen 
dann ganz konkrete Gefahren unmittelbar verhindern 
können. Darüber hinaus gilt es gegebenenfalls Er
kenntnisse auch weiterzugeben, damit konkrete Straf
verfolgungsmaßnahmen stattfinden können.

Das ist überhaupt kein Widerspruch und gilt für die ge
samte Tätigkeit des Verfassungsschutzes. Wenn der 
Verfassungsschutz zur Spionageabwehr tätig wird, ist 
das auch nichts anderes. Auch da geht es zunächst 
darum, Erkenntnisse zu gewinnen, und im Ergebnis 
geht es dann um die Gefahrenabwehr und es geht auch 
darum, schlussendlich in Zukunft zu verhindern, dass 
Spionage erfolgreich gegen unser Land oder gegen 
Unternehmen in unserem Lande stattfindet. 

Da werden Gegensätze von Ihnen konstruiert, Herr Kol
lege Arnold, die weder juristisch noch faktisch in irgend
einer Weise begründet sind. 

Ich begrüße sehr, dass mit diesem Gesetzentwurf die 
Notwendigkeit und Zulässigkeit der OnlineDurchsu
chung eben nicht infrage gestellt wird, sondern aus
drücklich bestätigt wird. Damit bekommen wir erstmals 
ein Gesetz zur OnlineDurchsuchung, das die Zustim
mung der freien Demokraten in diesem Hohen Hause 
findet, und das ist insofern sicherlich auch keine 
schlechte Entwicklung. 

(Beifall bei der CSU und des Abgeordneten 
Dr. Andreas Fischer (FDP))

Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich will an 
dieser Stelle ausdrücklich noch einmal darauf hinwei
sen, dass es nicht Gegenstand dieses Gesetzentwur
fes ist, weil dafür die Zuständigkeit beim Bund liegt, 
aber die Kollegin Merk und ich sind uns völlig einig 
darin, dass es richtig ist, die Möglichkeiten der Online
Durchsuchung sowohl Gefahren abwehrend, als auch 
in der Strafverfolgung, also sowohl präventiv als auch 
repressiv entsprechend vorzusehen. Dazu haben wir 
uns in der Vergangenheit klar bekannt und wir werden 
diese Tatsache auch weiterhin beim Namen nennen. 
Natürlich geht es bei der Strafverfolgung dann auch um 
andere Themen, die beispielsweise der Justizministerin 
ganz besonders am Herzen liegen, wie zum Beispiel 
um schwerste Internetkriminalität wie Kinderpornogra
fie und dergleichen. Wenn wir da keine Möglichkeiten 
haben, mit OnlineDurchsuchungen entsprechend vor
zugehen, ist es in bestimmten Verfahren extrem 
schwierig, die echten Täter und nicht nur die oberfläch
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lichen Nutzer, aber diejenigen, die wirklich dahinterste
hen und die Dinge ins Netz gestellt haben, zu ermitteln.

Eines will ich auch noch einmal klarstellen, weil auch da 
die Ausführungen des Kollegen Arnold eher zur Ver
wirrung beigetragen als zur Klärung geführt haben. Das 
war die Frage zur Rechtsmittelinstanz. Wir haben in 
dem Gesetz jetzt eine klare Regelung geschaffen, auf 
die wir uns einvernehmlich verständigt haben. Sie ist 
völlig in Ordnung und problemlos, wie das der Kollege 
Fischer in einem anderen Zusammenhang bereits an
gesprochen hat. Es gibt ein Kollegialgericht, das logi
scherweise beim Landgericht angesiedelt ist. Und 
selbstverständlich ist gegen die Entscheidung dieses 
Kollegialgerichts beim Landgericht auch das Rechts
mittel zum Oberlandesgericht möglich. Was Ihre Aus
führungen zu diesem Thema vorhin sollten, kann ich 
überhaupt nicht nachvollziehen, Herr Kollege Arnold.

(Horst Arnold (SPD): Sie haben eine weitere Be
schwerdemöglichkeit in dem Gesetz ausgeschlos
sen!  Christa Steiger (SPD): Der weitere Rechts
weg ist ausgeschlossen!)

 Es gibt ein Rechtsmittel und das reicht dann auch. Es 
ist nun wirklich nichts Untypisches in unserem Rechts
staat, dass es nach einer richterlichen Anordnung nur 
noch ein weiteres Rechtsmittel gibt. Wir dürfen uns 
nicht vor lauter Rechtsmitteln in unserem Staat verrückt 
machen lassen. 

(Beifall bei der CSU und der FDP  Widerspruch bei 
der SPD  Harald Güller (SPD): Da klatscht natür
lich die FDP!  Weitere Zurufe  Glocke des Präsi
denten)

Das ist eine völlig normale Situation, die in Hunderten 
von Verfahren so funktioniert. Das ist völlig normal. 

Meine Damen und Herren, wir werden mit diesen In
strumenten in Zukunft höchst zurückhaltend und vor
sichtig umgehen. 

Es ist richtig: Seitdem der Landtag dieses Gesetz be
schlossen hat, ist in Bayern noch keine kritische Situa
tion eingetreten. Ich sage: Gott sei Dank! Ich bin nicht 
scharf darauf, dass eine solche Situation bei uns eintritt. 
Es war noch keine Situation, wo wir bei einem Richter 
eine OnlineDurchsuchung hätten beantragen müssen. 
Ich habe diesem Landtag vor Kurzem auch darüber be
richtet, dass es im vergangenen Jahr in Bayern auch 
keine akustische Wohnraumüberwachung gegeben 
hat. Ich kann aber nicht ausschließen, dass schon mor
gen eine Situation eintritt, in der wir ein solches Instru
ment brauchen, und genau dafür müssen wir eine 
entsprechende Vorsorge treffen; denn das, was in Ko
blenz stattgefunden hat, und das, was die Sauerland
Attentäter gemacht haben, hat vorher keiner gewusst. 

Aber wenn die Situation da ist, müssen unsere Sicher
heitsbehörden die Instrumentarien haben  wohlge
merkt, mit klarer richterlicher Kontrolle. Da wird nie
mand in seiner Privatsphäre einfach überwacht. Es 
geht ganz konkret um den Kampf gegen den Terroris
mus, und diesen Kampf müssen wir auch in Zukunft 
entschlossen führen. Ich bitte Sie dafür auch in Zukunft 
um Ihre Unterstützung und heute um Zustimmung zu 
diesem Gesetzentwurf.

(Beifall bei der CSU und der FDP)

Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet:  Ich sehe 
keine weiteren Wortmeldungen. Damit ist die Ausspra
che geschlossen. Wir kommen jetzt zur Abstimmung. 
Dazu werden die Tagesordnungspunkte wieder ge
trennt. 

Ich lasse zunächst über den Tagesordnungspunkt 11 
abstimmen. Der Abstimmung liegt der Gesetzentwurf 
der Fraktion des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN auf 
Drucksache 16/67 zugrunde. Der federführende Aus
schuss für Kommunale Fragen und Innere Sicherheit 
empfiehlt auf Drucksache 16/1800 die Ablehnung des 
Gesetzentwurfes. Wer dagegen dem Gesetzentwurf 
zustimmen will, den bitte ich um das Handzeichen.  
Das sind die Fraktionen der SPD und des BÜNDNIS
SES 90/DIE GRÜNEN. Wer stimmt dagegen?  Das 
sind die Fraktionen der CSU, der FDP und der Freien 
Wähler. Stimmenthaltungen?  Sehe ich keine. Dann ist 
der Gesetzentwurf abgelehnt. 

Wir kommen nun zur Abstimmung über den Tagesord
nungspunkt 12. Der Abstimmung liegt der Gesetzent
wurf der Fraktion des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN 
auf Drucksache 16/68 zugrunde. Der federführende 
Ausschuss für Kommunale Fragen und Innere Sicher
heit empfiehlt auf Drucksache 16/1801 wiederum die 
Ablehnung des Gesetzentwurfes. Wer dagegen dem 
Gesetzentwurf zustimmen will, den bitte ich um das 
Handzeichen.  Das sind wiederum die Fraktionen der 
SPD und des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN. Gegen
stimmen?  Fraktionen der CSU, der Freien Wähler und 
der FDP. Stimmenthaltungen?  Keine. Dann ist auch 
dieser Gesetzentwurf abgelehnt.

Nun lasse ich noch über den Tagesordnungspunkt 13 
abstimmen. Der Abstimmung liegen der Gesetzentwurf 
von Abgeordneten der Fraktionen von FDP und CSU 
auf der Drucksache 16/1271, der Änderungsantrag auf 
der Drucksache 16/1760 und die Beschlussempfehlung 
mit Bericht des federführenden Ausschusses für Kom
munale Fragen und Innere Sicherheit auf Drucksa
che 16/1813 zugrunde. Vorweg lasse ich über den vom 
endberatenden Ausschuss für Verfassung, Recht, Par
lamentsfragen und Verbraucherschutz zur Ablehnung 
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vorgeschlagenen Änderungsantrag auf der Drucksa
che 16/1760 abstimmen. 

Wer entgegen dem Ausschussvotum dem Änderungs
antrag zustimmen möchte, den bitte ich um das Hand
zeichen.  Das sind die Fraktionen der SPD und des 
BÜNDNISSES 90/ DIE GRÜNEN. Gegenstimmen?  
Das sind die Fraktionen der CSU, der Freien Wähler 
und der FDP. Stimmenthaltungen?  Sehe ich keine. 
Dann ist der Änderungsantrag abgelehnt.

Den Gesetzentwurf 16/1271 empfiehlt der federführen
de Ausschuss für Kommunale Fragen und Innere Si
cherheit zur unveränderten Annahme. Der Ausschuss 
für Verfassung, Recht, Parlamentsfragen und Verbrau
cherschutz stimmt bei seiner Endberatung ebenfalls zu. 
Ergänzend schlägt er vor, in § 4 Absatz 1 als Datum des 
Inkrafttretens den "1. August 2009" einzufügen. 

Wer dem Gesetzentwurf mit dieser Ergänzung zustim
men will, den bitte ich um das Handzeichen.  Das sind 
die Fraktionen der CSU, der FDP und der Freien Wäh
ler. Gegenstimmen?  Das sind die Fraktionen der SPD 
und des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN. Stimment
haltungen?  Sehe ich keine. Dann ist der Gesetzent
wurf so beschlossen.

Da ein Antrag auf Dritte Lesung nicht gestellt wurde, 
führen wir gemäß § 56 der Geschäftsordnung sofort die 
Schlussabstimmung durch. Ich schlage vor, sie in ein
facher Form durchzuführen.  Widerspruch erhebt sich 
dagegen nicht. 

Wer dem Gesetzentwurf in der Fassung des endbera
tenden Ausschusses für Verfassung, Recht, Parla
mentsfragen und Verbraucherschutz seine Zustim
mung geben will, den bitte ich, sich vom Platz zu 
erheben.  Das sind die Fraktionen der CSU, der Freien 
Wähler und der FDP. Gegenstimmen?  Das sind die 
Fraktionen der SPD und des BÜNDNISSES 90/DIE 
GRÜNEN. Stimmenthaltungen?  Sehe ich keine. Dann 
ist das Gesetz so beschlossen. Der Titel des Gesetzes 
lautet: "Gesetz zur Änderung des Polizeiaufgabenge
setzes, des Bayerischen Verfassungsschutzgesetzes 
und des Bayerischen Datenschutzgesetzes".

Ich rufe nun zur gemeinsamen Beratung die 
Tagesordnungspunkte 14 und 15 auf:

Gesetzentwurf der Abg. Margarete Bause, Sepp 
Daxenberger, Ulrike Gote u. a. und Fraktion 
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)
zur Änderung der Bayerischen Bauordnung 
(Drs. 16/71) 
 Zweite Lesung 

und

Gesetzentwurf der Staatsregierung

zur Änderung der Bayerischen Bauordnung, des 
Baukammerngesetzes und des 
Denkmalschutzgesetzes (Drs. 16/375) 
 Zweite Lesung 

hierzu:

Änderungsantrag der Abg.
Erwin Huber, Eberhard Rotter, Dr. Otmar Bernhard 
u. a. (CSU),
Karsten Klein, Dr. Franz Xaver Kirschner, Thomas 
Dechant u. a. (FDP)
(Drs. 16/1351) 

Ich eröffne die gemeinsame Aussprache. Im Ältestenrat 
wurde hierzu eine Redezeit von sieben Minuten pro 
Fraktion vereinbart. Erste Rednerin ist Frau Christine 
Kamm. Bitte schön, Frau Kamm, Sie haben das Wort.

(Ulrike Gote (GRÜNE): Die ist nicht da!)

 Sie ist nicht da. Dann hat als nächster Redner Herr 
Kollege Dr. Otmar Bernhard das Wort. Bitte schön, Herr 
Kollege Dr. Bernhard.

Dr. Otmar Bernhard (CSU):  Herr Präsident, Kollegin
nen und Kollegen! Wir haben drei Gesetzentwürfe zu 
beraten, nämlich den Gesetzentwurf der Staatsregie
rung zur Änderung der Bayerischen Bauordnung, zur 
Änderung des Baukammerngesetzes und des Denk
malschutzgesetzes. Ziel dieser Gesetzgebung, was die 
Bayerische Bauordnung anbelangt, ist die Umsetzung 
der Europäischen Dienstleistungsrichtlinie für das 
Thema "Bauvorlageberechtigung". In der Bayerischen 
Bauordnung sind eine Reihe weiterer Änderungen und 
vor allem Klarstellungen vorgesehen.

(Unruhe  Glocke des Präsidenten)

Im Baukammerngesetz soll die Bestellung der Mitglie
der des Schlichtungsausschusses neu geregelt wer
den. Schließlich werden jetzt einige Zuständigkeitsre
gelungen im Denkmalschutzgesetz neu geregelt.

An den Voraussetzungen der Bauvorlageberechtigung, 
wie sie bisher bestand, ändert sich im Grunde nichts. 
Es ist also das Studium bestimmter Fachrichtungen und 
eine Berufserfahrung erforderlich. Es ist keine Kam
mermitgliedschaft Voraussetzung. Denn dies war ein 
Diskussionspunkt im Vorfeld. Es ist auch eine Altfallre
gelung enthalten.

Wie soll das geregelt werden, was ausländische Bau
vorlageberechtigte anbelangt? Im Prinzip so, dass die
jenigen, die auch im europäischen Ausland die Anfor
derungen erfüllen, hier nur eine Anzeige machen 
müssen. Diejenigen, die zwar von den Grundvoraus
setzungen her die Anforderungen im Ausland nicht er
füllen, sie aber etwa aufgrund ihrer Berufspraxis 
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tatsächlich erfüllen, brauchen eine Bescheinigung, um 
dann bei uns tätig zu werden. Eine ähnliche Regelung 
ist für die sogenannte kleine Bauvorlageberechtigung 
vorgesehen. Der Eintrag in die Liste als Bauvorlagebe
rechtigter ist in Zukunft für den gesamten Mitgliedstaat 
möglich. Das ist eine Vorgabe der EU, die aber bei uns 
auch bisher schon gegolten hat.

Ändern wird sich die Zeit der Berufspraxis, die gefordert 
wird; denn es waren bisher drei Jahre, in Zukunft wer
den es nur noch zwei Jahre sein. Was die Fristen 
anbelangt, gibt es einige Verfahrensvorschriften etc. 
Eine vergleichbare Regelung gibt es auch für die Er
stellung von Standsicherheits und Brandschutznach
weisen, die keiner bauaufsichtlichen Prüfung oder 
Bescheinigung unterliegen.

Ich will die Änderungen der Bauordnung im Übrigen nur 
ganz kurz ansprechen, damit Sie einen Überblick 
haben, um welche Themen es geht. Zum einen geht es 
um Gaststätten nur in Gebäuden, also nicht um Gast
stättenplätze im Freien, damit um Sonderbauten. Es 
geht um den Vorrang der Bemessung von Abstandstie
fen gegenüber dem Artikel 6, und zwar nicht nur bei 
Satzungen oder örtlichen Bauvorschriften, sondern 
auch aufgrund der tatsächlich vorhandenen umgeben
den Bebauung. 

Es gibt Klarstellungen im Abstandsflächenrecht bezüg
lich Balkonen und Dachgauben, eine Regelung für die 
Prüf, Zertifizierungs und Überwachungsstellen, die 
künftig nur mehr juristische Personen sein können. Die 
Eigenschaft "abgelegenes Anwesen" entfällt in Zukunft, 
wenn solche Anwesen von einem Kanal erschlossen, 
aber noch nicht angeschlossen sind. Es sind einige Re
gelungen und Klarstellungen über barrierefreie Woh
nungen enthalten. Die Voraussetzungen können in 
Zukunft auch in der Vertikale erfüllt werden. Eine Klar
stellung für Aufzüge in barrierefreien Wohnungen ist 
ebenfalls enthalten. 

Es ist eine Regelung für Kleinwindkraftanlagen enthal
ten, die in Zukunft bis zu einer Höhe von 10 Metern 
einschließlich des Rotors genehmigungsfrei sind. Es 
gibt eine Klarstellung, dass bei Anlagen der techni
schen Gebäudeausrüstung, die der Stromerzeugung 
dienen, der erzeugte Strom nicht ausschließlich für den 
Eigenbedarf erzeugt werden muss. Fahrgeschäfte wer
den in Zukunft keine fliegenden Bauten mehr sein und 
bis zu einer gewissen Höhe und Fahrgeschwindigkeit 
genehmigungsfrei sein. Darüber hinaus sind sie Son
derbauten. 

CSU und FDP haben einen Änderungsantrag auf 
Drucksache 16/1351 eingebracht, der noch einmal ei
nige Detailregelungen enthält. Da geht es zum einen 
um die Klarstellung hinsichtlich der Verwendbarkeit von 

Bauprodukten, die die regulären Anforderungen nicht 
erfüllen. Es geht um die Erweiterung der Verfahrens
freiheit von Solardächern, bisher 9 Quadratmeter, jetzt 
auf ein Drittel der jeweiligen Dach und Außenwandflä
che. Es wird klargestellt, dass Solarenergieanlagen und 
Solarkollektoren genehmigungsfrei sind, wenn eine 
Satzung nach Artikel 81 der Bayerischen Bauordnung 
vorliegt. Es wird eine Rechtsprechung korrigiert, dass 
in Zukunft auch Bauvorhaben abgelehnt werden kön
nen, die aufgrund von sonstigen öffentlichrechtlichen 
Vorschriften, also nicht solchen, die ohnehin schon im 
Baugenehmigungsverfahren geprüft werden, unzuläs
sig sind. 

Ich habe schon erwähnt, dass die Berufung für die 
Schlichtungskommission verändert wird. Künftig ent
scheidet der Vorstand, nicht mehr die Mitgliederver
sammlung, weil das häufig zu lange gedauert hat. Im 
Denkmalschutzgesetz wird zum einen die Genehmi
gungszuständigkeit bei den Bauaufsichtsbehörden 
kontrolliert, wenn es um Bauprodukte geht, die natio
nalen oder europäischen Normen nicht entsprechen, 
und umgekehrt die Denkmalschutzbehörde, wenn das 
Schwergewicht im Bereich des Denkmalschutzes liegt 
und keine Baugenehmigung erforderlich ist. 

Ich will noch eine Bemerkung zum Gesetzentwurf 16/71 
der GRÜNEN machen. Die GRÜNEN wollten, dass es 
keine Einschränkungsmöglichkeit von thermischen und 
solarelektrischen Anlagen durch örtliche Bauvorschrif
ten mehr gibt. Wir waren der Meinung, dass wir hier die 
Planungshoheit der Kommunen wahren sollten, dies 
aber mit dem Appell verbinden, dass solche Satzungen, 
die früher einmal erlassen wurden und heute nicht mehr 
zeitgemäß sind, durchaus korrigiert werden sollten, 
wenn das mit dem Denkmalschutz und der Stadtsilhou
ette vereinbar ist. 

(Beifall bei Abgeordneten der CSU und des Abge
ordneten Tobias Thalhammer (FDP))

Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet:  Danke 
schön, Herr Kollege Dr. Bernhard.

Als Nächster hat Herr Kollege Dr. Wengert das Wort. 

Dr. Paul Wengert (SPD):  Sehr geehrter Herr Präsi
dent, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich kann mich 
etwas kürzer fassen, weil Kollege Dr. Bernhard schon 
sehr viele Details vorgetragen hat.

Der Gesetzentwurf der Staatsregierung enthält redak
tionelle Änderungen der betroffenen Gesetze, sinnvolle 
Klarstellungen und Anpassungen. Missverständliche 
Formulierungen in den bisherigen Gesetzestexten wer
den beseitigt, zum Beispiel auch hinsichtlich der Ab
standsflächen in Artikel 6 der BayBO oder Artikel 48 im 
Hinblick auf die Härtefallregelungen. Wir begrüßen na
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türlich auch den jetzt eingeflossenen vereinfachten 
Sprachgebrauch.

Der Gesetzentwurf versucht zudem, auf die zwischen
zeitlich ergangene Rechtsprechung zu reagieren, 
Lücken zu schließen, die in gerichtlichen Verfahren zu
tage gefördert wurden, und damit Ansatzpunkte für 
Auslegungsdiskussionen zu beseitigen. Damit wird so
wohl den Bauwerbern als auch den Genehmigungsbe
hörden gedient.

Mit dem Gesetzentwurf wird die EUDienstleistungs
richtlinie umgesetzt, auch dies wurde bereits ausge
führt. Die zunächst erhobenen Einwendungen der 
Ingenieurkammer im Hinblick auf die Bauvorlagebe
rechtigung konnten durch eine entsprechende Klarstel
lung zu Artikel 61 Absatz 5 beseitigt werden.

Der Gesetzentwurf der Staatsregierung führt zu keinen 
essenziellen materiellrechtlichen Änderungen, insbe
sondere zu keinen Veränderungen, die eine größere 
politische Diskussion auslösen müssten. Allerdings 
wird es eine Veränderung geben bei der umfangreiche
ren Beteiligung der Nachbarn nach Artikel 66 der Baye
rischen Bauordnung. Der Nachbarbegriff hängt natür
lich immer von der Perspektive des Betroffenen ab, und 
die Vergrößerung des Kreises möglicher Beeinträchtig
ter durch Emissionen verfolgt natürlich das Ziel, 
Rechtssicherheit für den Bauwerber herzustellen. Wir 
dürfen nicht vergessen, dass die von Grundstücken 
ausgehenden Emissionen heute andere sind, als das 
früher der Fall war. Insofern ist die Intention der Neu
fassung des Artikels 66 durchaus nachvollziehbar und 
sachgerecht, wenngleich damit der Kreis der Ein
spruchsberechtigten größer wird und damit wohl auch 
die Zahl der zu gewärtigenden Einsprüche zunehmen 
dürfte.

Dem Gesetzentwurf der Staatsregierung und auch dem 
einschlägigen Änderungsantrag werden wir zustim
men. Der Änderungsantrag der CSU und FDP regelt im 
Wesentlichen die Verfahrensfreiheit bei bestimmten 
kleineren bzw. unsichtbaren energetischen Sanie
rungsmaßnahmen. Eine Genehmigungspflicht für nicht 
sichtbare energetische Sanierungen an der Dachhaut 
bei gleichzeitiger Genehmigungsfreiheit für solche 
Maßnahmen an den Außenwänden wäre in der Tat 
nicht logisch und für den Bauwerber schwer nachvoll
ziehbar.

Der Änderungsantrag der CSU und der FDPFraktion 
ist wohl der Tatsache geschuldet, dass zwischen der 
Einbringung des Gesetzentwurfs der Staatsregierung 
und der Beratung im Parlament doch geraume Zeit ver
gangen ist und noch Nachbesserungsbedarf seitens 
der Staatsverwaltung erkannt wurde.

Dem Antrag der Fraktion des BÜNDNISSES 90/
DIE GRÜNEN können wir, auch wenn das materielle 
Anliegen, nämlich die Förderung der Solarthermie und 
der Photovoltaik, grundsätzlich richtig ist, nach einer 
entsprechenden Güterabwägung leider nicht zustim
men, weil der Änderungsantrag doch einen starken 
Eingriff in die kommunale Entscheidungs und Gestal
tungsfreiheit darstellt. Es wird vom Staat schon genug 
in die Städte und Gemeinden hinein und durchregiert, 
sodass wir hier nicht einen weiteren solchen Fall ge
setzlich normieren möchten. Wir werden uns daher der 
Stimme enthalten wie bereits im federführenden Wirt
schaftsausschuss und in den mitberatenden Ausschüs
sen.

Die Änderung des Denkmalschutzgesetzes schließlich 
führt zu einer Verfahrensvereinfachung und zu einer 
Bündelung von bisher drei Erlaubnissen in einer denk
malschutzrechtlichen Erlaubnis.  Es besteht also keine 
Gefahr, dass der Denkmalschutz gefährdet wird. Wir 
sind diesbezüglich immer sehr hellhörig und vorsichtig, 
damit dem Denkmalschutz ausreichend Rechnung ge
tragen wird. Hier besteht keine Gefahr, sondern es 
handelt sich um eine Vereinfachung im Interesse auch 
der Genehmigungsbehörde, insbesondere aber der 
Bauwerber. Deswegen können wir dieser Änderung zu
stimmen.

(Beifall bei der SPD)

Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet:  Als nächster 
Redner hat Herr Kollege Glauber das Wort. Bitte schön, 
Herr Kollege.

Thorsten Glauber (FW):  Herr Präsident, liebe Kolle
ginnen und Kollegen! Herr Dr. Otmar Bernhard und Herr 
Dr. Wengert haben das Thema im Prinzip ausführlich 
beleuchtet. Lassen Sie mich dazu nur fünf Sätze sagen. 
Zunächst komme ich zum Gesetzentwurf der GRÜNEN 
auf Drucksache 16/71 zur Änderung der Bayerischen 
Bauordnung. Sowohl die Photovoltaik als auch die So
larthermie erfreuen sich zunehmender Beliebtheit. Es 
ist deshalb verständlich, diesen Gesetzentwurf einzu
bringen, jedoch beschneidet er zu sehr die bauleitpla
nerische Hoheit der Kommunen. Wir sind der Meinung, 
dass die Kommunen angehalten sein müssen, in der 
Bauleitplanung ihre Bauleitpläne fortzuschreiben und 
damit diesen Themen gerecht zu werden.

Zum Gesetzentwurf auf Drucksache 16/375 und dem 
Änderungsantrag auf Drucksache 16/1351  da geht es 
um die Änderung der Bayerischen Bauordnung und des 
Baukammerngesetzes  ist von beiden Rednern alles 
ausgeführt worden. Hierzu möchte ich erwähnen, dass 
es erfreulich ist, dass die Sorge, die die Ingenieure
kammerBau vorgetragen hat, die Berufsbezeichnung 
Ingenieur bzw. Ingenieurin aufzunehmen, sehr wichtig 
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war. Wir werden schauen, dass wir in einer weiteren 
Novellierung die Pflichtmitgliedschaft für Ingenieure 
verankern. Den Gesetzentwurf der GRÜNEN zur Än
derung der Bayerischen Bauordnung werden wir ab
lehnen, dem Gesetzentwurf der Staatsregierung und 
dem Änderungsantrag werden wir zustimmen.

(Beifall bei den Freien Wählern)

Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet:  Als nächster 
Redner hat Herr Kollege Thalhammer das Wort. Bitte 
schön.

Tobias Thalhammer (FDP):  Herr Präsident, liebe Kol
leginnen, liebe Kollegen! Wir haben heute zwei Tages
ordnungspunkte gemeinsam zu behandeln. Alle meine 
Vorredner haben sich auf den trockenen Teil  das 
Recht  konzentriert. Ich werde mich vor allem auf den 
anderen, den lebhafteren Teil konzentrieren, nämlich 
auf die Solartechnologie. Da die GRÜNEN, obwohl sie 
den Antrag eingebracht haben und ihnen, wie ich glau
be, der Antrag wichtig ist, auf einen Redebeitrag  das 
ist bemerkenswert  verzichten, werde ich seitens der 
FDP eine kleine Lobeshymne auf die Solartechnologie 
singen. 

(Zurufe von den GRÜNEN)

Die FDP steht der Oppositionspartei der GRÜNEN stets 
mit Rat und Tat zur Seite. Sie ist großherzig und hilfs
bereit. Demzufolge nehme ich mich jetzt des Themas 
der Solarenergie an.  Eines ist klar: Die FDP ist pro 
Solar. Wir begrüßen zum einen Großprojekte wie das 
aktuelle Projekt Desertec, wir begrüßen aber auch, 
dass kleine Häuslebauer vor Ort ihren Beitrag zur Ge
winnung erneuerbarer Energien leisten. Wir begrüßen 
sehr, dass gerade in Bayern ein unglaublich starkes In
teresse an der Solartechnologie herrscht. Im Mai dieses 
Jahres war die Messe Intersolar hier in München ein 
herausragendes Ereignis. Es gab knapp 1.500 Ausstel
ler und über 60.000 Besucher. Es ist schön, dass hier 
in Bayern unser Energiespender Sonne eine solche 
Wertschätzung erfährt.

Die Aufgabe der Politik ist es nun, zur Unterstützung die 
entscheidenden Rahmenbedingungen zu setzen. Der 
Gesetzentwurf des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN ist 
gut gemeint, er schießt aber leider über das Ziel hinaus. 
Deshalb müssen wir ihn ablehnen. Zur Begründung: 
Die FDP ist prinzipiell für einen Staatsaufbau von unten 
nach oben. Die FDP steht zur kommunalen Planungs
hoheit; denn vor Ort kennt man sich einfach besser aus, 
vor Ort kann man besser entscheiden, und vor Ort er
kennt man besser Hemmnisse, die sich beispielsweise 
durch den Denkmalschutz ergeben. Nichtsdestoweni
ger wollen wir Gespräche mit den kommunalen Spit
zenverbänden forcieren, um die eine oder andere 

Entscheidung, die vor Ort fällt, zu reflektieren und um 
weiter für die Solarenergie zu sensibilisieren.

Alle anderen Vorredner haben sich auf den Tagesord
nungspunkt 15 gestürzt. Auch wir von der FDP stimmen 
dem Gesetzentwurf der Staatsregierung zu. Es handelt 
sich um eine Klarstellung und um eine Einszueins
Umsetzung der Europäischen Dienstleistungsrichtlinie 
bei voller Ausschöpfung unserer Gestaltungsmöglich
keiten. 

(Beifall bei Abgeordneten der FDP)

Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet:  Als letzter 
Redner hat nun Herr Staatssekretär Dr. Weiß das Wort. 
Bitte schön, Herr Dr. Weiß.

Staatssekretär Dr. Bernd Weiß (Innenministerium): 
Herr Präsident, Kolleginnen und Kollegen! Wir befas
sen uns heute gleich mit zwei Gesetzentwürfen, die die 
Änderung der Bayerischen Bauordnung zum Gegen
stand haben. Zum einen ist über den Gesetzentwurf der 
Fraktion des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN abzu
stimmen, der darauf abzielt, gemeindliche Satzungen, 
die Solaranlagen ver bzw. behindern, im Interesse des 
Klimaschutzes und der Erzeugung regenerativer Ener
gien künftig generell auszuschließen. So sehr ich und 
die gesamte Staatsregierung die Intention des Gesetz
entwurfes, nämlich die Förderung regenerativer Ener
gien, begrüßen, so ist doch der von der Fraktion des 
BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN vorgeschlagene Weg 
unseres Erachtens nicht richtig.

Es ist bereits mehrfach die kommunale Selbstverwal
tung angesprochen worden. Ferner ist in diesem Zu
sammenhang richtig erwähnt worden, dass vor Ort am 
gescheitesten und am angemessensten entschieden 
werden kann. Die Schutzwürdigkeit und die Schutzbe
dürftigkeit der örtlichen Dachlandschaften lassen sich 
nicht derart pauschal und ausnahmslos bewerten, wie 
es der Gesetzentwurf der GRÜNEN vorsieht. Die Ge
meinden vor Ort können am besten beurteilen, wann 
eine Gestaltungssatzung mit welchem Inhalt erforder
lich ist. Die Freiheit der Gemeinden sollten wir in diesem 
Punkt nicht beschränken. Im Übrigen gibt es einen we
sentlich besseren, weil differenzierteren Weg, die In
tention des Gesetzentwurfs zu erreichen. Die meisten 
Ortsgestaltungssatzungen, die Solaranlagen be
schränken, stammen nämlich aus einer Zeit, als den 
Gemeinden die Bedeutung des Klimaschutzes bei ihrer 
Rechtsetzung noch nicht so bewusst war. Restriktive 
Satzungen sollten daher von den Gemeinden im Lichte 
der aktuellen Klimadiskussion überdacht werden. Vor 
diesem Hintergrund beabsichtigen wir, bei den betrof
fenen kommunalen Spitzenverbänden die Bildung 
einer gemeinsamen Arbeitsgruppe mit dem Ziel anzu
regen, Leitlinien für die Handhabung der vorhandenen 
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Regelungsmöglichkeiten zu erarbeiten. Ich bitte daher, 
den Gesetzentwurf der GRÜNEN abzulehnen.

Zum anderen liegt der Gesetzentwurf der Staatsregie
rung zur Änderung der Bayerischen Bauordnung, des 
Baukammerngesetzes und des Denkmalschutzgeset
zes vor. Dieser Entwurf dient primär der Umsetzung der 
Europäischen Dienstleistungsrichtlinie, die bis zum 
Ende des Jahres zu erfolgen hat. Die Anpassungen der 
Gesetze beschränken sich dabei auf das unerlässlich 
Notwendige. So werden im Baukammerngesetz etwa 
bestimmte Informationspflichten der Dienstleistungs
richtlinie verankert, und das berufsgerichtliche Verfah
ren wird nach europarechtlichen Vorgaben ausgestal
tet. Im Wesentlichen geht es bei der Umsetzung der 
Richtlinie in dem Gesetzentwurf aber um die Bauvorla
ge und Nachweisberechtigung der Bayerischen Bau
ordnung. Hier werden nicht nur die erforderlichen 
Verfahrensregeln, insbesondere eine Genehmigungs
frist und eine Genehmigungsfiktion, durch Verweis auf 
das Verwaltungsverfahrensgesetz aufgenommen  wir 
haben heute bereits darüber abgestimmt , auch die 
Berechtigung für Staatsangehörige anderer Mitglied
staaten zur Erstellung der Bauvorlagen und der bau
technischen Nachweise wird nun entsprechend der 
Dienstleistungsrichtlinie geregelt.

Durch die Neuregelung wird einerseits sichergestellt, 
dass die Bauvorlage und Nachweisberechtigten wei
terhin eine der hohen Verantwortung dieser Tätigkeit 
entsprechende Qualifikation aufweisen; andererseits 
werden europarechtlich unzulässige Mehrfachprüfun
gen der Berechtigung vermieden. Daneben enthält der 
Gesetzentwurf zahlreiche redaktionelle Klarstellungen 
und Änderungen, von denen insbesondere diejenigen 
zu den Abstandsflächen von besonderer Bedeutung 
sind, auf die ich an dieser Stelle nur kurz hinweisen 
möchte.

Schließlich sollen auch bei Baudenkmälern die Verfah
ren weiter gebündelt und damit für die Bauherren ein
facher werden.  Bei Baudenkmälern müssen vermehrt 
denkmaltypische Bauprodukte verwendet werden, die 
nationalen Normen nicht entsprechen bzw. die nicht 
von harmonisierten europäischen Normen erfasst sind. 
Die Maßnahmen bedürfen daher nicht nur der denk
malschutzrechtlichen Erlaubnis, sondern auch einer 
bauproduktrechtlichen Zustimmung im Einzelfall. Ge
gebenenfalls muss auch eine Abweichung von materi
ellrechtlichen Anforderungen des Bauordnungsrechts 
genehmigt werden. Dieses Nebeneinander von drei be
hördlichen Zulassungsentscheidungen ist sehr aufwen
dig. Da der Schwerpunkt bei derartigen Veränderungen 
in den fachspezifischen Anforderungen des Denkmal
schutzrechts liegt, werden diese drei Verfahren in der 
denkmalschutzrechtlichen Erlaubnis gebündelt, in 

deren Rahmen alle einschlägigen materiellrechtlichen 
Anforderungen geprüft werden. 

Dieser Gesetzentwurf setzt nicht nur die Dienstlei
stungsrichtlinie um. Er dient auch einer weiteren Ver
einfachung der Verfahren, der Rechtssicherheit und der 
Anwenderfreundlichkeit der Bayerischen Bauordnung. 
Ich bitte daher um Zustimmung. 

(Beifall bei der CSU und der FDP)

Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet:  Weitere 
Wortmeldungen liegen mir nicht vor. Damit ist die Aus
sprache geschlossen. Wir kommen zur Abstimmung. 
Dazu werden die Tagesordnungspunkte wieder ge
trennt.

Ich lasse zunächst über den Tagesordnungspunkt 14 
abstimmen. Der Abstimmung liegen der Initiativgesetz
entwurf auf Drucksache 16/71 und die Beschlussemp
fehlung mit Bericht des federführenden Ausschusses 
für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie 
auf Drucksache 16/1722 zugrunde. Der federführende 
Ausschuss für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und 
Technologie empfiehlt die Ablehnung des Gesetzent
wurfs.  

Wer dagegen dem Gesetzentwurf zustimmen will, den 
bitte ich um das Handzeichen.  Das ist die Fraktion des 
BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN. Gegenstimmen?  
Das sind die Fraktionen der CSU, der FDP und der 
Freien Wähler. Stimmenthaltungen?  Das ist die SPD
Fraktion. Damit ist der Gesetzentwurf abgelehnt. 

Nun kommen wir zur Abstimmung über den Tagesord
nungspunkt 15. Der Abstimmung liegen der Gesetzent
wurf auf Drucksache 16/375, der Änderungsantrag auf 
Drucksache 16/1351 und die Beschlussempfehlung mit 
Bericht des federführenden Ausschusses für Wirt
schaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie auf 
Drucksache 16/1817 zugrunde.

Der federführende Ausschuss für Wirtschaft, Infrastruk
tur, Verkehr und Technologie empfiehlt Zustimmung mit 
der Maßgabe von Änderungen. Der Ausschuss für Ver
fassung, Recht, Parlamentsfragen und Verbraucher
schutz stimmte bei seiner Endberatung der Be
schlussempfehlung des federführenden Ausschusses 
zu, allerdings mit der Maßgabe von weiteren Änderun
gen. Im Einzelnen verweise ich auf die Drucksache 
16/1817. 

Wer dem Gesetzentwurf in der Fassung des endbera
tenden Ausschusses für Verfassung, Recht, Parla
mentsfragen und Verbraucherschutz zustimmen will, 
den bitte ich um das Handzeichen.  Das sind die Frak
tionen der CSU, der FDP, der Freien Wähler, der SPD 
und des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN. Gegenstim
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men?  Ich sehe keine. Stimmenthaltungen?  Auch 
keine. Dann ist der Gesetzentwurf so beschlossen.

Da ein Antrag auf Dritte Lesung nicht gestellt wurde, 
führen wir gemäß § 56 der Geschäftsordnung sofort die 
Schlussabstimmung durch. Ich schlage vor, sie in ein
facher Form durchzuführen.  Widerspruch erhebt sich 
dagegen nicht. 

Wer dem Gesetzentwurf in der Fassung des endbera
tenden Ausschusses für Verfassung, Recht, Parla
mentsfragen und Verbraucherschutz seine Zustim
mung geben will, den bitte ich, sich vom Platz zu 
erheben.  Das sind die Fraktionen der CSU, der FDP, 
der Freien Wähler, der SPD und des BÜNDNISSES 90/
DIE GRÜNEN. Gegenstimmen?  Sehe ich nicht. 
Stimmenthaltungen?  Sehe ich auch nicht. Dann ist der 
Gesetzentwurf so beschlossen. Der Titel des Gesetzes 

lautet: "Gesetz zur Änderung der Bayerischen Bauord
nung, des Baukammerngesetzes und des Denkmal
schutzgesetzes".  

Mit der Annahme des Gesetzentwurfs in der soeben 
beschlossenen Fassung hat der Änderungsantrag auf 
Drucksache 16/1351 seine Erledigung gefunden.

Damit schließe ich die Sitzung für heute. Ich wünsche 
Ihnen allen einen schönen Abend beim Sommeremp
fang der Landtagspräsidentin im Schloss Schleißheim, 
vor allem keinen Regen oder sonstige unangenehme 
Überraschungen. Alles Gute! Die Sitzung ist geschlos
sen. 

(Schluss: 17.15 Uhr)
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